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* * * *

Beginn: 10:00 Uhr

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie 
Platz. Diejenigen, die noch nicht Platz genommen 
haben, bitte ich um Ruhe und dann auch Platz zu 
nehmen. – Danke.

Ich begrüße Sie alle. Insbesondere begrüße ich 
oben bei uns auf der Tribüne Schülerinnen und 
Schüler der Jungmann-Schule Eckernförde. – Herz-
lich willkommen!

(Beifall)

Ich teile Ihnen mit, dass folgende Abgeordnete 
erkrankt sind und deshalb heute nicht teilnehmen 
können: von der CDU-Fraktion Andrea Tschacher, 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN An-
na Langsch und Jasper Balke, und heute Vormittag 
von der SPD-Fraktion Sandra Redmann. Wir wün-
schen allen gute Genesung.

(Beifall)

Infolge auswärtiger Verpflichtungen sind heute von 
der Landesregierung abwesend Ministerpräsident 
Daniel Günther, Minister Dirk Schrödter, Ministe-
rin Karin Prien und ab 12 Uhr Minister Claus Ruhe 
Madsen.

Gemäß § 47 Absatz 2 der Geschäftsordnung haben 
Ihre Teilnahme an der heutigen Sitzung abgesagt: 
von der CDU-Fraktion Katja Rathje-Hoffmann und 
Martin Balasus.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf:

Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zum 
besseren Schutz von Opfern häuslicher Gewalt 
und bei Nachstellungen durch den Einsatz der 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung und 
weitere Änderungen des Landesverwaltungsge-
setzes

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/2746

(Unruhe)

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das 
ist nicht der Fall.

Ich eröffne die Grundsatzberatung und erteile das 
Wort der Abgeordneten Birte Glißmann von der 
CDU. – Bitte.
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Birte Glißmann [CDU]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wir haben vor Kurzem das 
BKA-Lagebild gesehen, und es uns hat aufgezeigt, 
dass geschlechtsspezifische Gewalt, insbesondere 
gegen Frauen, auch im Jahr 2023 zugenommen hat. 
Es gab deutschlandweit 360 vollendete Tötungsde-
likte, davon waren 247 Fälle – also fast 70 Prozent 
– Fälle häuslicher Gewalt. In Schleswig-Holstein 
gab es im Jahr 2023 14 vollendete Tötungsdelik-
te im Phänomenbereich häusliche Gewalt – 14 zu 
viel!

(Beifall ganzes Haus)
In den allermeisten Fällen handelt es sich nicht um 
Einzeltaten. Oft hat es vorher eine Gewaltspirale 
gegeben.
Wir betonen in diesem Haus in wichtiger Regelmä-
ßigkeit alle gemeinsam immer wieder die Notwen-
digkeit, mehr gegen Gewalt an Frauen zu tun. Mit 
unserem Gesetzentwurf wollen wir weitere wichti-
ge Schritte im Kampf gegen Gewalt an Frauen ge-
hen und vor allem bestehende Schutzlücken schlie-
ßen.

(Beifall ganzes Haus)
Zum einen wollen wir die gefahrenabwehrrechtli-
chen Maßnahmen wie Betretungs- und Kontaktver-
bote, neu regeln und den Anwendungsbereich aus-
weiten. So war es für ein Betretungsverbot bisher 
erforderlich, dass der Störer und die gefährdete Per-
son, also in der Regel Mann und Frau, in dersel-
ben Wohnung leben. Dabei wissen wir, dass gera-
de Trennungstötungen eines der größten Probleme 
sind. Deshalb wollen wir mit diesem Gesetzentwurf 
die Schutzlücke schließen und Betretungsverbote 
auch unabhängig von der gemeinsam genutzten 
Wohnung ermöglichen.

(Beifall ganzes Haus)
Zum anderen wollen wir die Schutzlücke schließen 
und Kontakt- und Näherungsverbote für Orte aus-
weiten, an denen sich nahestehende Personen, also 
insbesondere Kinder, aufhalten. Denn es darf nicht 
passieren, dass Männer über ihre Kinder an Kinder-
tagesstätten versuchen, Kontakt zu den gefährdeten 
Frauen aufzunehmen. Dieser Schutzlücke treten wir 
hiermit entgegen.

(Beifall ganzes Haus)
Ein weiterer Punkt betrifft Anordnungen nach dem 
Gewaltschutzgesetz. Wir haben unterschiedliche 
Hilfesystematiken, die nur auf Antrag der gefähr-
deten oder betroffenen Person erlassen werden kön-

nen. Das ist aber für viele betroffene Personen eine 
richtig große Herausforderung, die in diesen Situa-
tionen mehr zu bewältigen haben, als einen neuen 
Antrag bei Gericht zu stellen. Deshalb wollen wir, 
dass die gefahrenabwehrrechtlichen Verfügungen 
durch gerichtlichen Beschluss auf bis zu drei Mo-
nate verlängert werden können; das ist bisher nur 
bis zu einem Monat möglich. Auch das ist wichtig: 
Durch den Übergang der Schutzsysteme darf keine 
Schutzlücke mehr entstehen; dem wollen wir entge-
gentreten.

(Beifall ganzes Haus)

Ein vierter Schwerpunkt ist die Einführung der 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung, der soge-
nannten elektronischen Fußfessel. Eines der Kern-
probleme in diesem Bereich ist, dass die gefahren-
abwehrrechtlichen Verfügungen, die ich eben be-
schrieben habe, nicht oder nur sehr, sehr schwer 
kontrolliert werden können. Dieses Problem wollen 
wir angehen und die elektronische Fußfessel für 
Fälle häuslicher Gewalt – natürlich unter engen 
gesetzlichen Voraussetzungen – ermöglichen. Wir 
wollen, dass die Täter, die Gefährder, eine elektro-
nische Fußfessel mit sich tragen –, damit bereits 
bei Eintreten in den Schutzbereich der Frau die Po-
lizei alarmiert wird und schneller einschreiten kann, 
damit da keine Eigeninitiative-Alarmierung mehr 
notwendig ist, um schneller und effektiver Frauen 
schützen zu können.

(Beifall ganzes Haus)

Wir gehen ganz bewusst noch einen Schritt wei-
ter. Das sogenannte spanische Modell wird von 
vielen Frauenfacheinrichtungen und Opferschutz-
verbänden vollkommen zu Recht gefordert. Wir er-
leben, dass es dazu eine Bundesratsinitiative aus 
Hessen gibt. Wir sagen ganz klar: Wir wollen Vor-
reiter sein! Wir sind das erste Bundesland, das ge-
fahrenabwehrrechtlich schon die Rechtsgrundlage 
dafür schafft, um dann, wenn es technisch endlich 
möglich ist, das spanische Modell direkt hier in 
Schleswig-Holstein anwenden zu können. Wir ge-
hen gleich einen Schritt weiter, und ich würde mich 
freuen, wenn wir diesen Schritt alle gemeinsam ge-
hen.

(Beifall ganzes Haus)

Zum Abschluss ist mir ein Punkt noch wichtig. Es 
wird geschrieben, das spanische Modell hätte eine 
Erfolgsquote von 100 Prozent. Das kann ich nicht 
beurteilen; das zu berechnen, finde ich auch, ehrlich 
gesagt, schwierig.
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Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Frau Abgeordnete Glißmann.

Birte Glißmann [CDU]: 
Frau Präsidentin, ich schließe ab. – Die elektroni-
sche Aufenthaltsüberwachung und das spanische 
Modell sind ein wichtiger Baustein für einen besse-
ren Schutz von Frauen, aber eben auch nur einer. 
Absolute Sicherheit wird es leider nicht geben kön-
nen. Aber jede Frau, jedes Kind, jede Person, die 
wir damit besser schützen können, verdienen diesen 
Schutz. – Vielen Dank.

(Beifall ganzes Haus)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Bevor wir fortfahren, möchte ich mit Ihnen gemein-
sam auf der Tribüne Katharina Wulf, Geschäftsfüh-
rerin des Landesverbandes Frauenberatung Schles-
wig-Holstein e. V., begrüßen. – Herzlich willkom-
men!

(Beifall)

Als nächstem Redner erteile ich Jan Kürschner von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. – Bitte.

Jan Kürschner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abge-
ordnete! Beinahe auf den Tag genau vor 27 Jahren, 
nämlich am 17. Dezember 1997, verprügelte ein 
Mann in Spanien seine mittlerweile geschiedene 
Ex-Frau und Mutter seiner Kinder, Frau Ana Oran-
tes Ruiz, fesselte sie an einen Stuhl, übergoss sie 
mit Benzin und verbrannte sie bei lebendigem Lei-
be.

Da sie kurz vorher im Fernsehen einen von der 
breiten Öffentlichkeit wahrgenommenen Auftritt 
zum Thema häusliche Gewalt hatte, gilt das als 
Ausgangspunkt landesweiter Proteste in Spanien, 
und es ist sozusagen der Startpunkt des von Frau 
Abgeordneten Glißmann eben zitierten spanischen 
Modells, das wir hier letztendlich auch erreichen 
wollen.

Bei der Geschichte will ich noch sagen: Wir hatten 
in Kiel im Jahr 2016 leider einen ähnlich gelagerten 
Fall. Das gibt es eben nicht nur in Spanien. Wir 
wollen, dass sich das ändert. Für Schleswig-Hol-
stein führen wir deswegen die elektronische Auf-
enthaltsüberwachung ein, und zwar mit Blick auf 
die Fälle des Hochrisikomanagements, das wir aus-
gerollt haben.

Dabei haben wir uns entschieden, nicht auf Gewalt-
schutzanordnungen, sondern ganz zentral auf die 
konkretisierte Gefahr eines Angriffs mit erheblicher 
Intensität oder Auswirkung abzuheben. Das ist die 
Voraussetzung für die Anwendung der Fußfessel. 
Darunter bekommen wir – so würde ich es einmal 
nennen – alle relevanten Gefährdertypen – also ak-
tuelle und ehemalige Beziehungspartner und auch 
Stalker – und werden gleichzeitig nicht zu weit, 
weil sich die Gefahr auf eine bestimmte Person 
richten muss. Das ist an dieser Stelle eine wichtige 
Einschränkung.
Wichtig ist zu wissen, dass ein Gericht die Fußfes-
sel für maximal drei Monate anordnen kann. Es 
kann diese Anordnung aber immer für drei Monate 
verlängern, solange die Gefahr fortbesteht. Das ist 
ein ganz wichtiger Punkt.
Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, den Frau 
Glißmann gerade ansprach, ist die Verlängerung 
der Frist für Wegweisungen beziehungsweise Woh-
nungsverweisungen und Kontaktverbote durch die 
Polizei von vier Wochen auf drei Monate, weil 
wir den Gewaltbetroffenen, meist eben den Frauen, 
mehr Zeit zum Atmen und Nachdenken geben müs-
sen. Es gibt einfach zu viele Situationen, in denen 
der private Gewaltschutz nicht erreicht oder ange-
strebt wird; sei es aus Angst oder Depressionen, 
Abhängigkeitsgefühlen – warum auch immer.
In diesem Punkt und überhaupt mit dem gesamten 
Projekt verlagern wir deutlich Verantwortung auf 
den Staat. Das ist auch das, was wir wollen.
Unter einem anderen Aspekt liegt dem Entwurf 
eine Abwägung zugrunde; denn das Tragen einer 
elektronischen Fußfessel ist natürlich ein tiefgrei-
fender Grundrechtseingriff für die Betroffenen, der 
sicher in Beruf, in der Freizeit und in der privaten 
Lebensgestaltung Einschränkungen erzeugt. Das se-
hen wir alles. Das Leben geht dann aber trotzdem 
weiter.
Angesichts des Umfangs des gesellschaftlichen 
Missstandes – da will ich noch einmal auf das 
BKA-Lagebild zurückkommen –, muss man sich 
vergegenwärtigen, dass ein Viertel der Opfer der 
gesamten Kriminalität in Deutschland aus dem Be-
reich der häuslichen Gewalt und Partnerschaftsge-
walt stammt. Ein Viertel aller Opfer ist eigentlich 
gewaltig.

(Beate Raudies [SPD]: Eine Katastrophe!)
Da müssen wir jetzt einfach diesen Weg gehen. So 
sehen wir das.

(Beifall ganzes Haus)
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Ein Allheilmittel wird es nicht sein; wir können 
nicht alles Schlechte aufhalten. Aber so, wie wir 
den Gesetzentwurf ausgestaltet haben, kann er ma-
ximale Wirkung erzeugen.
In Spanien – da bin ich auch ein wenig vorsich-
tig; Frau Glißmann hatte gerade angefangen darzu-
legen, dass es vielleicht schwierig zu recherchieren 
sei – scheint es seit der Anwendung 2009 unter den 
Fällen, in denen die Fußfessel angewandt wurde, 
überhaupt keinen Femizid mehr gegeben zu haben.

(Jette Waldinger-Thiering [SSW]: Ja!)
Nur die Zahl der Femizide insgesamt soll in einer 
Größenordnung von, ich sage einmal, 26 Prozent 
gesunken sein. Das ist auch die Zahl, an der ich 
mich gerne messen lassen würde, wenn wir das 
einmal evaluieren. Eine solche Wirkung wollen wir 
gerne erzielen, und so eine Vorstellung haben wir 
dabei.
Dann zum Schluss noch einmal etwas Unerfreuli-
ches: Noch im vergangenen Monat übergoss ein 
Mann in Buxtehude seine getrennt lebende Ex-
Frau, zu der ihm ein Kontaktverbot ausgesprochen 
war, mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete 
sie und sich selbst an. Sie starb kurz darauf im 
Krankenhaus an den Folgen der schweren Brand-
verletzungen. So etwas dürfen wir in der Gesell-
schaft einfach nicht zulassen.

(Beifall ganzes Haus)
Ganz zum Schluss möchte ich allen danken, die 
am Gesetzentwurf mitgearbeitet haben – da waren 
viele dabei –, und ich bitte um Zustimmung für das 
Vorhaben.

(Beifall ganzes Haus)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Als Nächste spricht Sophia Schiebe von der SPD.

Sophia Schiebe [SPD]: 
Okay, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, wird 
immer größer. Das gefällt mir natürlich sehr. Mitt-
lerweile liege ich bei einer halben Stunde.
Sehr geehrte Landtagspräsidentin! Liebe Kolleg_in-
nen! Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zum 
besseren Schutz von Opfern häuslicher Gewalt 
und bei Nachstellung durch den Einsatz elektroni-
scher Aufenthaltsüberwachung ist mehr als eine 
Gesetzesänderung. Er ist ein Versprechen; ein Ver-
sprechen, dass wir diejenigen nicht im Stich lassen, 
die sich in einer der verletzlichsten und auch ge-
fährlichsten Situationen in ihrem Leben befinden.

Warum ist dieses Gesetz so wichtig? Häusliche Ge-
walt ist kein Randproblem. Das geschieht jeden Tag 
in jeder Stadt und in jedem sozialen Milieu. Die 
Statistiken sind erschütternd. Allein in Deutschland 
erlebt jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem 
Leben häusliche Gewalt. Jährlich sind Hunderttau-
sende Menschen davon betroffen; darunter Männer 
und Kinder, die selbst Opfer oder auch stille Zeu-
gen sind. Stalking zerstört Leben durch Angst, Be-
drohung und den Verlust von Freiheit.

Doch hinter jeder Zahl steckt auch ein Mensch; 
eine Frau, die jede Nacht wach liegt, weil sie 
Angst hat, dass ihr gewalttätiger Ex-Partner zurück-
kommt, oder Kinder, die nicht verstehen, warum 
ihr Zuhause kein sicherer Ort mehr ist. Diese Men-
schen zählen auf uns.

Der Einsatz der elektronischen Aufenthaltsüberwa-
chung, oft als elektronische Fußfessel bekannt, ist 
ein Instrument, das wir nutzen müssen, um diese 
Versprechen einzulösen.

(Beifall ganzes Haus)

Diese Gesetzesänderung zielt darauf ab, die Rechte 
der Opfer zu stärken und sie vor weiterer Gewalt zu 
schützen; ein Werkzeug, das klare Signale sendet. 
Täter können sich nicht mehr unbeobachtet fühlen. 
Sie können nicht mehr mit der Freiheit planen, die 
sie ihren Opfern genommen haben.

Eine Möglichkeit könnte sein, dass wir uns bei 
der elektronischen Aufenthaltsüberwachung von 
Gewalttätern am spanischen Modell orientieren. 
Dabei wird die Frau beispielsweise über eine App 
oder ein Armband alarmiert, wenn sich die potenzi-
ellen Täter unerlaubt nähern.

Unabdingbar ist hingegen, dass der Gesetzesvor-
schlag möglichst wasserdicht ist und damit zu einer 
rechtssicheren Erweiterung des Werkzeugkoffers 
polizeilicher Maßnahmen wird. Ausfüllungsbedürf-
tige Voraussetzungen dürfen am Ende nicht dazu 
führen, dass Exekutive und Judikative bei der An-
wendung dieser Maßnahme weitestgehend zurück-
schrecken. Im Anhörungsverfahren wird sehr genau 
auf die Einschätzung aus der Praxis auch hinsicht-
lich der Rechtsfolgenseite und der Ermessensaus-
übung insbesondere zur Verhältnismäßigkeit des 
Einsatzes der Fußfessel zu achten sein. Eine fehlen-
de Rechtsstaatlichkeit wäre kontraproduktiv für den 
Opferschutz und die wirksame Verhinderung der 
Gewalt.

Ich komme auf meine Ausgangsfrage zurück. War-
um ist dieses Gesetz so wichtig?
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Erstens. Es schließt eine Lücke. Der Schutz vor 
häuslicher Gewalt und Nachstellung endet oft dort, 
wo Annäherungs- und Kontaktverbote nicht durch-
gesetzt werden können. Täter ignorieren diese Maß-
nahmen häufig, weil sie glauben, dass sie ungestraft 
davonkommen. Die elektronische Aufenthaltsüber-
wachung sorgt dafür, dass Verstöße dokumentiert 
und Konsequenzen schneller gezogen werden kön-
nen.
Zweitens. Es ermöglicht Prävention. Die elektro-
nische Überwachung ist eine Maßnahme, um die 
Freiheit der Opfer an diese zurückzugeben. Es geht 
darum, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht 
mehr ständig über die Schulter gucken müssen und 
sicher sein können, wieder ein normales Leben zu 
führen.
Drittens. Es zeigt Verantwortung. Als Gesellschaft 
dürfen wir uns nicht länger damit abfinden, dass 
Gewalt hinter verschlossenen Türen oder durch 
ständige Nachstellung das Leben von Menschen 
zerstört. Dieses Gesetz zeigt, dass wir handeln.

(Beifall ganzes Haus)
Doch was können wir noch tun? Dieses Gesetz ist 
ein wichtiger Schritt. Er darf aber nicht unser letzter 
sein. Wir müssen den Schutz der Opfer weiterden-
ken. Das bedeutet mehr Unterstützung für Schutz-
räume wie Frauenhäuser, die in akuten Situationen 
einen sicheren Zufluchtsort bieten. Das heißt, wir 
brauchen mehr Frauenhausplätze in Schleswig-Hol-
stein.

(Beifall ganzes Haus)
Wir brauchen eine bessere Schulung von Polizei 
und anderen Behörden, um sensibler und schneller 
auf häusliche Gewalt und Stalking reagieren zu 
können.
Wir brauchen psychologische und rechtliche Hilfe 
für die Betroffenen, damit sie ihre traumatischen 
Erlebnisse bewältigen und ihr Leben wieder auf-
bauen können. Die geplante Streichung der Lan-
desregierung bei psychosozialen Prozessberatungen 
muss daher dringend zurückgenommen werden.

(Beifall SPD, FDP, und SSW)
Schließlich brauchen wir mehr Präventionsarbeit, 
um Gewalt zu verhindern.
Liebe Kolleg_innen, wir stehen an einem Wende-
punkt. Mit diesem Gesetz können wir Leben retten. 
Es ist nicht perfekt. Wir müssen wachsam bleiben 
und es in der Praxis stetig weiter verbessern. Doch 
es ist eine wichtige Antwort auf die Frage. Es ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. – Vielen Dank.

(Beifall SPD, FDP, und SSW)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Das Wort hat jetzt Dr. Bernd Buchholz von der 
FDP.

Dr. Bernd Buchholz [FDP]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Den Schutz von potenziellen Opfern häuslicher Ge-
walt zu verstärken, ist richtig und zwingend gebo-
ten. Frau Glißmann hat es gesagt: Das Lagebild des 
Bundeskriminalamtes ist in der Tat erschreckend. 
260.000 Menschen sind 2023 Opfer von Delikten 
häuslicher Gewalt geworden. Über 900 Frauen und 
Mädchen sind Opfer von versuchten oder vollende-
ten Tötungsdelikten geworden.

Wir werden uns am nächsten Mittwoch im Innen- 
und Rechtsausschuss mit dem Fall in Schackendorf 
in der Nähe von Bad Segeberg beschäftigen. Eine 
Beziehungstat, die leider genau in dieses Schema 
passt und bei der sichtbar wird, dass Anordnungen, 
die wichtig sind, eben doch immer wieder übertre-
ten werden und dass der Schutz bisher ungenügend 
ist.

Wohnungsverweisungen, Rückkehrverbote, Betre-
tungsverbote, Kontaktverbote, Näherungsverbote – 
das gibt es schon heute. Das sind wichtige Instru-
mente des zivilrechtlichen Gewaltschutzes. Sie sind 
als polizeiliche Anordnungen wichtig. Deshalb un-
terstütze ich das Anliegen hier ganz ausdrücklich. 
Sie machen natürlich nur dann Sinn, wenn sie kon-
trolliert und überwacht werden können. Hier gibt 
es erkennbare Defizite. Wir müssen wahrnehmen, 
dass es trotz dieser Anordnungen immer wieder zu 
Übertretungen der Anordnungen kommt.

Ich finde es richtig, dass wir in Schleswig-Holstein 
einen Weg gehen, der versucht, nicht erst Eingriffs-
voraussetzungen zu schaffen, wenn schon etwas 
passiert ist, sondern wenn am Anfang davon aus-
gegangen werden kann, dass eine Hochrisikolage 
besteht. Diese muss allerdings definiert werden. 
Die Einführung einer elektronischen Aufenthalts-
überwachung ist aus meiner Sicht ein richtiges Mit-
tel, auch wenn wir sie bisher nur im Bereich der 
Terrorismusbekämpfung kennen.

Insbesondere das spanische Modell, das potenzielle 
Opfer mit dem Peilsender ausstattet und ihm eben 
nicht die Bewegungsfreiheit nimmt, sondern denje-
nigen einschränkt, von dem die Gefahr ausgeht, ist 
komplett richtig. Deshalb ist es aus meiner Sicht 
nur zu unterstützen.
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(Beifall ganzes Haus)
Nun ist Frau Kollegin Glißmann gerade irgendwo 
hingegangen. Sie sind Vorreiter, sagen Sie. Na ja, 
ich würde sagen, es gab eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe des Bundesjustizministers unter Leitung von 
Marco Buschmann. Der hat die entsprechenden 
Vorschläge auch schon gemacht. Die sind damals 
unter Leitung von Marco Buschmann und inzwi-
schen von Volker Wissing für das Gewaltschutzge-
setz eingebracht worden.

(Peter Lehnert [CDU]: Wo ist der denn Mit-
glied? – Heiterkeit)

Im Gewaltschutzgesetz sind entsprechende Ände-
rungen notwendig. Denn – jetzt kommt das kleine 
bisschen Wasser, das ich in der Grundsatzdebatte 
in den Wein gießen muss – die konkrete Ausgestal-
tung der entsprechenden Verfahren, wie sie hier im 
Landesverwaltungsgesetz vorgesehen ist, unterliegt 
nicht ganz unerheblichen Bedingungen. Ich nenne 
mal zwei.
Erstens. Nach dem, was Sie in § 201 c des Lan-
desverwaltungsgesetzes regeln wollen, ist die An-
ordnung des Tragens einer elektronischen Aufent-
haltsüberwachung genau an dieselben Eingriffsvor-
aussetzungen gekoppelt wie das Aussprechen eines 
Kontaktverbotes nach § 201 a. Das ist einzigartig. 
Das gibt es in keinem anderen Gesetz, das das 
regelt, und wäre im Gewaltschutzgesetz so nicht 
vorgesehen. Warum nicht? Weil es nach der Be-
gründung des Gesetzentwurfs zum Gewaltschutzge-
setz unverhältnismäßig ist. Warum? Weil das Bun-
desgewaltschutzgesetz sagt, die Anordnung eines 
Kontaktverbotes muss zunächst einmal stattfinden 
und erst, wenn es übertreten worden ist, kann man 
eine elektronische Aufenthaltsüberwachung anord-
nen. Das gleichzeitige Anordnen unter denselben 
Voraussetzungen, wie überhaupt das Aussprechen 
eines Kontaktverbotes, halte ich für äußerst zwei-
felhaft.
Zweitens. Anders als im Reformentwurf des Ge-
waltschutzgesetzes muss nach dem hiesigen Ent-
wurf nicht mehr eine konkrete Gefahr notwendig 
sein – auch nicht für das Tragen einer Fußfessel. 
Jetzt müssen wir uns einmal vergegenwärtigen, 
dass die Eingriffsvoraussetzungen für Kontaktver-
bote und für Wohnungsbetretungsverbote in der Tat 
abgesenkt werden müssen, um diese Verbote, bevor 
etwas passiert, zu erlassen.
Das Tragen einer Aufenthaltsüberwachungsmaß-
nahme, die Einschränkung der Freizügigkeit, an ge-
nau dieselben Voraussetzungen zu knüpfen und sie 
ohne konkrete Gefahr anzuordnen, ist eine schwie-

rige Regelung. Sie ist auch im Entwurf des Gewalt-
schutzgesetzes so nicht vorgesehen. Was macht es 
für einen Sinn, wenn die Polizei etwas anordnen 
darf, das die Familienrichterin oder der Familien-
richter im Gewaltschutzverfahren später gar nicht 
anordnen darf, weil es ganz andere Voraussetzun-
gen gibt? Wir tun dem ganzen System keinen 
Gefallen, wenn wir innerhalb der Anordnungsmög-
lichkeiten der Polizei und des Gewaltschutzgesetzes 
solche Differenzen zulassen.
Drittens. In diesem Gesetz wird eine Unterrich-
tungspflicht der Familiengerichte an die Polizei sta-
tuiert. Ob man das in einem Landesgesetz für eine 
Behörde, nach dem Gerichtsverfassungsgesetz, re-
geln kann, gucken wir uns im Einzelnen noch ein-
mal an. Das ist aber nicht entscheidend. Entschei-
dend ist es anders herum: Wie soll das Familien-
gericht wissen, dass die Polizei schon etwas ange-
ordnet hat? Hier fehlt eine Pflicht der Polizei, die 
Familiengerichte darüber zu unterrichten, dass man 
Anordnungen erlassen hat, die im zivilrechtlichen 
Bereich gegebenenfalls bestätigt werden müssen.

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Herr Buchholz, Ihnen fehlt jetzt leider die Zeit.

Dr. Bernd Buchholz [FDP]: 
Ah, mir fehlt jetzt leider die Zeit. – Meine Damen 
und Herren, lassen Sie mich deshalb zum Schluss 
kommen.
Das Grundanliegen ist komplett richtig. Wir wollen 
dieses Gesetz. Die Art der Ausgestaltung hoffen 
wir, im Gesetzgebungsverfahren insoweit zu ver-
bessern. Denn es nutzt niemanden, wenn nach einer 
ersten Anordnung dieses Gesetz sofort aufgehoben 
werden muss. – Herzlichen Dank.

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Das Wort hat jetzt für die SSW-Fraktion Jette Wal-
dinger-Thiering.

Jette Waldinger-Thiering [SSW]: 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Sehr geehr-
te Damen und Herren! Früher konnte ich folgende 
beiden Sätze auswendig und habe sie auch regelmä-
ßig wiederholt: Jeden Tag versucht ein Ex-Partner 
oder ein Partner, eine Frau zu ermorden. Jeden drit-
ten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem 
Partner oder Ex-Partner ermordet.
Nach dem Lagebild zu geschlechtsspezifischen ge-
gen Frauen gerichteten Straftaten aus dem Bundes-
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innenministerium, das erst im November veröffent-
licht worden ist, muss ich diese Sätze leider nach 
oben korrigieren. Denn 2023 wurden insgesamt 
360 Mädchen und Frauen in Deutschland Opfer 
vollendeter Tötungsdelikte. Fast jeden Tag wurde 
in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder 
Ex-Partner ermordet. Fast jeden Tag stirbt eine Frau 
in Deutschland an einem Femizid. Auch in den an-
deren Bereichen sind die Zahlen angestiegen.

Mehr als 52.000 Frauen und Mädchen waren 2023 
Opfer von Sexualstraftaten. Mehr als die Hälfte der 
Opfer war unter 18 Jahren. Meine Damen und Her-
ren, es reicht. Es reicht, es reicht, und es reicht.

(Beifall ganzes Haus)

Es muss jetzt beim Allerletzten angekommen sein, 
dass wir ein gesamtgesellschaftliches, ein struktu-
relles Problem in Deutschland haben. Ein Problem, 
das für die Hälfte der Bevölkerung lebensgefährlich 
ist. Es reicht mit falsch verstandenem Datenschutz 
für Täter. Es reicht mit Berichterstattung über Ge-
waltspiralen, die nicht unterbrochen werden. Es 
reicht mit Fragen an Betroffene, warum sie sich Ge-
walt haben antun lassen. Meine Damen und Herren, 
man sucht sich das nicht aus.

Es ist endlich an der Zeit, auf die Personen zu 
gucken, von denen die Gewalt ausgeht, von de-
nen die Gefahr ausgeht. Deswegen unterstützen 
wir als SSW aus voller Überzeugung den vorgeleg-
ten Gesetzentwurf zur elektronischen Aufenthalts-
überwachung, zur Erweiterung von Maßnahmen 
zum Schutz der Opfer vor häuslicher Gewalt und 
Nachstellung, zur Täterpräventionsarbeit und zum 
Ausweiten polizeirechtlicher und zivilrechtlicher 
Schutzinstrumente.

In Spanien wurde 2004 ein Gesetz über umfassen-
de Schutzmaßnahmen gegen geschlechtsspezifische 
Gewalt verabschiedet. Es beinhaltet viele verschie-
dene Aspekte, unter anderem wurde in diesem Rah-
men der Weg dafür geebnet, dass Gerichte das Tra-
gen einer elektronischen Fußfessel anordnen kön-
nen, um Kontakt- und Annäherungsverbote von 
Gewalttätern zu überwachen. Wir brauchen diese 
Möglichkeit.

Ich war als SSWlerin immer stolz darauf, sagen 
zu können, dass unsere Landtagsabgeordnete Sil-
ke Hinrichsen im Jahr 2000 parlamentarisch ange-
stoßen hat, dass ein polizeilicher Platzverweis für 
Gewalttäter im häuslichen Bereich ausgesprochen 
werden kann. Aber wir müssen verstehen, dass das 
nicht ausreicht. Bei allen Bemühungen, bei allem, 
was in diesem Land als politischer Konsens gilt, 

müssen wir eines feststellen: Gewalttäter setzen 
sich darüber hinweg.

Wir brauchen einen wirklichen Schutzraum, der um 
die von Gewalt betroffene Person gezogen wird. 
Das spanische Modell sieht einen dynamischen 
Schutzraum vor. Sobald der Abstand zwischen Ge-
walttäter und Betroffener weniger als 500 Meter 
beträgt, schlägt das System Alarm, und die Polizei 
kann schnell reagieren. Die betroffene Person wird 
kontaktiert und beschützt. Die Zahl der Femizide ist 
in Spanien im Übrigen drastisch gesunken.

Es wird im parlamentarischen Anhörungsverfahren 
darum gehen, wie genau die elektronische Auf-
enthaltsüberwachung ausgestaltet werden wird. Es 
wird um ein paar rechtliche Abwägungen gehen. 
Wir werden debattieren, ob die angedachten vier 
Wochen ausreichen. Ich möchte mir gern darüber 
berichten lassen, ob es Erfahrungen mit dem prakti-
schen Umgang von Gewaltschutzarmbändern oder 
Fußfesseln gibt, auch mit Blick darauf, ob sich 
die Bänder entfernen lassen und welche rechtlichen 
Konsequenzen daraus folgen sollten.

Letztendlich steht für uns als SSW schon fest: Die 
sogenannte häusliche Gewalt oder partnerschaftli-
che Gewalt ist eine geschlechtsspezifische Gewalt. 
Sie ist ein strukturelles Problem und muss von-
seiten des Staates als ein solches erkannt und be-
kämpft werden.

(Beifall ganzes Haus)

Wir müssen ihr mit wirksamen staatlichen Instru-
menten begegnen.

Für den SSW stehen Intervention und Schutz im 
Vordergrund. Es reicht!

(Beifall ganzes Haus)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Zu einem Dreiminutenbeitrag erteile ich der Abge-
ordneten Catharina Nies von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN das Wort.

Catharina Johanna Nies [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: 
Sehr geehrte Präsidentin! Sehr geehrte Kolleg_in-
nen! Die Abgeordneten Kürschner und Glißmann 
haben bereits viele Aspekte unseres Gesetzentwurfs 
aufgezeigt. Schwarz-Grün wird im nächsten Jahr 
die gesetzliche Grundlage für eine elektronische 
Aufenthaltsüberwachung bei häuslicher Gewalt und 
Stalking schaffen, damit Gewalttäter davon abge-
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halten werden, ihre Drohung umzusetzen, und Fe-
mizide verhindert werden.

Es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir alles Er-
denkliche tun müssen, um häusliche und sexuelle 
Gewalt zu beenden. Wenn das nur über freiheitsein-
schränkende Maßnahmen gegenüber der Täterseite 
geht, dann muss genau das kommen. Denn wie 
stark das Leben vieler Frauen durch Gewalt im All-
tag beeinträchtigt und eingeschränkt wird, ist das, 
was skandalös ist.

Ihre Freiheitseinschränkung beginnt mit der ersten 
Nachstellung, der ersten Drohgebärde, dem ersten 
Schlag, und die Traumata daraus können sich ein 
Leben lang wie eine Fessel anfühlen. Ein Täter 
hingegen müsste die Fußfessel nur so lange tragen, 
bis er endlich akzeptiert, dass Gewalt keine gesell-
schaftliche Norm oder Privatsache, sondern eine 
Straftat ist.

(Beifall ganzes Haus)

Täter müssen eingeschränkt werden, nicht die be-
troffene Frau und nicht ihre Kinder.

Kommen wir zu den Kindern; ich habe mich zu 
Wort gemeldet, um ein zweites Thema anzuspre-
chen, das wir mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf auf den Weg bringen wollen: Wir wollen 
die Schutzlücke bei den Kindern verringern. Das 
beginnt damit, dass Polizei, Politik und staatliche 
Behörden anerkennen, dass Kinder bei häuslicher 
Gewalt zwischen den Eltern immer und grundsätz-
lich mit betroffen sind.

Dieses Bewusstsein schaffen wir jetzt gesetzlich, 
indem wir sagen: Es kann keine Einzelfallbetrach-
tung des Jugendamtes sein, ob den Kindern aktiv 
Hilfe angeboten wird, sondern das muss standar-
disiert erfolgen. Immer dann, wenn Kinder im be-
troffenen Haushalt leben, sollen die personenbezo-
genen Daten nach einer polizeilichen Wegweisung 
künftig auch einer geeigneten Stelle für Kinder-
schutz zugeleitet werden. Diese Stelle erhält die 
Berechtigung, der gewaltbetroffenen Person und ih-
rem Kind proaktiv eine kindgerechte Beratungsun-
terstützung anzubieten.

Denn wir wissen doch, wie schwierig es ist, Kinder 
frühzeitig zu erreichen, und wir wissen, dass aber 
genau das das Entscheidende ist. Es ist wichtig, 
traumatische Erlebnisse schnellstmöglich zu bear-
beiten, damit sich keine Belastungsstörungen chro-
nifizieren können,

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, 
FDP und SSW)

damit das permanente Vorleben von Gewalt, erlern-
te Rollenmuster, Bindungsschwierigkeiten und ge-
waltvolles Konfliktverhalten nicht verfestigt wer-
den. Kinder, die durch Schutzlücken fallen, fallen 
tief. Kinder, die Gewalt zwischen ihren Eltern mit-
erleben, dürfen nicht alleingelassen werden – auch 
und gerade nicht die ganz Kleinen, die noch nicht 
sprechen können; sie dürfen nicht unsichtbar sein. – 
Ich danke Ihnen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, 
FDP und SSW)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Frau Nies, wenn das nicht Ihr letzter Satz war, hät-
ten Sie jetzt die Chance, eine Zwischenfrage zuzu-
lassen.

Catharina Johanna Nies [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: 
Gern.

Sophia Schiebe [SPD]: Ich fand es total 
wichtig, dass Sie auf die Veränderungen be-
züglich der Kinder hingewiesen haben und 
dass es natürlich auch das Anliegen ist, dass 
die Kinder in den Blick genommen werden 
und anschließend, wenn sie Gewalt erfahren 
haben, eine Beratung erhalten. Kann ich da-
von ausgehen, dass bei Ihren Haushaltsände-
rungen die Halbierung des Titelansatzes, bei 
der es um Kinder geht, die Gewalt erfahren 
haben, wieder zurückgenommen wird?

– Frau Schiebe, Sie sprechen über Kürzungsvor-
schläge im Bereich des Justizhaushalts und meinen 
– glaube ich – die Maßnahmen zum Resozialisie-
rungsgesetz. Das Thema haben wir gleich. Ich per-
sönlich fände es gut, wenn diese Kürzung zurück-
genommen würde.

(Beifall SPD, FDP und SSW)
Aber es ist natürlich keine Haushaltsfestlegung, 
wenn ich das gut finde.

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Nur Mut! – Ki-
anusch Stender [SPD]: Unsere Unterstützung 
haben Sie!)

Bei unserem Gesetzentwurf geht es um einen ande-
ren Punkt. Bei dem, was Sie ansprechen – da sind 
die Täter schon im Gefängnis, in der Regel die 
Väter –, geht es darum, die Kinder gut zu beraten 
und abzuholen.
Uns ist es wichtig, mit dem Gesetzentwurf zu er-
reichen, dass möglichst weit am Anfang des Pro-
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zesses, direkt nach der ersten polizeilichen Weg-
weisung die Meldung an eine Kinderschutzstelle er-
folgt, zum Beispiel ein Kinderschutzzentrum – das 
könnte ich mir vorstellen, das wird man sehen –, 
und dann ein regelhafter Prozess losgeht. Sie haben 
recht, natürlich muss man darüber nachdenken, wie 
man das finanziell unterlegt.

(Vereinzelter Beifall BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. – Ich er-
teile jetzt der Ministerin Dr. Sütterlin-Waack das 
Wort.

Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inne-
res, Kommunales, Wohnen und Sport: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Sehr geehrter Herr Abge-
ordneter Dr. Buchholz! Auch wir haben die Argu-
mente, die Sie im letzten Teil Ihrer Rede vorgetra-
gen haben, sehr wohl abgewogen und haben uns 
darüber Gedanken gemacht, kommen aber im Mo-
ment zu dem Schluss, dass der Entwurf sachlich 
und fachlich ausgewogen ist. Das Gesetzgebungs-
verfahren ist ja noch nicht beendet; wir werden das 
weiter beobachten.

Zu Ihrem letzten Punkt möchte ich noch eines vor-
wegsagen: Wir wollten gerade nicht, dass erst etwas 
passieren muss, damit ein Kontaktverbot erlassen 
werden muss.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
FDP, SSW und Kianusch Stender [SPD])

Wir wollen, dass in besonders drastischen Fällen 
gleich die sogenannte Fußfessel, natürlich nach 
richterlichem Beschluss – Sie haben das Verhältnis 
von Familiengerichten und anderen Stellen ange-
sprochen –, auferlegt werden kann.

Meine Damen und Herren, wir haben es schon ge-
hört, jeder Fall häuslicher oder partnerschaftlicher 
Gewalt ist einer zu viel. Für die Betroffenen bedeu-
tet das permanente Angst, Ohnmacht und Isolation. 
Es geschieht hinter verschlossenen Türen, mitten 
in unseren Nachbarschaften, in jedem sozialen Um-
feld.

Wir alle haben Fälle häuslicher Gewalt vor Augen, 
vor allem diejenigen, die wir in Schleswig-Holstein 
in den letzten Jahren leider nicht verhindern konn-
ten. Der steigende Trend der vergangenen Jahre ist 
erschreckend.

Meine Damen und Herren, die Zahlen haben Sie 
eben alle gehört, ich will sie nicht wiederholen. In 
Schleswig-Holstein gab es 8.582 Opfer häuslicher 
Gewalt. Das bedeutet einen Anstieg von über sie-
ben Prozent im Jahre 2023. Das sind, wie gesagt, 
erschreckende Zahlen.

Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich freue, 
aber es ist doch ein gutes Zeichen, dass wir uns in 
diesem Hohen Hause in den letzten Jahren jeglicher 
Gewalt an Frauen zusammen entgegengestellt ha-
ben. Wir haben auch die notwendigen Instrumente 
umgesetzt.

Das Hochrisikomanagement ist im Februar dieses 
Jahres landesweit verbindlich in die Landespoli-
zei eingeführt worden. Mit diesem Gesetzentwurf 
wird Schleswig-Holstein nicht nur eine Schutzlü-
cke schließen, mit diesem Entwurf gehen wir auch 
bundesweit voran. Ich kann Ihnen aus zahlreichen 
Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen unserer 
Landespolizei versichern – ich bin sicher, dass vie-
le andere das genau so sehen –: Die Polizistinnen 
und Polizisten tun schon jetzt alles, um Gewalt an 
Frauen zu verhindern. Oft sind sie aber leider am 
Ende ihrer rechtlichen Möglichkeiten. Das belastet 
auch unsere Kolleginnen und Kollegen sehr. Des-
halb hoffen wir dort zusammen auf eine Besserung.

Zurück zum Hochrisikomanagement. Es gibt in je-
der Polizeidirektion Hochrisikoverantwortliche, die 
im Zeitraum bis einschließlich Juli 2024 bereits 227 
Fälle als Hochrisikofälle eingestuft haben. Doch, 
wir haben es gehört, es fehlt an einem wichtigen 
Baustein in unserem Schutzschirm, nämlich der 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung, der soge-
nannten Fußfessel. Wir haben die Möglichkeit – 
Sie haben es gesagt, Herr Buchholz – auch jetzt 
schon in Schleswig-Holstein, aber eben nur bei ter-
roristischen Gefährdern, die beabsichtigen, schwe-
re, staatsgefährdende Straftaten zu begehen. Das 
wollen wir jetzt ändern, wie gesagt – ich weise 
immer wieder darauf hin –, mit richterlichem Be-
schluss.

Die Hürden für Wohnungsverweisungen sowie 
Betretungs‑, Kontakt- und Näherungsverbote bei 
Gefahrenlagen sollen gesenkt und damit höhere 
Rechtssicherheit für unsere Polizisten und Polizis-
tinnen geschaffen werden. Diese Maßnahmen kön-
nen durch gerichtliche Entscheidungen auf bis zu 
drei Monate erweitert werden.

Schließlich soll der Schutzbereich der Betroffenen 
komplettiert werden, indem die Kontaktaufnahme 
zu nahestehenden Angehörigen oder Kindern unter-
sagt werden kann. In diesem Bereich ist die Zusam-
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menarbeit zwischen Polizei und Familiengerichten 
essenziell, um die Maßnahmen ineinandergreifen zu 
lassen und Täter- und Opferberatungsstellen besser 
einzubeziehen.

Zentral ist die rechtliche Grundlage zum Einsatz 
von elektronischen Aufenthaltsüberwachungen. Um 
die elektronische Aufenthaltsüberwachung schnell 
umzusetzen, haben wir in den letzten Wochen und 
Monaten die praktische Umsetzung vorbereitet und 
die Finanzierung bereits über die Nachschiebeliste 
gesichert. Wir sind mit Hessen in der Abstimmung, 
denn dort sitzt die sogenannte Gemeinsame elektro-
nische Überwachungsstelle der Länder, die uns als 
zentraler IT-Dienstleister zur Seite steht.

Technisch ist aktuell nur das statische Modell der 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung umsetzbar. 
Das bedeutet, für die Betroffenen wird eine Schutz-
zone geschaffen, in die der potenzielle Täter nicht 
eindringen kann, ohne dass die Polizei hiervon 
Kenntnis erhält. So kann die Polizei stets schnelle 
Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen ergreifen.

Doch – auch das haben wir gehört – wir haben den 
nächsten Schritt im Blick. Mit dem Gesetzentwurf 
wollen wir als erstes Bundesland die rechtliche 
Grundlage für das sogenannte spanische Modell 
schaffen. Bei dem spanischen Modell führt die Frau 
den Schutzbereich mit sich und ist an jedem Ort 
vor einem Zusammentreffen mit der überwachten 
Person sicher. Denn bei diesem Modell tragen Täter 
und Opfer ein GPS-Gerät bei sich. Der Täter trägt 
das Gerät fest am Körper, die zu schützende Person 
nutzt zum Beispiel ein Armband. Sobald die beiden 
weniger als 500 Meter voneinander entfernt sind, 
schlägt das System Alarm, und die Polizei kann 
schnell reagieren. Auch die zu schützende Person 
wird sofort informiert.

Das spanische Modell ist ganz klar unser ausdrück-
liches Ziel, für das wir uns gegenüber Hessen und 
im Länderkreis einsetzen. Wir setzen uns für die 
Änderung des Staatsvertrages mit Hessen ein, um 
das spanische Modell zu ermöglichen, und für eine 
zeitnahe Pilotierungsphase.

(Beifall ganzes Haus)

Am Ende bleibt mir, mich für die gute Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten zu bedanken, insbeson-
dere bei den Frauenfacheinrichtungen: Sehr herzli-
ches Dankeschön! Sie haben dieses starke Ergebnis 
immer wieder eingefordert. – Vielen Dank.

(Beifall ganzes Haus)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Die Ministerin hat die Redezeit um eine Minute 
und 43 Sekunden verlängert. Da Sie aber fast alle 
Ihre Redezeit überzogen haben, stehen den Fraktio-
nen kaum noch Zeiten zur Verfügung – außer dem 
SSW. – Da sich niemand mehr gemeldet hat, gehe 
ich davon aus, dass ich die Beratung jetzt schließen 
kann.

(Beifall Hauke Göttsch [CDU])
Es ist beantragt worden, den Gesetzentwurf, Druck-
sache 20/2746, dem Innen- und Rechtsausschuss zu 
überweisen. Wer zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen.

(Uta Röpcke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Mitberatend dem Sozialausschuss!)

– Mitberatend in den Sozialausschuss. Ich bitte 
trotzdem noch einmal um das Handzeichen. – Das 
ist einstimmig. Vielen Dank für die Debatte.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 27 auf:

Geschlechtsspezifischer Gewalt konsequent ent-
gegentreten

Antrag der Fraktionen von SSW und FDP
Drucksache 20/2741 (neu)

Das Hilfe- und Schutzsystem für gewaltbetroffe-
ne Frauen weiter ausbauen!

Alternativantrag der Fraktionen von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/2781

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das 
ist nicht der Fall.
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Abge-
ordnete Jette Waldinger-Thiering vom SSW.

Jette Waldinger-Thiering [SSW]: 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Sehr geehr-
te Damen und Herren! Das kürzlich veröffentlich-
te Lagebild „Geschlechtsspezifische gegen Frauen 
gerichtete Straftaten“ zeichnet ein alarmierendes 
Bild. Offenbar wird es in unserer Gesellschaft zu-
nehmend normal, Gewalt gegen Frauen auszuüben 
– in Deutschland, mitten in Europa, im Jahr 2024 –, 
und das können wir so nicht stehen lassen. Es muss 
endlich gesellschaftlich anerkannt werden, dass Ge-
walt gegen Frauen, und zwar jede Art von Gewalt, 
kein Kavaliersdelikt ist.

(Beifall ganzes Haus)
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Hiergegen vorzugehen ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Denn die Gewalt findet sich in allen 
Schichten der Gesellschaft wieder. Umso wichtiger 
ist es, dass in Berlin nun endlich das geplante Ge-
waltschutzgesetz auf den Weg gebracht wird, statt 
in den Mühlen des Wahlkampfes zerrieben zu wer-
den. Ohne dieses Gesetz verkommt die Ratifizie-
rung der Istanbul-Konvention vor mittlerweile sie-
ben Jahren zur bloßen Schaufensterpolitik.

Man kann von allen demokratischen Parteien er-
warten, dass sie sich darauf einigen können, den 
Schutz für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, 
zu verbessern. Das ist keine Frage des Parteibuches, 
sondern des Anstandes.

(Beifall SSW, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
SPD und FDP)

Vor allem auf der kommunalen Ebene sehen wir, 
dass der Gewaltschutz schlicht an einem Mangel an 
Schutzeinrichtungen krankt. Immer wieder müssen 
die Frauenhäuser hilfesuchende Frauen abweisen, 
weil sie keine freien Plätze haben. Das liegt gar 
nicht immer nur am Geld.

In Flensburg etwa sucht das Frauenhaus seit Jahren 
nach einem neuen und größeren Gebäude und fin-
det keines. Die Frauen leben dort beengt in Zweier-
zimmern. Der Standort ist ein offenes Geheimnis, 
weil man schon so lange dort beheimatet ist, aber 
eine neue Immobilie ist weit und breit nicht in 
Sicht. Dabei gäbe es sogar Fördergelder. Aber wel-
cher Eigentümer will schon ein Frauenhaus beher-
bergen?

Ich frage mich: Wie soll das weitergehen? Die 
Zahl der gewaltbetroffenen Frauen steigt und steigt. 
Auch die Zahl der Femizide nimmt in einem er-
schreckenden Ausmaß zu. Wie viele Frauenhaus-
plätze können wir schaffen? Wie viele Frauen sol-
len sich aus Angst vor einem Mann verstecken 
müssen?

Eben das darf nicht sein, dass die Frauen sich 
einschränken und verstecken müssen. Die Verant-
wortung muss durch geeignete Maßnahmen wie 
die elektronische Fußfessel an die Täter zurückde-
legiert werden. Der Täter muss sich einschränken, 
nicht das Opfer. Hierfür brauchen wir eine andere 
gesellschaftliche Debatte über das Thema. Zu oft 
heißt es leichtfertig: „Die Frau kann doch einfach 
gehen“, oder: „Selbst schuld, wenn sie so kurze 
Röcke anzieht“. Da sage ich ganz klar: Ein solcher 
Ton in der Debatte ist unhaltbar.

(Beifall ganzes Haus)

Ein Täter muss als Täter wahrgenommen werden, 
und das muss auch so adressiert werden. Die Ver-
harmlosung von Gewalt und die Schuldzuweisung 
an die Opfer ist unerträglich. Um dieses gesell-
schaftliche Klima zu ändern, brauchen wir ausrei-
chend Präventionsangebote. Hier müssen wir früh-
zeitig ansetzen, damit schon kleine Jungs verinner-
lichen, dass es nicht okay ist, Probleme mit Gewalt 
zu lösen.
Es ist genau das falsche Signal, dass die Regie-
rungsfraktionen im kommenden Haushalt die Mit-
tel für Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene 
Kinder streichen wollen. Und nein, diese werden 
nicht in Gänze durch andere Förderprogramme auf-
gefangen, wie die Sozialministerin kürzlich sagte. 
Es entstehen Lücken. Aber nur, wenn diese Kinder 
angemessen unterstützt werden, kann ihnen aus die-
ser Gewaltspirale herausgeholfen werden.

(Beifall SSW, SPD und Jan Kürschner 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Auch das Hochrisikomanagement will ich hier noch 
einmal explizit ansprechen. Es ist sinnvoll und rich-
tig, dass wir dieses Werkzeug haben. Aber wenn es 
nicht gelebt werden kann, weil die Beratungsstellen 
schlicht nicht ausreichend Personal haben, um an 
allen Fallkonferenzen teilzunehmen, verkommt es 
zu einem Feigenblatt. Das darf nicht passieren. Die 
Landesregierung muss sich geschlossen hinter ge-
waltbetroffene Frauen und Kinder stellen, indem sie 
deutlich macht, dass hier kein Cent gespart werden 
darf.
Dass wir sparen müssen, wissen wir alle – aber 
nicht auf dem Rücken dieser Menschen, die wirk-
lich unsere Hilfe benötigen. Denn wenn wir hier 
nicht einsetzen, dann haben wir nächstes Jahr noch 
eine ganz andere Debatte zur Gewalt gegen Frauen 
und ihren Kindern.
Insofern ganz herzlichen Dank für die Aufmerk-
samkeit und ganz herzlichen Dank, dass wir Don-
nerstagvormittag als erstes zwei starke Themen ge-
habt haben. Tusind tak.

(Beifall)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Das Wort für die CDU hat Kollegin Birte Gliß-
mann.

Birte Glißmann [CDU]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! In Schleswig-Holstein haben 
wir schon vieles auf den Weg gebracht, um die Vor-
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gaben der Istanbul-Konvention umzusetzen. Klar ist 
aber auch, dass wir auf dem Weg noch einiges vor 
uns haben. Grundsatz für den Einsatz gegen Ge-
walt an Frauen ist aber, dass wir geschlechtsspezifi-
sche Gewalt nicht nur als individuelles Leid oder 
kulturspezifisches Phänomen betrachten, sondern 
vielmehr als gesamtgesellschaftliches Problem. Das 
macht die Aufgabe, die vor uns liegt, noch einmal 
größer.

Bestandteile des gesamten Hilfe- und Schutzsys-
tems sind Prävention zum einen, Schutz vor Gewalt 
zum anderen und im Anschluss dann auch die Per-
spektiven auf ein gewaltfreies Leben, um Betroffe-
ne in ihrer individuellen Situation am besten zu 
unterstützen.

Punkt eins: die Prävention. Prävention ist der erste 
und essenzielle Schritt, um Gewalt vorzubeugen. 
Über Gewaltprävention bei Kindern und Jugendli-
chen haben wir schon gestern ganz viel diskutiert. 
Das ist ein wesentlicher Bestandteil – die Kollegin 
hat es eben auch schon gesagt –: Kinder- und Ju-
gendgewalt fußt eben oft auf einem Männlichkeits-
bild, das von Dominanz, Härte und Gewalttätigkeit 
geprägt ist. Hier müssen wir möglichst früh bei 
Kindern und Jugendlichen ansetzen.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
SPD und SSW)

Entscheidend für wirksame Präventions- und Be-
ratungsangebote ist nicht nur bei Kindern und Ju-
gendlichen, sondern in allen gesellschaftlichen Be-
reichen, dass die vielen Angebote, die es gibt, auch 
die richtigen Menschen erreichen. Um das sicherzu-
stellen, braucht es eben klare Regeln und Abläufe, 
wie Informationen zwischen Beratungsstellen und 
staatlichen Stellen, zum Beispiel der Polizei, aus-
getauscht und weitergeleitet werden können. Denn 
oft sind Gewaltbetroffene selbst nicht in der Lage, 
eigeninitiativ passende Hilfsangebote für sich zu 
finden und dann auch noch selber den Kontakt dort-
hin aufzunehmen. Dabei dürfen wir aber nicht nur 
an die gefährdeten oder betroffenen Personen den-
ken, sondern auch an die Täter. Da ist eben auch – 
jetzt komme ich zurück auf den Gesetzentwurf von 
eben – der Informationsaustausch zur Täterarbeit 
ein ganz entscheidender Punkt.

Punkt zwei: der Schutz. Der Schutz vor häuslicher 
Gewalt ist vielschichtig. Ein zentraler Bestandteil 
des Schutzsystems in Schleswig-Holstein ist unser 
Hochrisikomanagement. Die Ministerin hat es eben 
schon gesagt: Mit der verbindlichen Einführung 
Anfang 2024 haben in jeder Polizeidirektion ver-
antwortliche und spezialisierte Sachbearbeiterinnen 

und Sachbearbeiter ihre Arbeit aufgenommen. In 
der Aus- und Fortbildung der Polizei spielt das 
Hochrisikomanagement zum einen, aber insgesamt 
auch häusliche Gewalt eine ganz entscheidende 
Rolle.
Zwischen Januar und Juli hatten wir in Schleswig-
Holstein schon 227 Hochrisikofälle. Diese Zahl 
verdeutlicht, wie wichtig und richtig das Hochrisi-
komanagement ist, aber die Zahl ist eben nur die 
Spitze des Eisberges. An dieser Stelle möchte ich 
einmal ganz herzlich allen danken, die am Hochri-
sikomanagement beteiligt sind und alles dafür ge-
ben, den Frauen und Kindern Sicherheit zu geben, 
sie zu schützen. Dieses Engagement zeigt, wie ent-
scheidend das Hochrisikomanagement ist. – Vielen 
Dank für Ihren Einsatz.

(Beifall ganzes Haus)
Punkt drei: Perspektive. Neben Prävention und 
Schutz brauchen betroffene Perspektive. Frauen, 
die Gewalt erfahren haben, brauchen Zugang zu si-
cherem Wohnraum, zu Schutzraum und längerfris-
tiger Unterstützung, um dann ein neues und vor 
allem gewaltfreies Leben aufbauen zu können. Da 
ist besonders neben den Frauenhäusern, die wir im 
Land haben, das Programm Frauen_Wohnen für die 
Anschlusszeit ganz entscheidend.
Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass geschlechts-
spezifische Gewalt auf allen Ebenen weiterverfolgt 
werden muss. In dem Punkt stimme ich voll und 
ganz zu, dass es nicht nur die Ebenen Prävention, 
Schutz und Perspektive sind, sondern auch die po-
litischen Ebenen, auf denen wir diskutieren. Da 
bin ich ein bisschen weniger zuversichtlich als Sie, 
was den Abschluss des Gewalthilfegesetzes noch 
in dieser Legislaturperiode angeht. Ich befürchte, 
das wird in die Diskontinuität laufen. Aber ich bin 
vollkommen bei Ihnen, was die Notwendigkeit die-
ses Gewalthilfegesetzes angeht. Da lautet der große 
Appell, egal wie die nächste Bundesregierung be-
ziehungsweise die nächste Koalition im Bund aus-
sieht: Wir brauchen ein Gewalthilfegesetz. Da bin 
ich vollkommen bei Ihnen.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
FDP und SSW)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Glißmann.

Birte Glißmann [CDU]: 
Die Istanbul-Konvention ist nicht nur eine Ver-
pflichtung auf dem Papier, sondern ein Aufruf zum 

Schleswig-Holsteinischer Landtag (20. WP) – 76. Sitzung – Donnerstag, 12. Dezember 2024 5687

(Birte Glißmann)

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3170&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3425&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3425&format=WEBVOLLLANG


Handeln. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, 
dass Prävention, Schutz und Perspektive keine abs-
trakten Begriffe bleiben, sondern noch konkreter 
als bisher in Schleswig-Holstein gelebt werden. – 
Vielen Dank.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Jette Waldinger-Thiering [SSW])

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Das Wort hat die Kollegin Catharina Nies von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Catharina Johanna Nies [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kol-
leg_innen! Dass wir immer wieder hier im Schles-
wig-Holsteinischen Landtag über häusliche Gewalt, 
über geschlechtsspezifische Gewalt sprechen, ist 
wichtig. In dieser Plenarsitzung haben wir es vier-
mal geschafft, das Thema Gewalt an Frauen und 
ihre körperliche Selbstbestimmung auf die Agenda 
zu setzen. Das zeigt den hohen Stellenwert über alle 
Fraktionen hinweg.

Lassen Sie mich zunächst Punkte aus dem SSW-
Antrag herausgreifen, die ich wichtig finde. Sie 
fordern die elektronische Fußfessel für Opfer häus-
licher Gewalt. Wir tun das auch. Die Debatte dazu 
hatten wir gerade eben und haben einen Konsens 
hier im Raum von allen Fraktionen gehört, was 
sehr, sehr schön ist. Vor zwei Wochen haben wir 
dazu den Gesetzentwurf eingereicht.

(Vereinzelter Beifall BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Beifall Rixa Kleinschmit [CDU] 
und Cornelia Schmachtenberg [CDU])

In dem SSW-Antrag geht es neben der EAÜ auch 
um die Rücknahme von Kürzungsvorschlägen im 
Haushaltsentwurf der Landesregierung. Frau Schie-
be hat genau dazu auch gerade zwischengefragt. 
Inhaltlich – noch einmal – stimmen meine Frakti-
on und ich da zu. Wir sehen beide Kürzungsvor-
schläge im Justizbereich – bei der psychosozialen 
Prozessbegleitung und auch bei der Beratung für 
Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind – 
inhaltlich sehr kritisch. Damit werden wir uns sehr 
ernsthaft im Haushaltsverfahren auseinandersetzen 
müssen, und ich werde mich dafür einsetzen, dass 
der Gewaltschutz hier gestärkt wird.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, 
FDP und SSW)

Aber wir werden heute eben keine Vorfestlegung 
zum Haushalt machen; gestatten Sie mir, auch das 
zu sagen.

Noch einmal zur psychosozialen Prozessbegleitung. 
Es wurde ja einiges gesagt, aber was mich wirklich 
ärgert und wozu ich mir die ganze Zeit die Frage 
stelle: Wie kann es sein, dass die psychosoziale 
Prozessbegleitung in vielen Deliktfällen bundesge-
setzlich vorgeschrieben ist, aber ausgerechnet bei 
Gewalt, die sich dezidiert gegen Frauen richtet, eine 
freiwillige Leistung sein soll? Das finde ich einfach 
unglaublich. Gewaltschutz ist spätestens seit der Is-
tanbul-Konvention keine freiwillige Aufgabe mehr, 
und das müssen Bundesgesetze widerspiegeln.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

2016 bis 2022 haben sich die Wegweisungszahlen 
in Schleswig-Holstein auf 944 Fälle jährlich ver-
doppelt. In den letzten zwei Jahren sind die Zah-
len noch weiter angestiegen. Das ist ein gutes Zei-
chen, weil die Polizei nämlich verstärkt reagiert 
und eingreift. Diese Zahlen aber müssen die Frau-
enberatungsstellen ja auch schaffen. Die sogenann-
ten §‑201‑a-Beratungsstellen müssen dem Opfer 
häuslicher Gewalt nach Landesverwaltungsgesetz 
bereits am Folgewerktag nach einer Wegweisung 
ein proaktives Beratungsangebot machen, und ohne 
mehr Personal hierfür ist das wirklich schwer zu 
bewerkstelligen.

Wir sehen, dass unsere Frauenhäuser, Frauenbera-
tungsstellen, das KIK-Netzwerk und unsere Polizei 
intensiv an Akut- und Hochrisikofällen arbeiten, 
alle stark belastet sind und wir mehr Schutzplätze 
brauchen. Aber das wird ehrlicherweise ganz ohne 
Hilfe vom Bund schwierig. Ich frage mich immer 
wieder, wie die Bundesebene es bisher geschafft 
hat, sich nicht an der Finanzierung der Betriebskos-
ten von Frauenhäusern und Beratungsstellen zu be-
teiligen.

In unserem Antrag stellen wir uns deshalb nicht nur 
hinter die Forderung auf Bundesebene zur Einfüh-
rung des Rechtsanspruchs auf Beratung und Schutz 
für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder, 
sondern wir fordern auch eine dauerhafte Beteili-
gung des Bundes an den Kosten des Schutz- und 
Hilfesystems. Der Vorschlag für ein Gewalthilfe-
gesetz, der in Berlin gerade am Freitag in erster 
Lesung in den Gleichstellungsausschuss geschickt 
wurde, ist unterlegt mit dem Angebot an die Bun-
desländer, den Anteil an Steuereinnahmen, die vom 
Bund an uns weitergeleitet werden, ab 2027 für 
diesen Zweck zu erhöhen. Alle, die in Berlin gera-
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de zögern, diesem Gesetzentwurf zum Gewalthilfe-
gesetz zuzustimmen, müssten eigentlich eines tun, 
und zwar sich überlegen, ob ihr eigenes Bundes-
land, ihre eigene Kommune in der Lage sein wird, 
ausreichend Frauenhausplätze und Beratungsperso-
nal ohne die finanzielle Hilfe des Bundes zur Verfü-
gung zu stellen. Das wird sehr schwierig.

(Beifall SPD und SSW)
Lisa Paus hat 2,6 Milliarden Euro für die Länder 
bis 2036 in Aussicht gestellt. Das wären nach Kö-
nigsteiner Schlüssel knapp 90 Millionen Euro allein 
für Schleswig-Holstein. Startend 2027 wären das 
3,8 Millionen Euro für uns. Mit diesem Geld könn-
ten wir sehr viel tun. Wir könnten viel bedarfsge-
rechter ausstatten und ausbauen.
Wir sind jetzt hier in Schleswig-Holstein bei et-
wa 9,4 Millionen Euro zur Förderung der Frau-
enfacheinrichtungen über das Finanzausgleichsge-
setz. Zusätzlich fördert das Sozialministerium kon-
krete Maßnahmen zum Schutz von Frauen und 
zur Stärkung der Frauenfacheinrichtungen mit etwa 
1,2 Millionen Euro über den Einzelplan 10. Über 
10,6 Millionen Euro also, die mittlerweile zur Ver-
fügung stehen. Aber, ich habe es vorhin gesagt, die 
Zahlen steigen, die Akut- und Hochrisikofälle stei-
gen, und wir brauchen dringend mehr Mittel. Das 
sehen wir. Ich freue mich auf das Haushaltsverfah-
ren. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU 
und SSW)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Das Wort für die SPD hat die Kollegin Sophia 
Schiebe.

Sophia Schiebe [SPD]: 
Sehr geehrte Landtagspräsidentin! Liebe Kolleg_in-
nen! Wir stehen heute zusammen, um über ein The-
ma zu sprechen, das uns alle betrifft: geschlechts-
spezifische Gewalt. Es ist ein Thema, das Schmerz 
und Leid symbolisiert, aber auch Hoffnung, Mut 
und den Wunsch nach Veränderungen. Gewalt ge-
gen Frauen, gegen Männer, gegen nicht binäre 
Menschen kennt keine Altersklasse, keine gesell-
schaftlichen Schichten. Es ist ein globales Problem, 
das tief in den Strukturen unserer Gesellschaft ver-
ankert ist. Doch warum müssen wir uns gerade jetzt 
mehr denn je dafür engagieren?
Weil jede Form von Gewalt eine zerstörende Wir-
kung hat. Sie zerstört nicht nur den Körper und den 
Geist, sondern auch Familien, Gemeinschaften und 

unsere gemeinsamen Werte. Sie hinterlässt sichtba-
re und unsichtbare Narben und raubt den Betroffe-
nen die Freiheit, ein Leben in Würde und Sicherheit 
zu führen.

Die Zahlen sprechen für sich. In Deutschland ist 
jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben 
von physischer oder sexueller Gewalt betroffen. Je-
den zweiten Tag wird eine Frau von ihrem Partner 
oder Expartner getötet. Aber diese Zahlen dürfen 
uns nicht lähmen, sie müssen uns antreiben, sie 
müssen uns wachrütteln.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und SSW)

Doch warum ist geschlechtsspezifische Gewalt so 
hartnäckig? Weil sie nicht nur aus individuellen 
Handlungen besteht, sondern aus einer Kultur, die 
sie ermöglicht. Eine Kultur, in der geschlechtsspe-
zifische Rollenbilder noch immer tief verwurzelt 
sind. Eine Kultur, die oft wegsieht, die Opfer stig-
matisiert und die die Täter schützt. Eine Kultur, in 
der Machtgefälle und Ungleichheit Gewalt begüns-
tigen.

Wir müssen uns fragen: Wie wollen wir als Ge-
sellschaft leben? Wollen wir zulassen, dass Angst 
und Unterdrückung einen Platz in unserem Alltag 
haben? Oder wollen wir mutig sein und uns für eine 
Welt einsetzen, in der Respekt, Gleichberechtigung 
und Mitgefühl regieren? Was können wir also tun, 
um geschlechtsspezifische Gewalt zu reduzieren?

Prävention durch Bildung. Wir müssen bereits bei 
den Jüngsten ansetzen. Schulen sollten Räume sein, 
in denen über Respekt, Gleichberechtigung und ge-
sunde Beziehung gesprochen werden. Jungen und 
Mädchen müssen lernen, dass Gewalt niemals ak-
zeptabel ist, weder körperlich noch psychisch.

(Beifall ganzes Haus)

Sexuelle Aufklärung darf sich nicht nur auf Biolo-
gie beschränken, sondern muss Themen wie Kon-
sens und Grenzen thematisieren.

Unterstützung für Betroffene. Für die Opfer ge-
schlechtsspezifischer Gewalt ist der Weg aus der 
Gewaltspirale oft lang und schwer. Wir brauchen 
mehr Beratungsangebote, mehr Schutzräume wie 
Frauenhäuser und Notunterkünfte, aber auch An-
laufstellen für Männer und nicht binäre Menschen, 
die Gewalt erfahren haben. Es muss einfacher wer-
den, Hilfe zu bekommen – ohne Scham, ohne Hür-
den, ohne Vorurteile. Dafür muss das Land mehr 
Geld in die Hand nehmen.
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Ich habe mich schon sehr über den Änderungsan-
trag von Schwarz-Grün gewundert und hätte es an 
dieser Stelle sogar befürwortet, wenn wir ein Zei-
chen Richtung Bund setzen. Aber wieder einmal 
bleibt Schwarz-Grün hinter seinen Ambitionen zu-
rück. Anstatt jetzt ein Zeichen zu setzen und zu 
sagen: „Wir wollen jetzt das Gewalthilfegesetz, und 
wir wollen jetzt Frauen vor Gewalt schützen“, blei-
ben sie doch wieder sehr oberflächlich. An der Stel-
le können wir daher Ihrem Änderungsantrag nicht 
zustimmen.

(Beifall SPD und Sybilla Nitsch [SSW])

Sensibilisierung und Enttabuisierung. Geschlechts-
spezifische Gewalt darf kein Tabuthema bleiben. 
Wir müssen darüber reden – in den Medien, in 
der Politik, in unseren Freundeskreisen. Schweigen 
schützt die Täter, Sprechen schützt die Opfer. Kam-
pagnen und öffentliche Diskussionen können hel-
fen, Bewusstsein zu schaffen und eine Kultur des 
Hinschauens zu fördern. Auch hier könnte sich die 
Landesregierung mehr engagieren.

Abbau von strukturellen Ungleichheiten. Ge-
schlechtsspezifische Gewalt ist kein isoliertes Pro-
blem. Sie ist tief verwoben mit anderen Formen der 
Diskriminierung wie soziale Ungleichheit und Se-
xismus. Um sie zu bekämpfen, müssen wir an der 
Wurzel ansetzen. Das bedeutet gleiche Bezahlung, 
gleiche Chancen, gleiche Rechte, und das in allen 
Lebensbereichen.

Jeder Schritt, den wir gegen geschlechtsspezifische 
Gewalt unternehmen, ist ein Schritt in die gerechte-
re Welt. Es geht nicht nur darum, Gewalt zu verhin-
dern, sondern auch den Opfern ihre Würde und ihre 
Stimme zurückzugeben. Es geht darum, eine Welt 
zu schaffen, in der niemand in Angst leben muss – 
eine Welt, in der Respekt und Menschlichkeit über 
allem stehen. Ich fordere uns alle auf: Lasst uns 
handeln, lasst uns laut sein, lasst uns mutig sein 
– nicht morgen, nicht irgendwann, sondern jetzt. 
Denn jeder Tag, an dem wir nichts tun, ist ein Tag, 
an dem Gewalt weitergeht. – Vielen Dank.

(Beifall SPD, FDP und SSW)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Jetzt hat das Wort für die FDP Dr. Heiner Garg. – 
Herr Garg?

(Annabell Krämer [FDP]: Ich mache das 
heute!)

– Ach so, Entschuldigung! Hier steht etwas ande-
res. – Frau Annabell Krämer für die FDP.

Annabell Krämer [FDP]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen 
und Kollegen! Ja, geschlechterspezifische Gewalt 
ist eine Tragödie, über die wir schon viel zu oft 
in diesem Hohen Hause sprechen mussten. Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen ist nicht nur ein Angriff 
auf die individuelle Freiheit, sondern auch auf die 
fundamentalen Werte unserer Gesellschaft. Jeder 
Femizid – wir sprechen wirklich jedes Jahr darüber 
– ist einer zu viel und macht uns alle jedes Mal 
wieder fassungslos.

Unser gemeinsam erstellter Antrag – wir bedan-
ken uns beim SSW für die Initiative –, den wir 
gerne mitgezeichnet haben, fordert zu Recht, dass 
wir entschlossen handeln und wichtige Maßnahmen 
nicht der Haushaltskonsolidierung zum Opfer fallen 
dürfen. Insbesondere die ersatzlose Streichung der 
Landesmittel für psychosoziale Prozessbegleitung 
darf eigentlich so nicht stehen bleiben. Ich freue 
mich sehr über die Signale von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gerade eben, dass dieses noch mal, den-
ke ich mal, mit Fraktionsanträgen bereinigt wird.

(Beifall FDP, SSW und vereinzelt SPD)

Ich glaube, das war es dann schon wert, dass wir 
diesen Antrag hier gestellt haben. Das finde ich in 
Ordnung. Nehmen Sie es zurück. Ich habe es ja 
nicht nur einmal gesagt, ich werde es nachher beim 
FAG noch mal sagen.

Ich habe mich maßlos über Ihren Flyer zu zwei-
einhalb Jahren Schwarz-Grün geärgert. Wir reden 
hier immer wieder, dass wir mehr gegen geschlech-
terspezifische Gewalt machen wollen. Wir haben 
hier eigentlich immer Konsens. Aber wenn Sie 
sich dann allen Ernstes hinstellen und sagen, Sie 
haben den Gewaltschutz gegen Frauen mit jährlich 
10 Millionen Euro gestärkt, dann entspricht das 
einfach nicht der Wahrheit. Das finde ich nicht 
in Ordnung. Wenn wir gemeinsam etwas machen 
wollen – wir haben hier immer Konsens –, dann 
sollte man nicht mit Halbwahrheiten auf die Straße 
gehen, denn Sie haben sie leider nicht gestärkt.

Wenn ich das inflationsbereinige, ist seit unserem 
gemeinsamen Beschluss von Jamaika, die Mittel 
mit 2,5 Prozent jährlich zu stärken, nichts passiert. 
Das heißt, es ist faktisch wahrwertig berechnet. Die 
Mittel für Gewalt gegen Frauen haben Sie gekürzt. 
Das ist nämlich die Wahrheit. Sogar mit diesem 
Antrag mit den 90.000 Euro, den Sie jetzt wahr-
scheinlich zurücknehmen werden, haben Sie noch 
mal eine Kürzung vorgenommen. Ich glaube, es 
steht Ihnen nicht gut zu Gesicht, mit so einem Flyer 
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weiter auf die Straße zu gehen. Das möchte ich mal 
in aller Deutlichkeit sagen.

(Beifall FDP, SSW und vereinzelt SPD)

Wenn es so bleibt, wie es ist, werden ab dem 1. Ja-
nuar 2025 – das ist, wenn ich richtig gerechnet 
habe, in 19 Tagen – viele Frauen in einem Strafver-
fahren alleingelassen. Wir sprachen bereits von dem 
Fall von Schackendorf. Der Mann war mutmaßlich 
in die Wohnung seiner Expartnerin eingedrungen 
und soll dort Freundin und Tochter gefesselt haben. 
Als die 51-jährige Mutter nach Hause kam, schlug 
er ihr mit der Eisenstange auf den Kopf. Die Frau 
starb aufgrund der Tat. Wahrscheinlich hätte die-
se Frau in einem Gerichtsverfahren nach den jetzt 
bestehenden Plänen, wenn sie die Tat überlebt hät-
te, noch nicht einmal eine psychosoziale Prozess-
begleitung bekommen. Wenn wir uns solche Fälle 
einfach mal eindrucksvoll vor Augen führen, sehen 
wir, dass wir dort dringend bereinigen müssen.

Auch Angehörige von verletzten Kindern, die durch 
die angeklagte Person häusliche Gewalt erlitten ha-
ben, würden ab dem nächsten Jahr vielfach nicht 
mehr unterstützt werden. Eine Streichung dieser 
im Vergleich überschaubaren Summe – wir reden 
hier ja nur wirklich von 90.000 Euro – gleicht da 
wirklich einem Armutszeugnis. Schleswig-Holstein 
steht in der Verantwortung, nicht nur Maßnahmen 
zu verabschieden, sondern diese auch konsequent 
zu finanzieren. Denn – wir sagen es immer wie-
der –: Frauenhäuser sind keine Luxusausgaben, 
sondern sind pflichtige Ausgaben, und sie sind le-
bensrettend.

(Beifall FDP, SSW und vereinzelt SPD)

Ich werde nachher noch im Detail darauf eingehen. 
Wir alle wissen es, die Nachfrage steigt stetig, und 
die Mittel wurden faktisch in den letzten Jahren un-
ter Schwarz-Grün gekürzt. 2,5 Prozent Steigerung 
haben nicht die Kosten gedeckt, die tatsächlich ge-
stiegen sind.

Die chronische Unterfinanzierung gefährdet die Si-
cherheit und Würde der Betroffenen. Ohne ausrei-
chende Finanzierung wird der Schutz für Betroffene 
unhaltbar. Insbesondere die psychosoziale Prozess-
begleitung ist essenziell, um Frauen in einer der 
schwersten Stunden – dessen sind wir uns alle im 
Klaren – beizustehen und die Strafverfolgung zu 
stärken.

Auch gewaltbetroffene Kinder sollten wir hierbei 
nicht außer Acht lassen. Sie sind nicht nur Opfer, 
sondern oft die zukünftig Gefährdeten.

Kürzungen in diesem Bereich riskieren langfristig 
gesellschaftliche Folgen. Psychologische Unterstüt-
zung ist ein zentraler Baustein, auch um Gewalt-
spiralen zu durchbrechen. Kostenlose Prävention 
spart, langfristig gesehen, viel Geld. Täterüberwa-
chungsmaßnahmen wie die elektronischen Fußfes-
seln können die Rückfallquote drastisch senken. Ich 
glaube, da haben wir heute gemeinsam einen guten 
Schritt gemacht. Jeder Euro, den wir insgesamt hier 
investieren, erspart unserer Gesellschaft Folgekos-
ten. Das Argument leerer Kassen darf nicht gelten, 
wenn es darum geht, dass der Staat seine Bürger 
vor Gewalt zu schützen hat. – Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall FDP, SSW und vereinzelt SPD)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Für einen Kurzbeitrag hat sich die Kollegin Corne-
lia Schmachtenberg von der CDU gemeldet.

Cornelia Schmachtenberg [CDU]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Ich möchte auf Ihre Rede eingehen, 
Frau Schiebe, weil mich ein Satz wirklich erschro-
cken hat und ich das hier klarstellen möchte. Sie 
haben gesagt: damit wir den Frauen ihre Würde 
wieder zurückgeben können.

Ich möchte deutlich sagen: Alle, die hier sitzen, 
alle, egal was wir erfahren haben, alle Menschen 
auf der Welt haben die gleiche Würde. Die Würde 
ist unantastbar. Es wird eine Würde nicht wegge-
nommen, wenn eine Frau Gewalt erfahren hat. Es 
wird ihr vieles genommen, wirklich sehr, sehr vie-
les. Aber die Würde ist unantastbar, und die kann 
ihr nicht genommen werden.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Ich glaube, wir alle haben den Prozess in Frank-
reich verfolgt, wir haben das Opfer gesehen. Wir 
müssen den Fokus auf die Frau legen und nicht dar-
auf, wie wir mit Würde umgehen sollen. Wir sollten 
Frauen stärken, dass ihnen die Würde niemals ge-
nommen werden kann.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Jette Waldinger-Thiering [SSW] – So-
phia Schiebe [SPD]: Ja!)

Das Zweite. Haushaltsberatungen sind immer sen-
sibel, auch Kürzungen sind sensibel. Hier gibt es 
immer ein großes Für und Wider. Aber ich glaube, 
wir sollten trotzdem bei der Faktenlage bleiben. 
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Eine Rückmeldung an die FDP: Wir haben bei den 
Frauenhäusern nicht gestrichen.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Wortmeldung Annabell Krämer 
[FDP])

Wir alle würden uns mehr wünschen, aber wir ha-
ben nicht gestrichen. – Vielen Dank.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Das Wort zu einem weiteren Dreiminutenbeitrag 
hat Jan Kürschner von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN.

Jan Kürschner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Abgeordnete! 
Jetzt haben bisher nur Frauen zu diesem Thema 
gesprochen. Deswegen möchte ich mal nach vor-
ne kommen und etwas Grundsätzliches sagen: Die 
größte Gefahr für Frauen lauert in den eigenen vier 
Wänden. Das ist so; das ist statistisch eindeutig. 
Was bedeutet das eigentlich? – Als Mann in einer 
Beziehung mit einer Frau muss ich akzeptieren, 
dass ich der gefährlichste Mensch in ihrem Leben 
bin. Niemand möchte sich bitte automatisch für 
eine Ausnahme halten. Das ist nämlich nicht so. 
Worüber wir hier die ganze Zeit sprechen, ist in 
allererster Linie ein Männerproblem. Das muss man 
hier auch einmal genau so sagen.

(Beifall ganzes Haus)
Wie gehen wir als Männer eigentlich damit um? 
Als Politik kann man Leitbilder vorgeben; das ver-
suchen wir hier. Aber ganz am Ende muss sich 
jeder selbst die Antwort darauf geben. Die Antwort 
hängt in jedem Fall damit zusammen, was für ein 
Bild man als Mann von sich selbst hat.
In dem Zusammenhang: Aus Femiziden kann man 
eine Lehre ziehen. Diese Männer erleiden aus ihrer 
Sicht einen Verlust der Machtausübung und der von 
ihnen gewünschten Stellung als Mann. Dieser Ver-
lust trifft sie derartig in ihrem Kern, dass sie die 
Frau töten müssen, und zwar egal, was mit ihnen 
selbst und mit ihren Kindern passiert. Das zu erfas-
sen, ist schwierig, aber so ist es. Das ist die Lehre, 
die man daraus ziehen muss.
Die Gefühle, die diese Männer haben, kommen 
nicht aus dem luftleeren Raum. Das Kernmerkmal 
von Partnerschaftsgewalt ist immer noch die Vor-
stellung der Ungleichwertigkeit der Geschlechter. 

Frauen werden teilweise eben immer noch unterge-
ordnet, und dann gibt es Gewalt.
Liebe Abgeordnete, jeder Tag ist ein orangener Tag. 
Jeden Tag gilt es, daran zu arbeiten, die Stereotypen 
der Geschlechter zu überwinden, im Privaten, im 
Beruflichen, einfach überall. – Das wollte ich hier 
gesagt haben.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, 
FDP, SSW und vereinzelt SPD)

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Bevor wir weiter fortfahren, begrüßen wir neue Be-
sucherinnen und Besucher auf der Tribüne: Schüle-
rinnen und Schüler der Jungmannschule Eckernför-
de. – Herzlich willkommen hier im Landtag!

(Beifall)
Und natürlich genauso deren Lehrkräfte.
Jetzt hat sich noch Dr. Kai Dolgner von der SPD zu 
einem Dreiminutenbeitrag gemeldet.

Dr. Kai Dolgner [SPD]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Kollegin Frau Schmachtenberg: Wenn Sie da 
begrifflich ein bisschen auseinanderliegen, wäre es 
für die Debatte vielleicht besser gewesen, das mit-
einander zu klären.

(Beifall Dr. Heiner Garg [FDP] und Sybilla 
Nitsch [SSW] – Sybilla Nitsch [SSW]: Echt!)

Das, was Sie da implizieren, weise ich zurück. Sie 
haben ja selber gesagt, dass Frauen die Würde nicht 
genommen werden kann. Das heißt: Die Würde ei-
nes Menschen müsste der Staat ja auch nicht in Ar-
tikel 1 des Grundgesetzes schützen. Natürlich kann 
ich Menschen die Würde nehmen.

(Beifall FDP, SSW und vereinzelt SPD – 
Dr. Heiner Garg [FDP]: So ist es!)

Sonst wäre sie übrigens auch nicht das höchste 
Schutzgut. Natürlich kann ich Frauen allein durch 
Objektifizierung die Würde nehmen, oder indem 
ich der Auffassung bin, dass ich durch eine Heirat 
ein sexuelles Verfügungsrecht über ein Objekt Frau 
habe, wie das noch bis 1997 große Teile im Parla-
ment und in dieser Gesellschaft vertreten haben.

(Beifall SPD, FDP und SSW – Dr. Heiner 
Garg [FDP]: So ist es! Ja!)

Es war quasi gesetzlich geregelt, dass Frauen ihre 
Würde in der Ehe zum Teil abgeben. Die Zeiten 
sind gar nicht so lange her, und ich erinnere immer 
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gern daran, wenn wir über andere Kulturen spre-
chen.
Frau Schiebe hat Sie auch darauf aufmerksam ge-
macht: Viele Dinge sind in unserer Kultur struk-
turell festgelegt, und wir sind immer noch nicht 
mit der Aufarbeitung fertig. Das Thema, das ich 
eben angesprochen habe, ist ein Paradebeispiel da-
für, dass man Menschen unabhängig von ihrem Ge-
schlecht nicht die gleiche Würde zuschreibt oder sie 
ihnen an der Stelle nehmen kann: Dass nämlich bis 
vor 25 Jahren eine Frau in der Ehe sexuelle Gewalt 
erfahren konnte, ohne dass der Täter bestraft wurde, 
war legal; ihr dadurch die Würde zu nehmen, war 
legal.
Ich wäre zu dem Tagesordnungspunkt nicht nach 
vorn gekommen, wenn hier nicht versucht worden 
wäre, an der Stelle semantisch einen Punkt zu ma-
chen.

(Beifall SPD, FDP und SSW)
Denn ich finde es bei solchen Debatten über The-
men, bei denen wir gesellschaftliche Fortschritte 
erreicht haben, schlecht, das Trennende zu suchen. 
Ich bin dafür, das Gemeinsame zu suchen, und ich 
sehe den gesellschaftlichen Fortschritt, der sich hof-
fentlich auch weiter in Gesetze gießen lässt.

(Beifall SPD, SSW und Dr. Heiner Garg 
[FDP])

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Ich sehe keine weiteren Wortbeiträge aus dem Ple-
num, deshalb erteile ich jetzt der Ministerin Amina-
ta Touré das Wort.

Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der es ein Sicherheitsrisiko ist, eine Frau 
oder ein Mädchen zu sein. Ich glaube, uns alle eint, 
dass es ein großes Anliegen von uns ist, das zu 
ändern.
Als Land tun wir ganz konkret Folgendes, um das 
zu ändern, um nur einige Beispiele zu nennen: Da 
ist die Finanzierung der Frauenhäuser und Frauen-
beratungsstellen mit rund 10 Millionen Euro, die 
planmäßig jedes Jahr dynamisiert werden. – Es ist 
mir ein Rätsel, wie man daraus eine Kürzung ablei-
ten kann.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
vereinzelt CDU)

Durch unser Programm Frauen_Wohnen mit über 
800.000 Euro, mit dem wir Frauen schneller in ei-
nen eigenständigen Wohnraum vermitteln wollen, 
tun wir das ebenfalls. Zusätzlich finanzieren wir 
in dieser Legislatur erstmalig die §‑201-a-Beratung 
mit 250.000 Euro. Wir fördern das Kompetenzzen-
trum gegen geschlechtsspezifische Gewalt jährlich 
mit 200.000 Euro.
Im Januar hat das Kabinett den Leitfaden zum 
Hochrisikomanagement in Fällen häuslicher Gewalt 
beschlossen. Kurz darauf trat der überarbeitete po-
lizeiliche Erlass in Kraft. Für den Haushalt 2026 
und auch für das FAG diskutieren wir koalitionsin-
tern darüber, inwiefern eine Erhöhung mit Blick auf 
die Frauenfacheinrichtungen sowie für die §‑201-a-
Beratung erfolgen kann. Schon jetzt wird deutlich, 
dass es einen Mehrbedarf gibt. In diesem Jahr wur-
den bis jetzt 227 Fälle als Hochrisikofall eingestuft. 
Das sind 227 Frauen, die vor einem möglichen 
Mord geschützt worden sind. Es ist eine furchtbare 
Zahl, aber sie macht deutlich, wie wichtig es ist, 
dass wir unsere Augen vor dieser Realität nicht 
verschließen. Bereits im laufenden Haushaltsjahr 
haben wir das KIK-Netzwerk zusätzlich finanziell 
unterstützt.
Es ist nach wie vor richtig, dass das Bewusstsein 
und die Verantwortung für geschlechtsspezifische 
Gewalt in der gesamten Gesellschaft, aber gerade 
auch bei Männern, steigt. „Die Scham muss die 
Seite wechseln“, wie die Französin Gisèle Pélicot 
während der Gerichtsprozesse gegen ihre Vergewal-
tiger sagte. Deshalb haben wir uns sehr bewusst 
zu Beginn der Legislatur dazu entschieden, dass 
wir Männer stärker in die Verantwortung nehmen 
und Gewalt eindämmen wollen. Ich freue mich sehr 
darüber, dass das Netzwerk OMÄGA für eine Ge-
sellschaft ohne Männergewalt angelaufen ist. Das 
Projekt nimmt Jungen und Männer stärker in den 
Fokus, damit Gewalt gar nicht erst entsteht. In all 
diesen Bereichen haben wir uns sehr bewusst dafür 
entschieden, diese finanziell zu stärken.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, all 
das tun wir in diesem Parlament gemeinsam und 
auch gemeinsam mit der Regierung aus Überzeu-
gung.
Ich wiederhole aber auch in aller Deutlichkeit, was 
ich letztes Jahr gesagt habe: Es braucht natürlich 
schärfere Instrumente. Wir haben ein gutes Gewalt-
schutzgesetz, wir haben Maßnahmen wie die Weg-
weisung und das Näherungsverbot, aber man muss 
immer wieder feststellen, dass all das nicht reicht. 
Deshalb ist es richtig gewesen, dass wir im Vorfeld 
dieser Debatte die Einführung der Fußfessel disku-
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tiert haben und das Innenministerium das auf den 
Weg gebracht hat.
Sie sehen aber auch anhand dieses Themas, dass 
Gewaltschutz ein gleichstellungspolitisches und ein 
Thema der inneren Sicherheit ist und dass wir 
in diesen Fragen als Gleichstellungsministerium, 
Innenministerium und entsprechende Fraktionsspre-
cher_innen gemeinsam Hand in Hand arbeiten.
Ich glaube, dass anhand aller Anträge der Fraktio-
nen deutlich wird, dass wir unterschiedliche Berei-
che haben, die wir uns im Bereich der geschlechts-
spezifischen Gewalt angucken müssen: Beratung, 
Schutz und Prävention. Unbenommen ist, dass wir 
insgesamt als Staat und Gesellschaft mehr tun müs-
sen, um Frauen gegen Gewalt zu schützen. Deshalb 
bin ich der Überzeugung, dass das Gewalthilfege-
setz von Lisa Paus kommen muss – und das am 
besten noch vor der Bundestagswahl.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD 
und SSW)

Wir brauchen einen besseren finanziellen Rahmen 
für Frauen in ganz Deutschland. Ich möchte das 
einmal anhand folgender Situation deutlich ma-
chen: Wir haben viele Frauen, die aus Schleswig-
Holstein kommen, die nicht nur Schutz in Schles-
wig-Holstein suchen und finden, sondern in andere 
Bundesländer gehen, weil beispielsweise dort der 
Schutz für sie höher ist oder weil sie dort einen 
Platz finden. Genauso nehmen wir aus anderen 
Bundesländern Frauen auf. Deswegen ist das Ge-
waltschutzsystem keines, das an den Ländergrenzen 
Halt macht, sondern über alle Bundesländer hin-
weggeht.
Sie alle wissen, dass wir in Schleswig-Holstein 
einen Finanzierungsrahmen haben, der nicht sagt, 
wenn ich als Frau Schutz in einem Frauenhaus 
brauche, dann muss ich das sozusagen finanziell 
sicherstellen, sondern wir stellen das über die Fi-
nanzmittel des Landes und der Kommunen sicher. 
Das ist beispielhaft, und das gibt es in der gesamten 
Bundesrepublik nur in Schleswig-Holstein. Deswe-
gen setzen wir uns als Land – ich glaube, frakti-
onsübergreifend – dafür ein, dass, wenn ein solch 
neues Gewalthilfegesetz kommt, das nach dem Bei-
spiel Schleswig-Holsteins funktioniert, damit Frau-
en überall in der Bundesrepublik Schutz erfahren 
können.
Das Ziel des Bundesgewalthilfegesetzes, erstmalig 
bundesweit gleiche Beratungs- und Schutzangebo-
te für gewaltbetroffene Frauen zu schaffen, ist ein 
gutes Ziel ist. In diesem Sinne werde ich diesen 
Prozess voller Überzeugung unterstützen – wie in 

der Vergangenheit auch in der Zukunft –, und ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU 
und Jette Waldinger-Thiering [SSW])

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Beratung.

Ich habe eine Frage, ist Ausschussüberweisung be-
antragt worden? – Das sehe ich nicht. Dann lasse 
ich zunächst über den Antrag der Fraktionen von 
SSW und FDP, Drucksache 20/2741 (neu), in der 
Sache abstimmen. – Wer zustimmen will, den bitte 
ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen 
von SPD, SSW und FDP. Wer stimmt dagegen? 
– Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und CDU. Damit ist der Antrag abge-
lehnt.

Ich lasse über den Alternativantrag der Fraktio-
nen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 20/2781, in der Sache abstimmen. Wer 
dem zustimmen will, bitte ich um das Handzeichen. 
– Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und CDU. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Das sind die Fraktionen 
von SPD, SSW und FDP. Damit ist der Antrag an-
genommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der 
Gemeindeordnung

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 20/2528

Änderungsantrag der Fraktionen von FDP und 
SSW
Drucksache 20/2599 (neu)

Bericht und Beschlussempfehlung des Innen- und 
Rechtsausschusses
Drucksache 20/2727

Änderungsantrag der Fraktionen von FDP und 
SSW
Drucksache 20/2785

Ich erteile das Wort dem Herrn Berichterstatter des 
Innen- und Rechtsausschusses, dem Abgeordneten 
Jan Kürschner.
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Jan Kürschner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Ich verweise auf die Vorlage.

Vizepräsidentin Eka von Kalben: 
Ich weiß nicht, ob das Mikrofon an war: Der Kolle-
ge hat auf die Vorlage verwiesen. – Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter.
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abge-
ordnete Ole Plambeck von der CDU.

Ole-Christopher Plambeck [CDU]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! In zweiter Lesung geht es heute um 
notwendige Änderungen im Finanzausgleichsgesetz 
und Änderungen in der Gemeindeordnung.
Nach einer kommunalen Verfassungsbeschwerde 
hat das Landesverfassungsgericht in seinem Urteil 
vom 17. Februar 2023 festgestellt, dass der Bemes-
sung der Teilschlüsselmasse für Gemeinden und 
Zentrale Orte, in diesem speziellen Bereich, keine 
aufgabengerechte Bedarfsermittlung zugrunde liegt. 
Dies wurde nun mittlerweile durch ein finanzwis-
senschaftliches Gutachten nachgeholt. Das Gutach-
ten kommt zu keinen wesentlichen anderen Ergeb-
nissen, sodass es keine Änderungen bei der Vertei-
lung der Teilschlüsselmasse bedarf. Es bleibt also 
bei den Werten des § 4 FAG. Im Übrigen wurde das 
FAG in seiner Fassung von 2021 bestätigt und die 
Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen.
Das Landesverfassungsgericht hatte zudem geur-
teilt, dass wir als Gesetzgeber das FAG spätestens 
zum 31. Dezember 2024, also in diesem Jahr, ent-
sprechend anpassen müssen, was wir nun umsetzen 
werden.
Zudem wird in § 4 geregelt, dass die Landes-
haushaltsordnung nicht mehr für zweckgebundene 
Schlüsselzuweisungen und zweckgebundene Vor-
wegabzüge gilt. Das bedeutet einfach übersetzt: Bü-
rokratieabbau für unsere Kommunen, und das hilft.
Die weiteren Änderungen im FAG betreffen § 5. 
Dort ist die Regelüberprüfung festgemacht; sie wird 
vom Jahr 2024 auf das Jahr 2028 verschoben, so-
dass die Ergebnisse aus dieser Überprüfung zum 
FAG-Jahr 2030 umgesetzt werden sollen. Warum 
machen wir das? Weil die Rechnungsstatistik der-
zeit noch nach dem kameralen Regelwerk arbeitet, 
die Kommunen aber bereits auf die Doppik umge-
stellt haben. Es geht dort vor allem darum, dass 
man die Daten vergleichbar macht. Wenn dann die 
Daten im Jahre 2025, 2026 und 2027 nach der neu-
en Rechnungsstatistik ausgewertet werden, haben 

wir eine wesentlich bessere Datengrundlage, um 
dann entsprechend das FAG bedarfs- und aufgaben-
gerecht anpassen zu können.

In den neuen Regelungen – wir haben ja eine gan-
ze Reihe an Veränderungen in den Bereichen –, 
hier: § 3, werden die Umsatzsteuermittel des Bun-
des vollumfänglich den vorgesehenen Zwecken 
des Startchancen-Programms und der kommunalen 
Wärmeplanung zur Verfügung gestellt. Auch da ist 
die Frage: Warum machen wir das? – Wenn man 
das nicht machen würde, dann würden nicht die 
kompletten Mittel des Bundes durchfließen, son-
dern 18,33 Prozent – nämlich in Höhe des Verbund-
satzes – in die Masse fließen, und dementsprechend 
musste das technisch angepasst werden.

Was wir auch machen: Das Land wird seine Ver-
sprechungen gegenüber den Kommunen einhalten, 
nämlich die Unterstützung der Kommunen bei der 
Aufnahme und Integration von Geflüchteten, indem 
der Vorwegabzug um 2 Millionen Euro auf insge-
samt 13 Millionen Euro Landesmittel erhöht wird.

Eines der großen Themen in den Kommunen ist 
die Wärmewende. Dabei geht es darum, den Kom-
munen die bestmöglichen Bedingungen für die Um-
setzung an die Hand zu geben. In der Gemeindeord-
nung wird daher die Möglichkeit geschaffen, dass 
Kommunen oder ihre Unternehmen im Leitungs- 
und Trassenbau tätig werden dürfen, was bisher 
nicht möglich war. Wir können klar festhalten, dass 
wir die Kommunen bestmöglich unterstützen.

Natürlich gehe ich hier auch auf den neuen Vorweg-
abzugsparagrafen 26 c FAG ein, der auch schon 
Gegenstand vieler Diskussionen war. Es ist be-
kannt, dass das Land in einem Konsolidierungspfad 
über 1 Milliarde Euro einsparen muss.

Jede Einsparentscheidung ist eine schwere Ent-
scheidung. Dazu zählt auch der Landesanteil der 
Städtebauförderung von 20,3 Millionen Euro. Na-
türlich ist uns die enorme Bedeutung der Städtebau-
förderung allen bewusst. Seit Anfang der 70er-Jah-
re sind mehr als 1 Milliarde Euro über die Städ-
tebauförderung in die Kommunen investiert wor-
den; ein wirkliches Erfolgsmodell. Aufgrund der 
notwendigen Konsolidierung wird der Landesanteil 
zukünftig über den neuen Vorwegabzug des FAG fi-
nanziert. Damit werden die Bundesmittel der Städ-
tebauförderung für unsere Kommunen gesichert, 
und die Kommunen können fest mit den Beträgen 
rechnen.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Zuruf Martin Habersaat [SPD])
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Das heißt, für die Empfängerkommunen ändert sich 
also gar nichts. Sie können verlässlich mit den Mit-
teln planen. Ich halte diese Lösung für sehr gut, ge-
rade in diesen schweren Zeiten, aber ich sage auch 
ganz offen, dass wir uns das auch nicht einfach 
gemacht haben. Am Ende reden wir über knapp ein 
Prozent der Gesamtschlüsselmasse. Ich glaube, dass 
es verhältnismäßig ist.

Im Rahmen der Debatten in den Ausschüssen kam 
auch der Vorschlag der Opposition, den Gesetzent-
wurf zu verschieben. Aber das machen wir nicht, 
weil der FAG-Reparaturauftrag aufgrund des Ver-
fassungsranges – das hatte ich eben gesagt – zum 
31. Dezember 2024 zwingend umgesetzt werden 
muss.

(Annabell Krämer [FDP]: Hätte auch früher 
kommen können, der Gesetzentwurf!)

Außerdem hat die Opposition angemerkt, dass wir 
Anhörungen in den Ausschüssen nicht zulassen. 
Wir haben eine schriftliche Anhörung zugelassen, 
aber es ging ja auch um den Änderungsantrag der 
Opposition, wobei der nicht neu ist, denn wir haben 
den bereits im Jahr 2023 beraten. Schriftlich im 
Mai, April und mündlich am 31. August 2023 gab 
es zu dem Thema eine umfangreiche, auch mündli-
che Anhörung.

Es ist ganz klar, die Themen – das haben wir eben 
schon gehört – Frauenhäuser und Frauenberatungs-
stellen, aber auch Tierheime und Schwimmsport-
stätten – das unterstelle ich jetzt mal – stellt gar 
keine Fraktion hier im Hause infrage.

(Zuruf BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es geht aber um die Finanzierung und Mittelher-
kunft. Natürlich werden wir hier keine Vorfestle-
gungen vornehmen; der Haushalt wird im Januar 
beschlossen. Aber es geht nicht nur um neues, fri-
sches Landesgeld, sondern es soll aus der bestehen-
den Masse auch kommunales Geld verwendet wer-
den –

(Annabell Krämer [FDP]: Ihr habt euch auf 
Städtebau geeinigt, oder was?)

und das ohne Einigung mit den Kommunen, weil 
darüber mit denen nicht direkt gesprochen worden 
ist. Deshalb wird der Änderungsantrag abgelehnt. 
Der ist ja jetzt noch mal eingebracht worden.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Aber Städtebau ist 
in Ordnung?)

– Das ist in dem Fall in Ordnung, das ist ja auch 
besprochen worden.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Weil das so auch ein 
Widerspruch ist! – Wortmeldung Annabell 
Krämer [FDP])

– Danke. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Dr. Kai Dolgner [SPD]: Das ist ab-
surd!)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Vielen Dank. – Ich war leider nicht schnell genug, 
sonst hätte ich Sie noch gefragt, ob Sie eine Zwi-
schenfrage von der Abgeordneten Annabell Krämer 
zugelassen hätten.
Der Nächste auf der Rednerliste ist der Abgeordne-
te Oliver Brandt von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
– Bitte, Sie haben das Wort.

Oliver Brandt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Das Finanzausgleichsgesetz ist 
durch Veränderungen in der Systematik der Finanz-
beziehungen zwischen Land und Kommunen bezie-
hungsweise zwischen den Kommunen untereinan-
der einem permanenten Wandel unterworfen. Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf legen wir eine 
weitere Etappe zurück, und es wird mit Sicherheit 
nicht die letzte sein.
Die aktuelle Gesetzesänderung geht auf ein Urteil 
des Landesverfassungsgerichts vom 17. Februar 
2023 zurück, das die Vorgabe gemacht hat, eine 
entsprechende Änderung bis zum 1. Januar 2025 
in Kraft treten zu lassen. Es geht um die Teilschlüs-
selmasse der Zentralen Orte, von denen es 134 im 
Land gibt – von Büsum bis Timmendorfer Strand, 
von Niebüll bis Lauenburg an der Elbe.
Das Urteil schrieb noch einmal vor, auf Basis ei-
ner aufgabengerechten Bedarfsermittlung die Teil-
schlüsselmasse zu überarbeiten. Deren Erkenntnis-
se werden nun mit diesem Gesetzentwurf umge-
setzt. Allerdings legte das Gutachten, das für die 
Bedarfsermittlung vom Innenministerium in Auf-
trag gegeben wurde, Mängel an der statistischen 
Datengrundlage offen. Es war daher unmöglich, ei-
ne Berechnung nach der vom Gericht aufgestellten 
Formel innerhalb der gesetzten Frist umzusetzen. 
Deshalb wurde eine alternative Methode gewählt, 
um die Teilschlüsselmasse im Rahmen der gegebe-
nen Umstände mit dem engen Zeitkorridor neu zu 
ermitteln.
Im Rahmen der schriftlichen Anhörung gab es zu 
diesem Vorgehen Kritik von der kommunalen Seite. 
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Allerdings wurden keine plausiblen und gangbaren 
Alternativen vorgeschlagen. Im Gutachten und in 
der Gesetzesbegründung werden das Problem und 
die Methodik ausführlich erläutert. Der Gutachter 
Professor Dr. Schiller hat in seiner Stellungnahme 
an den Innen- und Rechtsausschuss noch einmal 
betont, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin:

„In der Begründung zum Gesetzentwurf 
wird schlüssig dargelegt, welche Restriktio-
nen sich durch die Datenproblematik für ei-
ne umfassende finanzwissenschaftliche Un-
tersuchung ergeben. Viele der ursprünglich 
geplanten Methoden waren, wie im Gutach-
ten ausführlich erläutert, daher nicht anwend-
bar. Die letztlich gewählte … Vorgehenswei-
se war jedoch aus gutachterlicher Sicht hin-
reichend belastbar, um eine Vergewisserung 
hinsichtlich des Gewichts der Teilschlüssel-
masse für Zentrale Orte zu ermöglichen.“

Die Erkenntnisse des Gutachtens deuten also stark 
darauf hin, dass die klagende Kommunalgruppe 
bereits über die relativ beste Finanzausstattung ver-
fügt, während die Zentralen Orte nach dem gege-
benen Schlüssel vergleichsweise sogar schlechter 
ausgestattet sind. Dies hebt auch der Städtebund in 
seiner Stellungnahme hervor. Eine Übervorteilung 
der Zentralen Orte aufgrund einer zu hohen Mittel-
zuweisung ist nach meinem Verständnis nicht ge-
geben. Die Landesregierung kann einem eventuell 
drohenden Klagerisiko relativ gelassen entgegense-
hen.

Auch ich möchte auf einen anderen Aspekt des 
Gesetzes eingehen, nämlich auf den neuen Vorweg-
abzug für die Städtebauförderung. Dieser Punkt 
war in den vergangenen Wochen bekanntlich Ge-
genstand vieler Diskussionen und hat in den Kom-
munen keine Begeisterung ausgelöst. Und das ist 
nachvollziehbar.

Aus Sicht des Haushaltsgesetzgebers besteht aller-
dings aufgrund der Haushaltslage Handlungsbedarf. 
Dieser Schritt ist Teil der Konsolidierung des Lan-
deshaushalts, die schmerzlich ist und insgesamt al-
le Bereiche der Landespolitik trifft. Die Landesre-
gierung hat im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt und die 
Einsparvorschläge umfassend diskutiert, auch unter 
Beteiligung der kommunalen Landesverbände.

Wie diese in ihrer Stellungnahme noch einmal 
dargelegt haben, lehnen sie geschlossen diesen 
Eingriff in den kommunalen Finanzausgleich ab. 
Gleichzeitig betonen sie, dass es sich bei der Städ-
tebauförderung um eine herausragende Aufgabe 

handelt, die wichtige Impulse für die Konjunkturbe-
lebung setzt und damit der schwachen wirtschaftli-
chen Entwicklung entgegenwirken kann.

Deshalb halten auch wir die Fortsetzung der Städte-
bauförderung für sinnvoll und wichtig. Sie ist eines 
der wesentlichen Förderprogramme zur Attraktivi-
tätssteigerung von Innenstädten, Stadt- und Orts-
teilen. Die betroffenen Projekte müssen weiterhin 
realisiert werden, und das werden sie auch. Das 
gilt umso mehr, als dafür auch Bundesmittel zur 
Kofinanzierung zur Verfügung stehen. Wir stellen 
nunmehr sicher, dass diese Bundesförderung auch 
künftig kofinanziert wird.

(Zuruf)

Den Antrag von FDP und SSW lehnen wir wie be-
reits im Finanzausschuss ab. Diese Diskussion soll-
te im Rahmen der Haushaltsberatungen im Januar 
geführt werden. – Herzlichen Dank.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Vielen Dank. – Für die SPD-Fraktion hat nun der 
Abgeordnete Dr. Kai Dolgner das Wort.

Dr. Kai Dolgner [SPD]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Heute ziehen Sie also die FAG-Änderung im 
Schweinsgalopp und ohne Änderung aufgrund der 
Anhörung durch. Das könnte Ihnen einmal auf die 
Füße fallen.

Das FAG in seiner derzeitigen Form ist laut dem 
Urteil des Landesverfassungsgerichts vom 17. Fe-
bruar 2023 teilweise verfassungswidrig, weil die 
Finanzströme und deren Änderungen im Gesetz 
bedarfsgerecht zu begründen sind. Bedarfsgerecht 
und mit sorgfältiger Begründung: Das ist schon 
seit 2017 das Mantra unseres Verfassungsgerichts, 
welches es Ihnen vermutlich auch noch in anderem 
Zusammenhang ins Stammbuch schreiben wird.

Das Gutachten zur Bedarfsgerechtigkeit der Zuwei-
sung für die Zentralen Orte war also folgerichtig. 
Herausgekommen ist interessanterweise wieder die 
Quote der Küstenkoalition.

(Beate Raudies [SPD]: Ja!)

Herr Koch, das ist dieselbe Quote, die von Ihnen 
damals noch als Bevorteilung der kreisfreien Städte 
verdammt wurde; Sie sagten sogar, dass das eine 
Manipulation sei.
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(Beifall SPD, FDP und SSW – Zurufe: Oh, 
oh!)

Bei Ihnen und beim Ministerpräsidenten und dama-
ligen Oppositionsführer bestimmt offenbar auch das 
Sein das Bewusstsein. So weit ist das also nachvoll-
ziehbar; es ist nie zu spät zum Lernen.

Aber dann sind Sie auf eine neue famose Idee 
gekommen, nämlich die ungeliebte Streichung der 
Landesführung beim Städtebau gleich mit unterzu-
bringen, und das ist das Problem. Super, ein Ver-
fassungsproblem ist gelöst, um gleich das nächste 
zu schaffen. Hervorragend, darauf muss man erst 
einmal kommen.

(Beifall SPD, FDP und SSW – Zurufe: Oh, 
oh!)

Darauf habe ich Sie schon in der ersten Lesung 
aufmerksam gemacht; ich habe hier Zweifel bei der 
Regierungsbank und bei Ihnen gesehen.

Na ja, lassen wir doch die Kommunen dazu spre-
chen:

„Die hier in Rede stehende Verankerung 
der Städtebauförderung als Zweckzuweisung 
im Finanzausgleich ist systemwidrig, klage-
anfällig, hat negative Vorbildwirkung und 
beinhaltet einen Eingriff in den kommuna-
len Finanzausgleich durch das Land Schles-
wig-Holstein. Die vorgesehene Regelung wi-
derspricht unstrittig den Maßstäben, die das 
Landesverfassungsgericht in seinem Urteil 
vom 27. Januar 2017“

– das haben Sie übrigens selbst erwirkt, Herr Koch 
–

„zum kommunalen Finanzausgleich gebildet 
hat.“

Nun gehen Juristen in der Regel sehr zurückhaltend 
mit dem Begriff „unstrittig“ um, wenn es um Ver-
fassungsfragen geht. Hier waren es gleich drei. Das 
sollte Ihnen doch einmal zu denken geben.

Es ist ja auch ein Taschenspielertrick. Zunächst 
wollten Sie die Landesmittel zur Städtebauförde-
rung ersatzlos streichen. Das hat bisher keine Lan-
desregierung gemacht – auch nicht in Zeiten viel 
schlimmerer Defizite und auch nicht unter der ers-
ten schwarz-gelben Regierung.

(Heiterkeit Dr. Heiner Garg [FDP])

Sie haben dann aber festgestellt, dass es ohne Lan-
desförderung gar keine Bundesförderung gibt, auf 
die wir uns die ganze Zeit verlassen. Was würden 

Sie machen, wenn der Bund auf die gleichen Ideen 
wie Sie kommt?
Trickreich bilden Sie also einen neuen Vorwegab-
zug von 20 Millionen Euro. Für die Bundesförde-
rung ist das nun scheinbar Landesgeld,

(Annabell Krämer [FDP]: Ja, so ist es!)
denn es ist nicht ausgezahlt worden. Saldiert bezah-
len aber natürlich die Kommunen die Zeche.
Ich übersetze das einmal das für den Nichtkommu-
nalfinanzer. Das wäre ungefähr so, als würde ich 
meinen Kindern das Taschengeld um den Betrag 
kürzen, für den ich ihnen später ein Eis spendieren 
wollte.

(Annabell Krämer [FDP]: Ja!)
Nicht nur meine Kinder, sondern auch die Kommu-
nen haben das natürlich durchschaut und fühlen 
sich zu Recht behumst.

(Zurufe)
Dabei verstoßen Sie auch noch ganz offen gegen 
Ihre eigenen Vereinbarungen mit den Kommunen 
vom 16. September 2020. Diese Vereinbarungen 
sollten Sie vielleicht einmal durchlesen.
Weil Sie nicht ansatzweise nachgewiesen haben, 
dass der Bedarf der Kommunen jetzt plötzlich 
20 Millionen Euro weniger geworden ist, legen 
Sie heute auch noch unnötigerweise die Grundlage 
für die nächste Klage gegen das FAG. Herzlichen 
Glückwunsch!

(Beifall SPD)
Wir müssen über viele Jahre 1 Milliarde Euro ein-
sparen. Ganz ehrlich: „Wir sind zwar nicht mehr 
jung, aber wir brauchen das Geld trotzdem“, ist je-
denfalls weder eine sorgfältige noch eine bedarfsge-
rechte Begründung, weil übrigens – Surprise – auch 
die Kommunen das Geld brauchen, da sie ebenfalls 
weniger Einnahmen haben.

(Beifall SPD)
Das Beispiel mit der Taschengeldkürzung meiner 
Kinder würde ich übrigens schon deshalb nicht um-
setzen, weil ich damit ein denkbar schlechtes Vor-
bild für Redlichkeit und Fairness abgeben würde, 
und schon gar nicht, wenn ich sogar schriftliche 
Zusagen gegeben hätte. Das scheint Ihnen im Ver-
hältnis zu den Kommunen aber nicht so wichtig zu 
sein.
Die Nebelkerze des Tages geht aber zweifellos an 
den Kollegen Plambeck: Es ist völlig okay, den 
Kommunen jetzt 20 Millionen Euro zu kürzen. Es 
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ist aber nicht okay, heute eine Umschichtung im 
FAG, in genau dem gleichen Gesetz, vorzunehmen.

(Annabell Krämer [FDP]: Ja!)

Schwarz-Grün gut, Opposition schlecht: Das ist Ih-
re Welt, die vielleicht doch ein bisschen zu einfach 
ist, falls es einmal zu einer Überprüfung kommt.

Vertrauen haben Sie jetzt endgültig zerstört. Sie in-
vestieren 250.000 Euro in ein Gutachten, um die 
Finanzströme neu zu regeln, aber regeln schon ein-
mal für sich vorteilhaft einen einzelnen Bereich von 
20 Millionen Euro.

(Beifall SPD, FDP und SSW)

Die drei betroffenen Geschäftsführer der KLV sind 
heutzutage alles sehr höfliche Herren. Aber was 
Ihnen die KLV in die Stellungnahme geschrieben 
hat, war ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass 
sie das Vertrauen in den künftigen Prozess verloren 
haben. Das haben Sie auf Ihrer Tanzkarte.

(Anhaltender Beifall SPD, FDP und SSW)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Vielen Dank. – Für die FDP-Fraktion hat nun die 
Abgeordnete Annabell Krämer das Wort.

Annabell Krämer [FDP]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen 
und Kollegen! Lieber Olli, die letzte Plenartagung 
für dich! Das Landesverfassungsgericht hat ent-
schieden, dass das Gesetz über den kommunalen 
Finanzausgleich bis Ende 2024 nachjustiert werden 
muss. In erster Lesung haben wir im Oktober be-
reits darüber debattiert.

Das erfolgte übrigens schon damals mit Verwunde-
rung der regierungstragenden Fraktionen. So ein 
paar semantische Änderungen gäben doch gar kei-
ne Debatte für fünf Minuten her. Heute haben wir 
zehn, denn der Teufel steckt im Detail. Wir hörten 
das bereits.

(Heiterkeit FDP und SPD)

In der Debatte im Oktober sagte der Fraktions-
vorsitzende der CDU lapidar, dass die wegfallen-
den Landesmittel in Höhe von rund 20 Millionen 
Euro durch einen neu einzurichtenden Vorwegab-
zug aus dem kommunalen Finanzausgleich kom-
pensiert würden. Alle Städtebauförderprogramme 
könnten unverändert fortgeführt werden.

Eine Zwischenfrage meinerseits ließ er hierzu nicht 
zu, denn er wusste natürlich, dass ich ihm das Nar-

rativ einer Kompensation genüsslich zerschießen 
würde.
Es handelt sich mitnichten um eine bloße Kom-
pensation des Landesanteils durch das FAG. Dies 
würde nämlich bedeuten, dass sich die Mittel im 
kommunalen Finanzausgleich um die Höhe der 
Streichung im Einzelplan 04 erhöhen würden. Was 
bedeutet somit die Aussage „Wir kompensieren die 
Landesmittel für die Städtebauförderung über den 
kommunalen Finanzausgleich“ tatsächlich?
Auch ich möchte hier übersetzen: Wir streichen den 
Kommunen die Landesmittel für den Städtebau bis 
auf den letzten Cent. Weil die vom Bund zur Ver-
fügung gestellten Mittel weiterhin genutzt werden 
sollen, muss die kommunale Familie für die erfor-
derliche Kofinanzierung von Einzelmaßnahmen in 
ausgewählten Kommunen selbst aufkommen.
Das können Sie natürlich so machen. Aber das 
zu verkaufen, als ändere sich für die Kommunen 
nichts, ist aus meiner Sicht mehr als unredlich.

(Beifall FDP und SPD – Zuruf Tobias Koch 
[CDU])

– Kollege Koch, jetzt bin ich dran. Sonst stellen Sie 
mir bitte eine Zwischenfrage. – Dem Ganzen setzt 
aber die Krone auf, dass sie die kommunale Familie 
städtebauliche Maßnahmen finanzieren lassen, die 
seitens der Landesregierung bereits bewilligt sind. 
Für die nächsten drei Jahre sind das 35 Millionen 
Euro. Das Innenministerium hat somit die Förder-
bescheide unter anderem für das Elmshorner Rat-
haus vergeben und den Spatenstich gemacht, und 
Kommunen von Mölln bis Flensburg dürfen die 
Restfinanzierung unternehmen.
Meine sehr geehrten Kollegen von Schwarz-Grün, 
ich bin jetzt siebeneinhalb Jahre im Kieler Landtag, 
aber eine solche Unverfrorenheit ist mir, ehrlich 
gesagt, noch nicht untergekommen. Sie untergraben 
– das sagte auch bereits der Kollege Dolgner – das 
zwingend notwendige Vertrauen der Kommunen in 
Zusagen der Landesregierung.
Was wollen Sie künftig noch einkassieren? Was 
ist eine Zusage dieser Landesregierung noch wert? 
Anscheinend ist sie nicht einmal das Papier wert, 
auf dem sie verfasst wurde.
Dass Sie diesen Wortbruch auch noch ohne weite-
re Aussprache durchwinken wollten, macht es für 
mich eigentlich noch unfassbarer.

(Beifall SPD, FDP und SSW)
Nicht einmal der nun doch entstandene Wider-
spruch der Kommunen über diverse Resolutionen 
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und Verlautbarungen der kommunalen Landesver-
bände führt dazu, dass Sie dieses Vorhaben revidie-
ren. Über die Nachschiebeliste, die uns seit gestern 
vorliegt, hätten Sie die Möglichkeit dazu gehabt. 
Diese Chance haben Sie vertan und der Vertrauens-
basis zwischen Land und Kommunen damit nach-
haltig geschadet.

Inwiefern ein Vorwegabzug für Städtebau außer-
dem dazu beiträgt, die Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse in unserem Land herzustellen und 
die Kommunen ertüchtigt, die ihnen aufgetragenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, bleibt auch ihr Ge-
heimnis. Wir streichen Ihnen dieses Vorhaben mit 
unserem Änderungsantrag somit wieder.

Jetzt kommen wir allerdings zu zwei bestehenden 
Vorwegabzügen und einem potenziellen neuen Vor-
wegabzug, die zur Erfüllung dieser Aufgaben übri-
gens sehr geeignet wären. Es geht um die Förde-
rung von Einrichtungen auf kommunalem Gebiet, 
die auch von Einwohnerinnen und Einwohnern an-
derer Gemeinden genutzt werden. Dies sind Frau-
enhäuser, kommunale Lehrschwimmbecken und 
Tierheime.

Erstens. Es bleibt dabei: Wir hatten heute Morgen 
zwei wichtige frauenpolitische Debatten. Schles-
wig-Holstein hat zu wenig Frauenhausplätze. Die-
ses Manko hat das Innenministerium bereits 2019 
festgestellt. Das Problem ist, dass die Lücken noch 
größer geworden sind, obwohl nachjustiert wurde. 
Ich sage es immer wieder: Nirgendwo müssen 
schutzsuchende Frauen häufiger abgewiesen wer-
den als in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Hol-
stein.

Ein Rechtsstaat hat die Verpflichtung, seine Bürger 
vor Gewalt zu schützen. Wir haben Sie im Oktober 
aufgefordert, die Mittel hierfür im kommunalen Fi-
nanzausgleich aufzustocken. Auch die Chance über 
die Nachschiebeliste haben sie verstreichen lassen.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Ich tat es bereits und zitiere noch einmal aus mei-
nem Lieblingsflyer der grünen Landtagsfraktion 
zu zweieinhalb Jahren Schwarz-Grün: Schutz von 
Frauen vor Gewalt gestärkt mit 10 Millionen Euro 
jährlich. Es macht mich jedes Mal wütender, wenn 
ich das lese. Was bedeutet es denn, etwas zu stär-
ken? Es bedeutet – ich habe das noch einmal genau 
geprüft –, etwas kräftiger, leistungsfähiger und be-
lastbarer zu machen. Was ist nun in den letzten 
zweieinhalb Jahren passiert? – Nichts. Nicht einen 
einzigen Euro haben sie zusätzlich für Frauenhäu-
ser durch politische Entscheidungen zur Verfügung 

gestellt. Denn die Dynamisierung von 2,5 Prozent 
haben wir während Jamaika 2020 beschlossen.

Wenn ich sage, faktisch haben die Frauenhäuser 
heute weniger Geld, dann braucht man kein finanz-
politisches Genie zu sein, um das zu kapieren. 
Denn ich sage Ihnen mal die Inflationsraten: 2021 
3,1 Prozent, 2,5 Prozent gab es mehr. 2022 6,9 Pro-
zent Inflation, 2,5 Prozent gab es mehr, und 2023 
5,9 Prozent Inflation. Wenn das keine reale Kür-
zung ist, dann weiß ich es auch nicht.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Unserem vorliegenden Antrag auf Erhöhung der 
Mittel für Frauenhäuser um 1,6 Millionen Euro 
haben sie bereits im Finanzausschuss eine Absage 
erteilt.

Zweitens. Ungefähr 15 Prozent unserer schleswig-
holsteinischen Kommunen stellen flächendeckend 
die gesamte Infrastruktur zur Verfügung, die für 
den Schwimmunterricht für alle Bürgerinnen und 
Bürger in unserem Küstenland zur Verfügung steht. 
In den letzten Jahren haben zu viele Bäder aufgrund 
hoher finanzieller Defizit geschlossen. Das Erler-
nen der Schwimmfähigkeit wird aufgrund fehlen-
der Bäder immer mehr zur Herausforderung. Wir 
dürfen nun wirklich keine weiteren Lehrschwimm-
becken in unserem Land verlieren. 15 Prozent der 
Kommunen schultern das Defizite an Bädern, die in 
Schleswig-Holstein zur Verfügung stehen.

Ich erwähnte eben auch die Inflations- und Kosten-
steigerungsraten. Immens gestiegene Betriebskos-
ten erfordern eine Mittelerhöhung des Vorwegab-
zugs um mindestens 7,5 Millionen Euro auf 15 Mil-
lionen Euro in 2025 und zudem eine Dynamisie-
rung dieser Mittel um mindestens 2,5 Prozent. Die-
se von uns geforderte Maßnahme hätte das Land 
mitnichten etwas gekostet.

Das fand ich eben ganz putzig, Herr Kollege Plam-
beck. Sie sagten, die FDP möchte den Vorwegab-
zug erhöhen, und das, ohne die kommunale Familie 
zu fragen. Na, was haben Sie denn gemacht? Ich 
wusste gar nicht, dass Sie so eine Einigkeit mit 
den kommunalen Landesverbänden zum Städtebau 
hatten. Aber gut, Sie werden da wahrscheinlich an-
dere Informationen haben. Ich werde da noch ein-
mal nachfragen, ob die das wirklich mittlerweile so 
großartig finden. Ich beziehe mich dann auf den 
Kollegen Plambeck – Sie haben das ja gesagt.

(Lachen FDP, SPD und FDP – Dr. Kai Dolg-
ner [SPD]: Da müssen Sie vorher viel Punsch 
ausgeben! – Zurufe CDU)
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Während Jamaika haben wir diesen Vorwegabzug 
eingeführt und hierfür 7,5 Millionen Euro Landes-
mittel zur Verfügung gestellt. Es wäre, ehrlich ge-
sagt, hier auch richtig, die Kommunen nun mit 
demselben Betrag zu beteiligen. Aber nein, Sie 
finden es wichtiger, dass Lübeck und Wesselburen 
die Sanierung des Schlossbereiches Ahrensburg mit 
2,2 Millionen Euro finanzieren. Darüber freut sich 
der Kollege Koch. Das ist natürlich eine wesentlich 
wichtigere Maßnahme für die externen Kommunen.

Bei den Schwimmstätten wäre eine Erhöhung des 
Vorwegabzugs tatsächlich angezeigt gelesen, näm-
lich gemeinsam nutzen und auch gemeinsam zah-
len. Dass sich die kommunalen Landesverbände 
gegen eine Erhöhung des Vorwegabzugs ausgespro-
chen haben, ist nicht verwunderlich. Denn die spre-
chen für alle Kommunen, und bisher müssen 850 
Kommunen quasi gar nichts für die Infrastruktur 
bezahlen.

Drittens. Die Unterbringung der Fund- und Si-
cherstellungstiere durch die Kommunen ist und 
bleibt keine freiwillige, sondern eine pflichtige 
Aufgabe.

(Beifall FDP, SPD und SSW – Zuruf Dr. Kai 
Dolgner [SPD])

Ja, das kommt aber bei den Kollegen von Schwarz-
Grün irgendwie nicht an. Insofern ist die institutio-
nalisierte Unterstützung der Tierheime bei den Be-
triebskosten mehr als überfällig.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Die Kommunen sind für die Unterbringung der 
Tiere verantwortlich. Das sind sie. Eine anteilige 
Finanzierung der Tierheime über den kommunalen 
Finanzausgleich stellt die Bereitstellung des Versor-
gungsangebotes hinreichend sicher und verhindert 
das Risiko der überaus teuren Selbstversorgungs-
pflicht der Kommunen. Für die Tierheime hat die 
Mittelbereitstellung über das FAG den Vorteil, dass 
nicht mehr bürokratieüberbordende Einzelverhand-
lungen mit jeder einzelnen Kommune geführt wer-
den müssen. Allein bei mir im Kreis Pinneberg – 
ich erwähnte ich es schon einmal – muss das Tier-
heim Elmshorn mit knapp 30 Kommunen Einzel-
verhandlungen führen, immer und immer wieder: 
ein erheblicher Bürokratieaufwand, der nicht erfor-
derlich sein sollte. Sie wollen doch die Bürokratie-
abbauregierung sein.

Die Kommunen partizipieren auch an diesem Bü-
rokratieabbau. Hier hätten Sie die Chance gehabt, 
über die Nachschiebeliste nachzubessern. Sie sind 
jedoch weder bereit, den Kahlschlag bei den Lan-

desmitteln für die Tierheime zurückzunehmen, 
noch sehen Sie die Verantwortung der Kommunen 
für die Fundtiere. Es sollte im Sinne der Kommu-
nen sein, zu wissen, dass die Tierheime verlässliche 
Partner bleiben. Tiere streiken zwar nicht für ihre 
Rechte, aber Sie sollten sich auf Dauer nicht darauf 
verlassen, dass das nicht irgendwann einmal die Be-
treiber der Tierheime machen. Vielleicht kommen 
wir bald dahin, dass die Tiere im Fundbüro abgege-
ben werden müssen.
Eine Katzenschutzverordnung wollen sie auch nicht 
erlassen. Tierschutz kommt im Vokabular von 
Schwarz-Grün einfach nicht vor.

(Beifall FDP, SPD und SSW)
Sie werden heute alle unsere Vorschläge ablehnen. 
Das ist Ihr politisches Recht. Dass Sie aber ver-
sucht haben, jeglicher Konfrontation mit unseren 
Argumenten aus dem Weg zu gehen, ist nicht in 
Ordnung.

(Beifall FDP, SPD und SSW)
Mit Verweis auf die Dringlichkeit der Überarbei-
tung des FAG haben Sie die von uns geforderte 
mündliche Anhörung abgelehnt. Dies war ein reiner 
Vorwand, um sich nicht mit der Kritik an Ihrem 
Vorgehen mit den Städtebaufördermitteln auseinan-
dersetzen zu müssen.
Sie können uns weiterhin gerne mündliche Anhö-
rungen verweigern. Wir tragen die wichtigen Anlie-
gen unseres Landes trotzdem in die Öffentlichkeit. 
Ihren lautlosen Bruch von Zusagen werden wir Ih-
nen heute nicht durchgehen lassen. – Herzlichen 
Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Vielen Dank. – Für die SSW-Fraktion hat nun der 
Fraktionsvorsitzende Lars Harms das Wort.

Lars Harms [SSW]: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Finanzausgleichsgesetz und Gemeindeord-
nung lassen die Leute normalerweise nicht aufhor-
chen. Aber man merkt es in finanzpolitischen De-
batten immer wieder: Was sich erst einmal dröge 
anhört, ist es nicht.
Ich möchte einmal das Feld von hinten aufrollen 
und ganz grundlegend damit anfangen, kurz zu 
erklären, worum es sich beim Finanzausgleichsge-
setz und der Gemeindeordnung eigentlich handelt. 
In der letzten Debatte hierzu sind wir alle direkt 
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ziemlich in die Details gegangen – jetzt gerade 
auch wieder. Aber nicht jeder, der hier zuhört, ist 
finanzpolitisch oder haushaltspolitisch vorgebildet 
und kann es eigentlich gar nicht sein.

Wir diskutieren über den sogenannten kommuna-
len Finanzausgleich. Grundsätzlich ist es so: Der 
kommunale Finanzausgleich ist in unserer Landes-
verfassung festgeschrieben und wird durch unser 
Innenministerium umgesetzt. Das Land gibt in die-
sem Ablauf einen Teil seiner Steuereinnahmen an 
die Kommunen weiter, und das macht es nicht etwa 
aus Barmherzigkeit, sondern einfach, weil unsere 
Kommunen durch einen gerechten Anteil an den 
Steuereinnahmen in die Lage versetzt werden müs-
sen, die ihnen aufgetragenen Verpflichtungen und 
andere Aufgaben überhaupt erfüllen zu können.

Den Betrag, der auf die Kreise und Gemeinde ver-
teilt wird, nennt man Finanzausgleichsmasse. Diese 
wiederum ist in zwei Teile aufgeteilt: Der eine Teil 
wird für die sogenannten Vorwegabzüge genutzt, 
also Mittel für feste Beträge für festgeschriebene 
Aufgaben der Kommunen. Das sind ganz unter-
schiedliche Aufgaben – der öffentliche Personen-
nahverkehr etwa oder Mittel für Integration und 
Teilhabe, Büchereiwesen, Theater, Orchester und 
vieles mehr. Der zweite Teil, also das, was dann 
noch übrig geblieben ist, wird nach einem bestimm-
ten Schlüssel auf alle Kreise und Gemeinden ver-
teilt. Deswegen spricht man da von Schlüsselzu-
weisung. Rechtlich ist es so, dass man das Finanz-
ausgleichsgesetz und die Gemeindeordnung immer 
ändern muss, wenn man an diesem Verhältnis über-
haupt irgendetwas verändern möchte.

Genau das tun die FDP und wir mit unserem An-
trag. Wir wollen an den ersten Teil des kommu-
nalen Finanzausgleichs ran, an den Vorwegabzug, 
und zwar für folgende Bereiche: Wir wollen, dass 
fortan die Zuweisung zur Förderung von Tierhei-
men, die Zuweisung für die Förderung von Frauen-
häusern und Frauenberatungsstätten und die Zuwei-
sung für kommunale Schwimmsportstätten jeweils 
festgeschrieben werden, um sie dann jährlich um 
2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszuschuss zu 
erhöhen. Das würde eine automatische Dynamisie-
rung und Erhöhung der Mittel bedeuten.

Eine Änderung des Finanzausgleichs und der Ge-
meindeordnung, wie wir sie hier vorschlagen, wür-
de also zu ganz konkreten, merkbaren Absicherun-
gen für die Frauenhäuser und Frauenberatungsstel-
len in Schleswig-Holstein führen, den Tierheimen 
die Arbeitsabläufe erleichtern und die Schwimm-
sportstätten finanziell deutlich besser ausstatten.

(Beifall SSW, SPD und FDP)

Zu den Frauenhäusern und Frauenberatungsstätten 
möchte ich gerne noch einmal etwas klarstellen: 
Wir haben uns in Deutschland dazu verpflichtet, die 
Istanbul-Konvention umzusetzen. Das dürfen keine 
leeren Worte sein, sondern alle politischen Ebenen 
müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um 
Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen.

Wir arbeiten hier in Schleswig-Holstein – das merkt 
man in den Debatten eigentlich immer wieder – 
recht gut zusammen, und das konnten wir heute 
am Vormittag ja auch erleben. Es gibt eine Viel-
zahl fraktionsübergreifender Anträge, die oftmals 
gemeinsam beschlossen werden, und zumindest wir 
als SSW haben das auch immer wohlwollend so 
anerkannt.

Der Abgeordnete Brandt hat es in der letzten De-
batte im Oktober auch schon einmal gesagt. Ich zi-
tiere ihn mit Bezug auf die Frauenberatungsstellen 
und Frauenhäuser einmal:

„Eine bedarfsgerechte Anpassung des Vor-
wegabzugs steht allerdings noch aus.“

Ja, die steht immer noch aus. Wir finden, das muss 
sich endlich ändern, meine Damen und Herren.

(Beifall SSW, SPD und FDP)

Es ist die Aufgabe des Staates, Frauen und Mäd-
chen vor Gewalt zu schützen.

Wir arbeiten in Schleswig-Holstein – das merkt 
man in den Debatten immer wieder – recht gut zu-
sammen, und das konnten wir auch heute Vormittag 
erleben. Es gibt eine Vielzahl fraktionsübergreifen-
der Anträge, die oftmals gemeinsam beschlossen 
wurden, was wir als SSW immer wohlwollend an-
erkannt haben.

Der Angeordnete Brandt hat in der letzten Debat-
te im Oktober 2024 in Bezug auf die Frauenbera-
tungsstellen und Frauenhäuser selbst gesagt:

„Eine bedarfsgerechte Anpassung des Vor-
wegabzugs steht allerdings noch aus.“

Ja, sie steht immer noch aus. Wir finden: Das muss 
sich endlich ändern.

(Beifall SSW, FDP und Marc Timmer [SPD])

Es ist die Aufgabe des Staates, Frauen und Mäd-
chen vor Gewalt zu schützen, und es ist die Aufga-
be des Staates, dies auch zu finanzieren. Die Mittel 
müssen aufgestockt werden. Wir fordern: 11 Millio-
nen Euro im Jahr 2025 festschreiben und ab dem 
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Jahr 2026 eine Erhöhung des jeweiligen Vorjahres-
betrages um jährlich 2,5 Prozent.

Meine Damen und Herren, es ist wichtig, auch bei 
den Frauenhäusern dafür Sorge zu tragen, dass die 
diejenigen, die dort tätig sind, vernünftige Arbeits-
verhältnisse haben.

(Beifall SSW, SPD und FDP)

Bisher stellen die Träger oft eine Leitungsperson, 
und alle anderen, die dort tätig sind, haben nur Jah-
resverträge, und das geht manchmal über viele Jah-
re. Die brauchen Planungssicherheit, damit sie ver-
nünftig für die von Gewalt bedrohten und mit Ge-
walt konfrontierten Frauen und Mädchen dauerhaft 
etwas tun können. Deswegen ist es wichtig, von 
der normalen Zuschusslogik wegzugehen und im 
Finanzausgleichsgesetz festzulegen, dass das Geld 
kommt. Damit können die entsprechenden Träger 
der Frauenhäuser viel besser arbeiten.

Meine Damen und Herren, bei den Tierheimen ha-
ben wir eine etwas andere Problematik. Hier gibt 
es zwei Stichworte: das Abwenden von Kürzun-
gen und Entbürokratisierung. Jeder, der schon ein-
mal einen Fuß in ein Tierheim gesetzt hat, weiß, 
dass die Tierheime aus allen Nähten platzen und 
die Menschen, die dort – in welcher Form auch 
immer – tätig sind, vor Arbeitsbelastung einfach 
nur noch ächzen. Ausschlaggebend für diese Ar-
beitsbelastung ist in erster Linie der vollkommen 
unverhältnismäßige Zeitaufwand, den die zum gro-
ßen Teil ehrenamtlich tätigen Menschen aufbringen 
müssen, um Verträge aufzusetzen, um Zuschüsse 
aus den benachbarten Kommunen zu beantragen, 
ohne die es nun einmal nicht geht.

Die Tierheime brauchen dringend mehr Unterstüt-
zung. Was ist stattdessen passiert? – Eigentlich gar 
nichts, aber es ist noch viel schlimmer: Im Haus-
haltsentwurf für das nächste Jahr hat die Landesre-
gierung die Unterstützung für die Tierheime von 
550.000 Euro auf null gesetzt.

Wir fordern, die Förderung von Tierheimen endlich 
in den kommunalen Finanzausgleich aufzunehmen 
und damit dauerhaft gesetzlich abzusichern.

(Beifall SSW und Dr. Heiner Garg [FDP])

Unsere Tierheime brauchen Planungssicherheit. 
Darüber hinaus brauchen sie dringend Arbeitsent-
lastungen. Es kann nicht angehen, dass Menschen, 
die Bock haben, Tiere zu pflegen und zu schützen, 
dauerhaft damit beschäftigt sind, mit anderen Kom-
munen Verträge auszuarbeiten, um zu gucken, dass 
sie hier und da vielleicht einmal einen 100-Euro-

Schein von ihnen kriegen. Das kann es doch nicht 
sein, meine Damen und Herren!

(Beifall SSW, SPD und FDP)
Was die Schwimmsportstätten angeht, da verweise 
ich auf das, was die Kollegin Krämer gerade gesagt 
hat. Es handelt sich natürlich um eine kommunale 
Aufgabe, aber wir wissen, dass auch da die Infra-
struktur sehr weit über das Land verteilt ist und je-
de Kommune Schwierigkeiten hat, andere Kommu-
nen davon zu überzeugen, mit einem Obolus dazu 
beizutragen, dass die Schwimmsportstätten erhalten 
werden können.
Wir selbst haben ein Interesse und immer wieder 
gesagt, dass wir gern wollen, dass unsere Kinder 
und Jugendlichen schwimmen lernen. Dann müssen 
wir auch unseren Beitrag dazu leisten, entsprechend 
Geld in die Hand nehmen und gleichzeitig eine Re-
gelung schaffen, dass die Träger der kommunalen 
Schwimmsportstätten dauerhaft, per Gesetz sicher 
sein können, dass sie ihre Gelder von den Nach-
barkommunen bekommen. Wir möchten, dass auch 
das im Finanzausgleichsgesetz entsprechend abge-
sichert wird.
Meine Damen und Herren, wir haben von der Ko-
alition durchwachsene Rückmeldungen bekommen. 
Auch wenn ich weiß, dass unser Antrag heute ab-
gelehnt wird, höre ich immer wieder heraus, dass 
von Ihnen gesagt wird, das gehöre in die Haushalts-
beratungen. Dann bin ich auf die Vorschläge der 
Kolleginnen und Kollegen der Koalition gespannt, 
ob sich in diesen Bereichen etwas ändern wird.

(Beifall SSW, SPD und FDP)
Ein Letztes zu dem Gesetzentwurf, der von der Ko-
alition vorgelegt worden ist. Wir werden uns bei 
der Abstimmung enthalten – nicht, weil wir alles 
gut finden. In unserem Änderungsantrag gehen wir 
ja auf die Städtebauförderung ein. Es kann nicht 
angehen, dass wir den Kommunen das Geld klauen 
und sagen: „Finanziert es selbst“, und damit alles 
gut ist. Nein, dort ist ein Vorwegabzug angedacht, 
der dazu führt, dass die Kommunen weniger Geld 
in der Kasse haben.
Das muss man ehrlich sagen. Das geschieht, ohne 
dass es mit den Kommunen abgesprochen ist. Wenn 
das so bleibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass die 
Kommunen wieder vors Landesverfassungsgericht 
ziehen und gewinnen werden. Das ist ein willkürli-
cher Kürzungsvorschlag in Bezug auf den kommu-
nalen Finanzausgleich, nichts anderes.
Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, Gel-
der für Wärmeplanung und andere Bereiche in den 
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kommunalen Finanzausgleich aufzunehmen und die 
Gemeindeordnung entsprechend anzupassen, damit 
Kommunen in diesen Bereichen eigenwirtschaftlich 
tätig werden können. Sonst werden wir die Klima-
wende nicht hinbekommen; das ist selbstverständ-
lich.
Uns als SSW ist es ein Anliegen, und wir sehen 
es positiv, dass Gelder für Integration und Teilhabe 
von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
zur Verfügung gestellt werden. Die Gelder werden 
aufgestockt, und dort wird eine Dynamisierung ein-
geführt. Das finden wir richtig, denn die Aufgaben 
Integration und Teilhabe werden weiter bestehen, 
egal wie sich die Weltlage entwickelt. Es wird im-
mer so sein, dass wir die Menschen hier integrieren 
müssen. Deshalb ist es richtig, gesetzlich zu regeln, 
dass diese Gelder entsprechend fließen.
Wir werden uns bei der Abstimmung über den Ge-
setzentwurf der Koalition enthalten und würden uns 
freuen, wenn Sie sich in den nächsten zwei Minu-
ten doch noch einen Ruck geben und unserem Vor-
schlag zustimmen. Denn der Vorschlag von FDP 
und SSW ist richtig gut.
Ansonsten erwarten wir, dass Sie Ihren Worten, die 
Sie hier gesprochen haben, in den Haushaltsbera-
tungen entsprechende Taten folgen lassen. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall SSW, FDP und Serpil Midyatli 
[SPD])

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Vielen Dank – Einige Fraktionen haben noch Rest-
redezeiten. Die CDU-Fraktion hat noch drei Mi-
nuten und 44 Sekunden, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN haben noch fünf Minuten und 19 Sekunden, 
die SPD-Fraktion hat noch vier Minuten und 57 Se-
kunden. Dem Präsidium ist mitgeteilt worden, dass 
die SPD von der Restredezeit Gebrauch machen 
möchte. Möchten auch die Fraktionen von CDU 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von ihrer Restre-
dezeit Gebrauch machen? Die CDU?

(Tobias Koch [CDU]: Nein! – Annabell Krä-
mer [FDP]: Schade! – Unruhe)

Die Grünen? – Nein. Okay. Dann hat jetzt die Ab-
geordnete Sophia Schiebe von der SPD das Wort.

Sophia Schiebe [SPD]: 
Sehr geehrte Landtagspräsidentin! Liebe Kolleg_in-
nen! Wenn es um das Finanzausgleichsgesetz geht, 
dann geht es auch immer um den Schutz von Frau-
en vor Gewalt. Auch wenn das Thema unter den 

ersten beiden Tagesordnungspunkten bereits behan-
delt wurde, möchte ich an dieser Stelle noch einmal 
genauer darauf eingehen.

Gewalt gegen Frauen ist nicht nur eine individuel-
le Tragödie, sondern eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung, der wir uns stellen müssen – mit 
realen Taten, nicht nur mit Schauspiel.

(Beifall SPD)

In Schleswig-Holstein wie in vielen Teilen in 
Deutschlands mangelt es immer noch an ausrei-
chenden Beratungsangeboten und Frauenhausplät-
zen. Nach den Vorgaben der Istanbul-Konvention, 
die Deutschland 2018 ratifiziert hat, sollte auf 
10.000 Einwohner_innen ein Frauenhausplatz kom-
men. In Schleswig-Holstein bedeutet das einen Be-
darf von 290 Plätzen. Doch die Realität liegt weit 
darunter.

Frauenhäuser sind häufig überfüllt, und viele Frau-
en müssen abgewiesen werden, weil schlichtweg 
kein Platz mehr da ist. Was bedeutet das konkret? 
– Es bedeutet, dass Frauen und ihre Kinder, die 
sich in akuter Gefahr befinden, oft keine Zuflucht 
finden. Es bedeutet, dass wir diejenigen im Stich 
lassen, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen. 
Gewalt endet nicht, weil wir sie ignorieren, sie en-
det, weil wir handeln, und an dieser Stelle müssen 
wir handeln.

(Beifall SPD)

Unsere Sozialministerin hat betont, dass wir bei 
der Frauenhausfinanzierung eine Vorbildfunktion 
einnehmen. Doch wir dürfen an dieser Stelle nicht 
einfach haltmachen. Wir wissen, dass der Vorweg-
abzug im Finanzausgleichsgesetz sicherstellt, dass 
Frauenhäuser eine gewisse Planungssicherheit ha-
ben und sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren 
können, den Schutz, die Betreuung und die Un-
terstützung von Frauen und Kindern. Das Modell 
Schleswig-Holstein zeigt anderen Bundesländern, 
wie wichtig es ist, diese institutionelle Basisfinan-
zierung durchzuführen.

Doch wir dürfen uns an dieser Stelle nicht ausru-
hen. Die Finanzierung muss eine Erhöhung erfah-
ren, um den steigenden Anforderungen gerecht zu 
werden.

(Beifall SPD, Dr. Bernd Buchholz [FDP] und 
Annabell Krämer [FDP])

Die Nachfrage nach Frauenhausplätzen und den 
Beratungsstellen nimmt nicht zuletzt durch die Fol-
gen der Coronapandemie enorm zu. Wir wissen, 
dass das an vielen Stellen zur Erhöhung der häusli-
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chen Gewalt geführt hat. Die momentanen Mittel 
sind aber nicht dementsprechend gestiegen.

Eine Erhöhung der Mittel ist kein Luxus, sondern 
eine Notwendigkeit. Frauenhäuser sind nicht nur 
Unterkünfte, sie sind Schutzräume, die umfangrei-
che Betreuung und Unterstützung bieten. Die be-
troffenen Frauen und Kinder kommen mit einer 
Vielzahl von Bedürfnissen zu uns. Sie brauchen 
psychologische Begleitung, juristische Beratung, 
Unterstützung bei Wohnungs- und Arbeitssuche 
und vor allem einen sicheren Ort, an dem sie zur 
Ruhe kommen können.

In unseren Frauenfachberatungsstellen und unseren 
Frauenhäusern brauchen wir gut ausgebildetes Per-
sonal und ausreichende Ressourcen. Eine Unterfi-
nanzierung gefährdet genau diese Qualität der Be-
treuung. Ohne eine deutliche Erhöhung der Mittel 
können wir den steigenden Bedarf nicht decken und 
unsere Beratungsstellen und Frauenhäuser nicht zu-
kunftssicher machen.

(Beifall SPD und Annabell Krämer [FDP])

Ich möchte an dieser Stelle betonen: Die Mittel, die 
wir in den Schutz von Frauen und Kinder investie-
ren, sind keine Ausgaben, sie sind Investitionen – 
Investitionen in eine Gesellschaft, die Gewalt nicht 
duldet, Investitionen in Menschen, die nach Gewalt 
wieder ein selbstbestimmtes Leben aufbauen wol-
len.

Liebe Kolleg_innen, der Schutz von Frauen und 
Kindern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die wir gemeinsam lösen. Schleswig-Holstein hat 
bereits bewiesen, diese Verantwortung zu überneh-
men. Doch wir dürfen nicht stehen bleiben. Daher 
appelliere ich an die Landesregierung, diese Priori-
täten in ihrem politischen Handeln zu berücksichti-
gen, und ich appelliere an die ganze Gesellschaft: 
Lassen Sie uns gemeinsam ein Umfeld schaffen, 
in dem Frauen nicht mehr von Gewalt bedroht wer-
den! Jede Frau und jedes Kind, die wir schützen, 
bringen uns einem Ziel näher: einer Welt ohne Ge-
walt. – Vielen Dank.

(Beifall SPD, Annabell Krämer [FDP] und 
Christian Dirschauer [SSW])

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich erteile das Wort der Ministerin 
Dr. Sabine Sütterlin-Waack, doch zuvor begrüßen 
wir noch einmal gemeinsam unseren ehemaligen 
Abgeordnetenkollegen Torge Schmidt, der oben auf 
der Tribüne sitzt. – Herzlich Willkommen!

(Beifall)

Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inne-
res, Kommunales, Wohnen und Sport: 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Vor fast zwei Jahren hat das Landes-
verfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgetragen, 
im kommunalen Finanzausgleich das Anteilsver-
hältnis zu überprüfen, das die Zentralen Orte für die 
übergemeindlichen Aufgaben erhalten. Dabei war 
von vornherein klar, dass es einiger Anstrengungen 
bedürfen würde, die vom Landesverfassungsgericht 
gesetzte Frist zum 31. Dezember 2024 zu realisie-
ren. Hinzu kamen weitere Änderungsbedarfe im Fi-
nanzausgleichsgesetz und in der Gemeindeordnung. 
Gerade die letzten Monate waren daher von intensi-
ven Verhandlungen geprägt.

Die angespannte Haushaltslage des Landes, gebo-
tene Entbürokratisierungsprozesse und somit auch 
die Zukunftsfähigkeit unseres Landes haben uns 
gemeinsam bewegt. Deshalb möchte ich heute zu-
nächst einen besonderen Dank an die kommunale 
Familie richten. Mithilfe ihrer Verhandlungsbereit-
schaft liegt heute ein Gesetzentwurf vor, der den 
Reparaturauftrag des Landesverfassungsgerichts er-
füllt und darüber hinaus wichtige Entscheidungen 
in unterschiedlichsten Themenfeldern trifft, auch 
wenn wir uns nicht in allen Punkten einig waren.

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Ermitt-
lung der zugewiesenen Steuereinnahmen für Zen-
trale Orte steht nach sorgfältiger Prüfung fest: Es 
bleibt beim bereits festgesetzten Wert. Die Details 
haben wir hier schon gehört. Wir sichern mit dem 
Gesetzentwurf auch die Fortführung der Städtebau-
förderung, indem wir einen neuen Vorwegabzug 
einführen.

Als Landesregierung haben wir uns diese Entschei-
dung wirklich nicht leicht gemacht. Sie wissen dar-
um, und ich möchte es heute nochmals betonen: Es 
ist uns bewusst, dass dies eine Entscheidung ist, die 
die Kommunen besonders trifft und dort auch kri-
tisch gesehen wird. Wir halten diesen Schritt aber – 
hier wiederhole ich mich erneut – auch nach inten-
siven Verhandlungs- und Berechnungsrunden mit 
einem Anteil von unter einem Prozent am Gesamt-
volumen für vertretbar. Denn nur so können wir 
die Bundesfördermittel in der Städtebauförderung 
und damit die Möglichkeiten der Programme auch 
zukünftig vollumfänglich erhalten und vor Ort aus-
schöpfen.

Gleichzeitig wollen wir die Kommunen an ande-
rer Stelle entlasten. Die Umsetzung des Entbüro-
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kratisierungspakets, das wir in einer gemeinsamen 
Klausur mit den kommunalen Landesverbänden im 
September geschnürt haben, nimmt Fahrt auf. Das 
entsprechende Entbürokratisierungsgesetz wird im 
ersten Quartal 2025 im Kabinett beraten werden. 
Neben dem Katalog – über 63 Einzelmaßnahmen – 
haben wir uns außerdem auf die Neuordnung der 
Finanzströme zwischen Land und Kommunen ver-
ständigt. Eine Auftaktveranstaltung ist dazu schon 
in Planung. Dort werden der Zeitplan und Rahmen, 
auch der einer wissenschaftlichen Begleitung, be-
sprochen.
Meine Damen und Herren, das ist ein großer 
Schritt, und wir stellen mit dem vorgelegten Ge-
setzentwurf zum FAG weitere Weichen.

(Beifall CDU und vereinzelt BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Dieser Gesetzentwurf behandelt eine Bandbreite an 
Themenfeldern. Auf dem Weg dorthin war unser al-
ler Dialogbereitschaft gefragt. – Vielen Dank dafür.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe damit die Beratung.
Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag 
der Fraktionen von FDP und SSW, Drucksache 
20/2599 (neu) abstimmen. Der Ausschuss emp-
fiehlt, den Antrag abzulehnen. Wer so beschließen 
will, den bitte ich um das Handzeichen.

(Unruhe – Wortmeldung Lars Harms [SSW])
Herr Abgeordneter!

Lars Harms [SSW]: 
Entschuldigung! Ja, Frau Präsidentin, der Ände-
rungsantrag 20/2599 (neu) ist ja in der Beschluss-
empfehlung enthalten. Das ist der alte Antrag. Wir 
haben aber auch einen neuen Antrag zum Gesetz-
entwurf der Landesregierung gestellt. Der hat die 
Drucksachennummer 20/2785. Ich glaube, darüber 
müssten wir zuerst abstimmen, bevor wir dann 
in die Beschlussfassung über die Beschlussempfeh-
lung gehen.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Weil der andere im 
Ausschuss untergegangen ist!)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Herr Abgeordneter, wir stimmen über beide ab, 
aber erst über den alten und dann über den neuen.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Der eine ist im Aus-
schuss untergegangen!)

– Ja, aber über den müssen wir trotzdem auch ab-
stimmen.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Nicht den aus 
der Ausschussempfehlung rauslösen, sondern 
über die Ausschussempfehlung muss abge-
stimmt werden!)

– Das werden wir auch noch tun, Herr Abgeordne-
ter.

(Zuruf Dr. Kai Dolgner [SPD] – Anhaltende 
Unruhe)

– Also, ich habe das Wort, und wir machen weiter. 
Noch einmal: Wer so beschließen will, den bitte ich 
jetzt um das Handzeichen. – Das sind die Fraktio-
nen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Gegen die Stimmen von? – SPD, FDP und SSW. 
Bei Enthaltung von? – Somit ist dieser Antrag ab-
gelehnt.

Ich lasse dann über den Änderungsantrag der Frak-
tionen von FDP und SSW, Drucksache 20/2785, 
in der Sache abstimmen. Wer zustimmen will, den 
bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind die 
Stimmen von SPD, FDP und SSW. Gegen die Stim-
men von? – CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Bei Enthaltung von? – Da kann es keine 
geben. Somit ist dieser Antrag abgelehnt worden.

Jetzt kommt es: Der Ausschuss empfiehlt, den 
Gesetzentwurf, Drucksache 20/2528, anzunehmen. 
Wer so beschließen will, den bitte ich jetzt um das 
Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von CDU 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegen die Stim-
men von? – SPD und FDP. Bei Enthaltung von? 
– Dem SSW. Somit ist dieser Gesetzentwurf ange-
nommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:

Zustimmung des Landtags zum Entwurf einer 
„Landesverordnung zur Änderung der Landes-
verordnung über den Landesentwicklungsplan 
Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021“

Antrag der Landesregierung
Drucksache 20/2706

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das 
ist nicht der Fall. Ich eröffne damit die Aussprache. 
Ich erteile der Ministerin für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport, Dr. Sabine Sütterlin-Waack, das 
Wort.
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Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inne-
res, Kommunales, Wohnen und Sport: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Wir brauchen mehr 
Wohnraum in Schleswig-Holstein.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Martin Habersaat [SPD])

Hier leitet uns das Ziel der Raumordnung, die 
wohnbauliche Entwicklung neben den kleinen Or-
ten vor allem in den zentralen Orten entstehen zu 
lassen – also dort, wo auch die Mehrheit der Men-
schen lebt.
Dies geht einher mit dem Ziel, die Flächenneuin-
anspruchnahme zu bremsen. Doch mittlerweile sto-
ßen die Entwicklungen in den zentralen Orten teil-
weise an Grenzen, während sich auch in kleineren 
Gemeinden und auf den Dörfern veränderte Wohn-
raumbedarfe zeigen. Deshalb sind wir dem Antrag 
der regierungstragenden Fraktionen nachgekommen 
und haben die Teilfortschreibung des Landesent-
wicklungsplans eingeleitet.
Mit der nun vorliegenden Weiterentwicklung des 
wohnbaulichen Entwicklungsrahmens verbessern 
wir zum einen die Rahmenbedingungen für be-
darfsgerechten Wohnungsbau im ländlichen Raum, 
zum anderen setzen wir Anreize für eine sparsame 
und verantwortungsvolle Nutzung der Flächen in 
unserem Land.
In den Jahren 2019 bis 2023 sind in Schleswig-Hol-
stein bereits rund 33.000 neue Wohnungen in Ge-
bäuden mit drei und mehr Wohnungen entstanden. 
Das sind mehr als 50 Prozent aller neuen Wohnun-
gen im Land. Mehrfamilienhäuser und verdichtetes 
Bauen sind dabei Teil einer bedarfsgerechten Pla-
nung. In den Städten und größeren zentralen Orten 
sind die Alternativen zum klassischen Einfamilien-
haus dabei schon lange etabliert.
Aber auch auf dem Land wollen wir für ältere 
Menschen, die gerne ihr Einfamilienhaus gegen ei-
ne kleinere und barrierefreie Wohnung eintauschen 
wollen, mehr Wohnangebote schaffen, sowie für 
junge Leute, die zum Beispiel eine Ausbildung ma-
chen.
Mit der Änderung der Landesverordnung sorgen 
wir für verbesserte Rahmenbedingungen zur wohn-
baulichen Entwicklung unserer kleineren Gemein-
den: Künftig sollen Wohnungen, die in Mehrfami-
lienhäusern oder in Wohnheimen entstehen, oder 
auch der Ausbau eines Dachgeschosses, nur noch 
zur Hälfte auf den wohnbaulichen Entwicklungs-
rahmen angerechnet werden.

Auch andere kleine Wohneinheiten mit einer Richt-
größe von 50 Quadratmetern wollen wir entspre-
chend dem Antrag der Regierungsfraktionen nur 
noch zu 50 Prozent auf den wohnbaulichen Ent-
wicklungsrahmen anrechnen.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Das bedeutet: In den kleinen Gemeinden können 
mehr solcher Wohneinheiten gebaut werden, ohne 
den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen zu über-
schreiten.
Im Beteiligungsverfahren zur Landesverordnung ist 
die angestrebte Änderung des Landesentwicklungs-
plans überwiegend positiv aufgenommen worden; 
denn wir sorgen damit für neue Anreize und mehr 
Entwicklungsspielraum – für die Kommunen und 
die Investoren.
Der Ausbau im Bestand und neue Geschossbauten 
werden so auch für unsere ländlichen Gemeinden 
attraktiver.
Ich bitte Sie deshalb heute um Ihre Zustimmung, 
damit wir als Landesregierung die Verordnung zur 
Änderung des Landesentwicklungsplans endgültig 
beschließen können. Lassen Sie uns einen weiteren 
Schritt auf unserem Weg hin zu bedarfsgerechtem, 
nachhaltigem und flächensparendem Wohnungsbau 
gehen, nicht nur in unseren Städten, sondern auch 
im ländlichen Raum. – Vielen Dank!

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Für die CDU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Mi-
chel Deckmann das Wort.

Michel Deckmann [CDU]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Wir sprechen heute über die Weiter-
entwicklung des wohnbaulichen Entwicklungsrah-
mens und über die Bitte der Landesregierung um 
Zustimmung durch den Landtag, diesen entspre-
chend anzupassen. Die erste Überraschung vorweg: 
Wir werden zustimmen.

(Beifall CDU und Eka von Kalben [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Das nicht nur, weil das eine Entwicklung aus ei-
nem ursprünglichen Antrag von CDU und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ist, nein, auch weil das 
einfach eine verdammt sinnvolle Entwicklung ist. 
Wir schaffen damit die Möglichkeiten in unseren 
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kleinen Kommunen, mehr Wohnraum zu schaffen, 
neue Wohnkonzepte umzusetzen. Ich halte das für 
äußerst sinnvoll.

Hier den kommunalen Instrumentenkasten zu er-
weitern, wird sicherlich nicht die Herausforderun-
gen auf dem Wohnungsmarkt vollends lösen, aber 
es ist ein weiterer Ansatz, um auch dort Wohnraum 
zu schaffen, und das ist gut so.

Ich möchte mich aber auch ganz besonders hier zu 
dem weiteren Prozess, der stattgefunden hat, bei der 
Innenministerin, aber auch bei sämtlichen beteilig-
ten Akteuren im Ministerium bedanken, auch bei 
Staatssekretär Hogrefe und auch beim mittlerwei-
le nicht mehr im Amt befindlichen Staatssekretär 
Sibbel, der sehr tatkräftig daran mitgearbeitet hat. 
Das ist nicht selbstverständlich. Das ist gut.

Als leicht vorgezogenes Weihnachtsgeschenk soll 
es das von mir aus schon gewesen sein. Ich wün-
sche eine schöne und besinnliche Adventszeit, weil 
das meine letzte Rede in dieser Plenartagung war. – 
Vielen Dank.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
SSW und vereinzelt SPD)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Ich erteile nun der Abgeordneten Bina Braun von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort.

Bina Braun [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abge-
ordnete! Im Oktober 2023 hatten wir die Landes-
regierung darum gebeten, den Landesentwicklungs-
plan dahin gehend zu überarbeiten, dass wir den 
kleinen Kommunen mehr Spielraum eröffnen, um 
dort Wohnungen zu schaffen.

Ich möchte gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil 
Sie, liebe Frau Ministerin, eigentlich schon wunder-
bar beschrieben haben, worum es uns dabei geht.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

Es geht um die Azubis, es geht um die Älteren, 
denen ihr Haus zu groß geworden ist, es geht aber 
auch darum, dass die Kommunen Wohnraum brau-
chen, um Geflüchtete unterzubringen.

Das Ganze dann so zu gestalten, dass die Dorfkerne 
lebendig bleiben, das ist ganz wichtig: dass nicht 
nur an den Rändern der Dörfer Neubaugebiete ent-
stehen, um dort Wohnraum zu schaffen, sondern 
wir auch die bestehenden alten Gebäude nutzen, 

dort Wohnungen einbauen und ein lebendiges Dorf 
erhalten können.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
vereinzelt CDU)

Es ist eigentlich ein ganz kleiner Schritt in diesem 
Landesentwicklungsplan, aber es ist ein sehr, sehr 
wichtiger Schritt, und er geht in die richtige Rich-
tung. Der Kollege Deckmann hat es schon angedeu-
tet: Wir werden damit nicht das Wohnraumproblem 
im gesamten Land lösen, aber die Wohnungen, die 
dort in den Dörfern gebaut werden, sind unwahr-
scheinlich wichtig, die werden da gebraucht, und 
darum ist es eine gute Sache. Ich freue mich sehr 
darüber, dass das geklappt hat. Wir werden dem 
natürlich zustimmen. – Vielen Dank.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Für die SPD-Fraktion erteile ich nun dem Abgeord-
neten Thomas Hölck das Wort.

Thomas Hölck [SPD]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich bin ein bisschen irritiert: Die Koalition meldet 
hier Redebedarf an und redet kaum dazu.

(Heiterkeit und Beifall SPD und Dr. Heiner 
Garg [FDP])

Ich halte meine Rede, das habt ihr jetzt davon. – 
Ich will es gleich vorwegnehmen: Es macht Sinn, 
den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen für die 
kleineren Gemeinden im Landesentwicklungsplan 
flexibler zu gestalten. Gleichwohl wird die Ände-
rung des LEP nicht die alleinige Lösung für die 
Zukunftsfrage sein.

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Du hast das 
Wort „Mietpreisbremse“ noch gar nicht ge-
sagt! – Zuruf SPD: Er hat doch gerade erst 
angefangen!)

– Ich bin noch nicht fertig, Bernd, ich bin noch 
nicht fertig.
Die Zukunftsfrage ist doch: Wie schaffen wir ge-
nügend bezahlbaren Wohnraum in Schleswig-Hol-
stein? Die Bevölkerung wächst, aber sie wächst 
nicht dort, wo Platz ist, sondern an den Küsten und 
in den Ballungszentren, und nicht im ländlichen 
Raum. Der Wohnungsneubau hält mit dieser Ent-
wicklung nicht Schritt, die Mieten steigen. Laut Be-
völkerungsprognose brauchen wir bis 2045 160.000 
neue Wohnungen. Das ist ungefähr so, als würde 
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man Elmshorn dreimal neu bauen. Das ist ja keine 
schlechte Entwicklung.

(Beifall SPD – Zurufe)

– Allerdings dann mit einem dritten Gleis. – 
Die Brisanz ist regional unterschiedlich. Schles-
wig-Holstein hat 67 Kommunen mit angespann-
ten Wohnungsmärkten. Hier leben fast die Hälfte 
der Schleswig-Holsteiner_innen. Hier wollen viele 
Menschen hinziehen, finden aber keine bezahlbare 
Wohnung oder keine entsprechende Wohnung, die 
zu ihren Bedürfnissen passt.

Die Anpassung des wohnbaulichen Entwicklungs-
rahmens für die kleineren Gemeinden ist richtig, 
weil ein Anreiz gegeben wird, mehr Wohnangebote 
für kleinere Haushalte auf dem Land zu schaffen. 
In den kleinen Gemeinden kann das positive Effek-
te auslösen, oder anders formuliert: Damit werden 
Zukunftsängste der älteren Bevölkerung auf dem 
Lande aufgenommen. Viele ältere Bürgerinnen und 
Bürger leben in einem mittlerweile zu groß gewor-
denen Einfamilienhaus, mit Hände Arbeit aufge-
baut, jahrelang einen großen Garten gepflegt. Wenn 
nun die Kraft nachlässt, will man gerne in eine klei-
nere Wohnung umziehen, gleichzeitig aber in der 
vertrauten Dorfgemeinschaft bleiben können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das 
richtig anpacken, kann daraus eine Erfolgsstory 
werden. Den Traum von den eigenen vier Wänden 
wollen sich viele junge Familien erfüllen. Eigen-
tumsbildung ist für die Sozialdemokratie von einem 
hohen Stellenwert.

(Beifall SPD)

Eigentum schützt vor Altersarmut und schafft 
Wohlstand. Die Sanierung ist aktuell bei dem Zins-
niveau häufig erschwinglicher als ein Neubau eines 
Hauses. Die einen wollen raus aus der zu groß ge-
wordenen Immobilie, die anderen suchen danach. 
Genau an diesem Punkt greift das Förderprogramm 
„Jung kauft Alt“ des Bundesministeriums für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen an. Die För-
derung greift unter anderem bei dem Erwerb ei-
nes Hauses mit einem Gebäudeenergieausweis der 
Klassen F, G und H. Das sind nun wahrlich kei-
ne Energiesparwunder, aber häufig Lebensleistung. 
Dieses Programm gibt den älteren Menschen in den 
kleineren Gemeinden Hoffnung, dass ihre Lebens-
leistung eine Zukunft hat.

Mit dem Erwerb eines Hauses kann eine anspruchs-
berechtigte Familie nach dem Förderprogramm 
zinsverbilligte Darlehen für den Erwerb von Be-
standswohnungen beantragen, die sie dafür einset-

zen müssen, um dieses Gebäude anschließend en-
ergetisch zu sanieren. Das ist ein richtig gutes 
Programm der Bundesregierung. Damit wird sehr 
zielgenau der Erwerb von sanierungsbedürftigen 
Immobilien attraktiv gemacht.

Das alles könnte in Schleswig-Holstein funktionie-
ren, wenn wir nicht in Schleswig-Holstein wohnen 
würden. Um junge Familien aufs Land zu locken, 
muss die Infrastruktur passen. Dafür sind zwei 
Standortfaktoren wichtig, eine Breitbandversorgung 
und eine verlässliche Kinderbetreuung.

Die Versorgung im ländlichen Raum mit Glasfaser-
anschlüssen ist dank Reinhard Meyer und Bernd 
Buchholz

(Beifall SPD, FDP und SSW)

in den kleineren Gemeinden fortschrittlicher als in 
manchen Mittelstädten.

Die Achillesferse, die wir haben, ist die Kinder-
betreuung im ländlichen Raum. Viel zu lange ha-
ben die konservativen Gemeindevertreter_innen be-
hauptet, die Großeltern wären die Alternative zur 
Kita. 16.500 fehlende Kitaplätze in Schleswig-Hol-
stein, Öffnungszeiten, die aufgrund der Novellie-
rung des Kitagesetzes eingeschränkt werden, Kita-
gebühren als einziges norddeutsches Bundesland. 
Wer in Hamburg überlegt, nach Schleswig-Holstein 
aufs Land zu ziehen, wird sich dreimal überlegen, 
in diese kitapolitische Steppe zu ziehen.

(Beifall SPD)

Das Fazit ist: Eine Änderung des Landesentwick-
lungsplans ist erst einmal nur ein Plan – ein Plan, 
der noch keine Wohnungen baut. Wenn Sie die 
Rahmenbedingungen für ein Leben auf dem Lande 
nicht verbessern, besteht die Gefahr, dass die positi-
ven Effekte der Änderung nicht eintreten werden.

Ich höre jetzt mit meiner Rede auf, weil ich recht-
zeitig zur Verabschiedung des Kollegen Oliver 
Kumbartzky kommen möchte. Ich bedanke mich 
für die Zusammenarbeit, Olli. Du wirst diesem 
Hause fehlen. Du bist ein feiner Kerl. – Danke 
schön.

(Beifall ganzes Haus)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Vielen Dank. – Für die FDP-Fraktion erteile ich 
nun dem Abgeordneten Dr. Bernd Buchholz das 
Wort.
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Dr. Bernd Buchholz [FDP]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es gibt zu diesem Tagesordnungspunkt wirklich 
zwei erstaunliche Dinge. Das eine ist, dass eine 
Aussprache stattfindet.

(Zurufe: In der Tat!)
Denn ehrlich gesagt: Im Oktober des Jahres 2023 
haben wir das, was hier vorgelegt wird, einstimmig 
in diesem Haus beschlossen. Jetzt können wir die 
Umsetzung beklatschen.
Das zweite Erstaunliche könnte sein, dass man sagt, 
okay, zwischen Oktober 2023 und Dezember 2024 
liegen volle 14 Monate. Warum hat es eigentlich so 
lange gedauert?
Aber die Frage spare ich mir, denn was im Oktober 
2023 richtig war, bleibt auch im Dezember 2024 
richtig, auch für die ländlichen Räume mehr Fami-
lienhausbebauung zu ermöglichen, jüngeren und äl-
teren Menschen mehr kleinere Wohneinheiten zu 
schaffen. Das ist alles goldrichtig. Deshalb ist die 
Umsetzung richtig, und deshalb sind wir heute da-
für. – Herzlichen Dank.

(Beifall FDP und SPD)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Das geht heute im Turboverfahren. – Für die SSW-
Fraktion erteile ich nun dem Fraktionsvorsitzenden 
Lars Harms das Wort.

Lars Harms [SSW]: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Mir geht es ähnlich wie dem Kollegen 
Buchholz. Es ist schön, dass wir darüber reden, 
dass das, was wir hier mal beschlossen haben, tat-
sächlich umgesetzt wird.

(Zuruf SPD: Hey!)
Das ist doch wunderbar. Erlebt man ja auch nicht 
immer.

(Beifall SSW, SPD und FDP)
Um einmal zu illustrieren, was es eigentlich für 
die Kommunen bedeutet, wenn jetzt leichter kleine-
re Wohneinheiten gebaut werden können: In mei-
ner wunderschönen Heimatstadt Husum fehlen uns 
bis 2035 1.200 Wohnungen. Das ist ein 20.000-Ein-
wohner-Ort. Das ist nicht groß da bei uns. Das ist 
nur ein Beispiel, wie groß die Wohnungsnot ist – in 
unserem Fall weniger ausgelöst durch die Älteren, 
sondern eher ausgelöst durch die Jüngeren, weil wir 
ein Berufsschulstandort sind.

Wir reden ja immer nur über Studenten und studen-
tisches Wohnen. Bei uns ist eine große Herausfor-
derung, all die Berufsschülerinnen und Berufsschü-
ler, die von den Inseln und Halligen und von wei-
ter entfernten Wohnorten kommen, unterbringen zu 
können. Da kann es wirklich eine riesige Hilfe sein, 
dass wir mehr kleinen Wohnraum bauen dürfen. 
Insofern ist das richtig klasse.

Ein letzter Hinweis noch. Es geht ja auch – ein 
bisschen am Rande – bei der ganzen Geschichte 
darum, ob wir auch Wohnraum im Außenbereich 
in ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieben zulas-
sen. Ich glaube, darauf sollten wir einmal ein rich-
tiges Augenmerk legen. Da sind viele Potenziale 
drin. Wir wissen, dass in der Landwirtschaft viele 
Umwälzungen stattgefunden haben. Aber ich finde, 
wir müssen sehr stringent sein. Mir kommen näm-
lich schon viele Leute unter, die sagen: Da können 
wir schön Ferienwohnungen bauen.

(Birte Pauls [SPD]: Ganz genau!)

Das muss nicht unbedingt sein. Es ist schön, wenn 
hier und da mal eine Ferienwohnung ist. Aber 
viel wichtiger ist es, auch im ländlichen Bereich 
tatsächlich Dauerwohnraum zu schaffen. Das ist 
unsere Aufgabe. Wenn wir das hinkriegen, haben 
wir hier was richtig Tolles auf die Beine gestellt.

(Beifall SSW und FDP)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. – Ich muss noch 
mal anmerken: Die CDU hat noch eine Restrede-
zeit von drei Minuten 46 Sekunden, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN von drei Minuten 29 Sekunden, die 
FDP von vier Minuten und neun Sekunden und die 
SSW-Fraktion von drei Minuten 13 Sekunden. Wird 
von dieser Restredezeit noch Gebrauch gemacht?

(Hauke Göttsch [CDU]: Nein!)

– Gut. Dann liegen somit keine weiteren Wortmel-
dungen vor, und ich schließe die Beratung.

Ich lasse über den Antrag der Landesregierung, 
Drucksache 20/2706, in der Sache abstimmen. Wer 
zustimmen will, den bitte ich jetzt um das Handzei-
chen. – Das sind die Stimmen von CDU, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FDP und SSW. Ge-
gen die Enthaltung von? – Niemandem. Gegen die 
Stimmen? – Auch nicht. Insofern ist dieser Antrag 
einstimmig angenommen worden.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 34 auf:
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Tätigkeit des Petitionsausschusses in der Zeit 
vom 01.07.2024 bis 30.09.2024

Bericht des Petitionsausschusses
Drucksache 20/2725

(Hauke Göttsch [CDU] begibt sich zum Red-
nerpult)

– Herr Abgeordneter, ich habe Ihnen noch nicht das 
Wort erteilt.

(Hauke Göttsch [CDU]: Nee! Ich rede auch 
noch nicht!)

– Solange ich Ihnen das noch nicht erteilt habe – 

(Christian Dirschauer [SSW]: Setzen! Sechs! 
– Heiterkeit)

Nun erteile ich nun dem Vorsitzenden des Petiti-
onsausschusses, dem Abgeordneten Hauke Göttsch, 
das Wort.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
FDP und vereinzelt SPD)

Hauke Göttsch [CDU]: 
Vielen Dank. – Frau Präsidentin, ich wollte das 
nur schnell machen, damit Herr Kumbartzky heute 
schön und lange feiern kann.

(Heiterkeit)

Frau Präsidentin! Geschätztes Präsidium! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! 
Heute stelle ich Ihnen den Tätigkeitsbericht des Pe-
titionsausschusses für das dritte Quartal 2024 vor. 
In dieser Zeit haben wir, haben den Ausschuss 
66 neue Petitionen erreicht. Von den noch offenen 
Verfahren haben wir 54 Petitionen abschließend be-
raten. Die gefassten Beschlüsse und die Statistik 
entnehmen Sie bitte unserem Bericht.

Wie es im Dezember nicht unüblich ist, möchte 
ich die heutige Rede nutzen, auf das Jahr 2024 
zurückzublicken. Zu Beginn des Jahres konnte ich 
Ihnen berichten, dass die Internetseite des Petitions-
ausschusses neu gestaltet wurde. Dies war ein gro-
ßer Erfolg.

(Vereinzelter Beifall)

Über das ganze Jahr haben wir beobachtet, dass nun 
deutlich mehr Menschen diese Möglichkeit genutzt 
haben, um öffentliche Petitionen zu unterstützen.

(Patrick Pender [CDU]: Sehr gut!)

Mehr als 35.000 Mitzeichnungen sind für die unter-
schiedlichen Anliegen eingegangen.

Die Zahl der öffentlichen Anhörungen des Aus-
schusses hat sich dadurch gegenüber 2023 fast ver-
doppelt. Im Januar 2025 sind bereits drei weitere 
Anhörungen vorgesehen. Diese Anhörungen sind 
für das bürgernahe politische Handeln sehr wert-
voll. Die Petenten erhalten die Gelegenheit, ihr An-
liegen dem Landtag direkt vorzustellen. Für uns 
Abgeordnete sind sie ein Hinweis auf Themen, die 
viele Menschen im Land bewegen.

(Patrick Pender [CDU]: Das stimmt!)

So konnte eine Petentin gerade in dieser Woche ihre 
Sorgen bezüglich der Zukunft des Krankenhauses 
in Geesthacht vortragen. Die Petition wird von 
7.887 Mitzeichnern unterstützt.

Neben dem Austausch mit den Petenten hier im 
Landeshaus ist der Ausschuss in diesem Jahr auch 
wieder im Land unterwegs gewesen. Wir haben 
Bürgersprechstunden in Bad Segeberg und Niebüll 
veranstaltet und haben die Arbeit des Ausschusses 
auf der Norla vorgestellt. Bei diesem Termin wurde 
immer wieder betont, wie sehr Menschen die Petiti-
on als direkten Kontakt zum Landtag schätzen.

(Vereinzelter Beifall)

Darüber hinaus haben wir die Einrichtung des Maß-
regelvollzugs in den Kliniken in Neustadt und 
Schleswig sowie die JVA Lübeck besucht. Hier ha-
ben wir uns über die Erfolge und die Herausforde-
rungen in den Einrichtungen informiert. Wir haben 
auch mit den Beschäftigten gesprochen und uns ih-
re Sorgen angehört. Im Rahmen der Termine fanden 
ebenfalls Sprechstunden statt.

Neben den Gesprächen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern im Land war auch der Austausch mit un-
seren Kolleginnen und Kollegen in den anderen 
Ländern in diesem Jahr ergiebig. Wir haben den Pe-
titionsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern be-
sucht, und ich habe gemeinsam mit meiner Stellver-
treterin, der Abgeordneten Frau Nitsch,

(Beifall)

an der Vorsitzendentagung der Petitionsausschüs-
se in Bremen teilgenommen. Aus beiden Termi-
nen konnten wir wertvolle Anregungen mitnehmen, 
aber auch stolz darauf sein, dass wir in Schleswig-
Holstein bereits alles sehr, sehr gut machen.

(Patrick Pender [CDU]: Vorbildlich!)

Meinen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss 
danke ich für die Zusammenarbeit in den vielen Sit-
zungen und Terminen in diesem Jahr, und auch den 
Stellvertreterinnen und Stellvertretern, die immer 
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eingesprungen sind. Ich freue mich darauf, diese 
2025 fortzusetzen.

(Beifall CDU und Sybilla Nitsch [SSW])
Mein besonderer Dank gilt dem Petitionsausschuss-
büro, das uns Abgeordnete im Ausschuss wirklich 
unterstützt, zuarbeitet und uns fachlich wirklich 
ordnungsgemäß und top organisiert informiert.

(Beifall – Werner Kalinka [CDU]: Prima!)
Jetzt nutze ich die Gelegenheit: Herr Kumbartz-
ky, Olli, vielen Dank. Wir haben 15 Jahre gemein-
sam viele Termine gemacht. Es hat immer Spaß 
gemacht. Wir haben uns auch mal gekabbelt, aber 
wir hatten auch angenehme Termine und auch aus-
wärtige Termine. Ich nenne nur die Außentermine 
auf dem Schießstand in Hartenholm.

(Zurufe: Ui!)
– Ja, wir sind Praktiker. Ich habe jetzt dadurch, dass 
ich noch ein bisschen auf Herrn Kumbartzky einge-
gangen bin, die Zeit überzogen. Aber man schafft 
es, in fünf Minuten alles kompakt reinzubringen.
Meine lieben Abgeordneten, das ist alles möglich.

(Vereinzelter Beifall)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Herr Berichterstatter!

Hauke Göttsch [CDU]: 
Ich komme zu meinem letzten Satz.

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Das ist auch angezeigt.

Hauke Göttsch [CDU]: 
Herr Habersaat, es hat Ihnen gestern leidgetan, dass 
drei Bildungsausschussthemen hintereinander dran 
waren. Deswegen wurde mein Bericht verschoben. 
Aber Sie können gerne eine Petition einreichen,

(Dr. Heiner Garg [FDP]: Nee!)
dass maximal ein Thema mit Bildung am Tag vor-
kommt. In diesem Sinne: Ich wünsche allen fro-
he Weihnachten, guten Rutsch, und bleiben Sie ge-
sund!

(Beifall – Zurufe SPD)

Vizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering: 
Sehr geehrter Herr Berichterstatter des Petitionsaus-
schusses! Ich glaube, ich bin gerade eben echt groß-

zügig gewesen. Dass ein Abgeordneter beklagt oder 
moniert, dass wir hier drei Bildungsthemen hinter-
einander haben, hatte gestern eine andere Ursache, 
und ich glaube, manchmal ist es eben so, wie es ist.

(Claus Christian Claussen [CDU]: Nee, ei-
gentlich immer!)

Gestern war es eben so, dass die Ministerin heute 
und morgen aus guten Gründen nicht da ist. Des-
halb haben wir gestern drei Bildungsthemen hinter-
einander gehabt. Das war auch gut so, so konnten 
wir das miteinander diskutieren. So wurde das im 
Ältestenrat beraten.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Vielleicht sollte die 
CDU besser miteinander kommunizieren!)

Wortmeldungen zum Bericht liegen jetzt nicht vor. 
Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.

Der Ausschuss empfiehlt, den Bericht, Drucksache 
20/2725, zur Kenntnis zu nehmen und die Erledi-
gung der Petition zu bestätigen. Wer der Ausschuss-
empfehlung folgen und so beschließen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Die Gegenprobe! 
– Stimmenthaltungen? – Das ist einstimmig so be-
schlossen worden.

Ich unterbreche die Sitzung und wünsche allen eine 
angenehme Mittagspause.

(Unterbrechung: 12:47 bis 15:02 Uhr)

Präsidentin Kristina Herbst: 
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns 
mit der Sitzung fortfahren. Ich eröffne wieder die 
Sitzung.

Beginnen wir mit der Begrüßung von Besucherin-
nen und Besuchern auf der Tribüne: Zum einen 
ist da unser Landeskirchlicher Beauftragter, Herr 
Dr. Teifke, und ganz besonders herzlich begrüßen 
möchte ich Levke und Mareike Kumbartzky.

(Beifall)

Ich darf Ihnen mitteilen, dass die CDU-Abgeordne-
te Marion Schiefer mitgeteilt hat, dass sie an der 
Teilnahme der Nachmittagssitzung heute verhindert 
ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe Tages-
ordnungspunkt 16 auf:

Agrar- und Umweltpolitik mit den Menschen

Antrag der Fraktion der FDP
Drucksache 20/2716
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Wird das Wort zur Begründung gewünscht?

(Oliver Kumbartzky [FDP]: Ja! – Heiterkeit 
und Zurufe)

– Dann würde ich den Antragsteller bitten, ihn zu 
begründen.

(Beifall – Peer Knöfler [CDU]: Vorschusslor-
beeren für das Feuerwerk jetzt!)

Oliver Kumbartzky [FDP]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zur Begründung: Es ist der Abschluss meiner 
Landtagszeit, und mit diesem vorliegenden Antrag 
gibt es noch einmal Kumbartzky pur.

(Beifall und Heiterkeit)

Das ist für Sie alle noch einmal eine gute Gelegen-
heit, mich mit der Annahme des Antrags auch ange-
messen zu verabschieden.

(Heiterkeit)

Herzliche Einladung also dazu!

(Beifall FDP – Zuruf: Netter Versuch! – Wei-
tere Zurufe und Heiterkeit)

– Na ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, Sie zu 
überzeugen. Also, ich bleibe dabei – –

Präsidentin Kristina Herbst: 
Also für die Begründung sind nicht fünf Minuten 
vorgesehen.

(Heiterkeit)

Oliver Kumbartzky [FDP]: 
Kann ich dann einfach mit meiner Rede weiterma-
chen?

Präsidentin Kristina Herbst: 
Wenn der Abgeordnete Kumbartzky mit der Be-
gründung durch ist, wäre ich so offen und würde 
sagen: Ich eröffne die Aussprache, und das Wort zu 
seiner letzten Rede in diesem Hohen Haus hat der 
Abgeordnete Oliver Kumbartsky.

(Beifall und Heiterkeit)

Oliver Kumbartzky [FDP]: 
Vielen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Das Vorkaufsrecht für den Natur-
schutz muss weg!

(Beifall FDP und vereinzelt CDU – Heiter-
keit)

Aber nicht nur das Vorkaufsrecht ist problema-
tisch, sondern ebenso die Niederungsstrategie der 
Günther-Regierung.

(Beifall FDP)
Wir haben hier schon so oft darüber gesprochen, 
und mittlerweile sollten es doch alle verstanden ha-
ben: Agrar- und Umweltpolitik geht nur mit den 
Menschen und nicht gegen sie.

(Beifall ganzes Haus)
Deswegen folgender Vorschlag auch zum aktuel-
len Thema Niederungsstrategie: Es sollen regionale 
Moorbeiräte zum Flächenmanagement auf freiwilli-
ger Basis eingerichtet werden, und die Landgesell-
schaft ist auch besser einzubinden.

(Vereinzelter Beifall CDU und Beifall 
Dr. Heiner Garg [FDP])

– Gut, dass Sie klatschen, denn das ist ja nicht nur 
Kumbartzky pur und FDP pur, sondern auch CDU 
pur, weil Sie es ja auf Ihrem Landesparteitag so 
beschlossen haben.

(Beifall FDP und CDU)
Und ich sage einmal so: Wenn Sie sich nicht schon 
wieder heftige Pressemitteilungen von Ihren Par-
teifreunden aus der Eider-Treene-Sorge-Region ein-
fangen wollen, stimmen Sie heute lieber zu!

(Beifall FDP und vereinzelt SSW)
Und dann, meine Damen und Herren, ist da noch 
der Wolf. Die Kollegin Redmann fragte sich be-
stimmt, was denn der Wolf im Antrag zu suchen 
hat. Gegenfrage: Was hat der Wolf auf unseren Dei-
chen zu suchen?

(Beifall FDP, CDU und SSW – Heiterkeit)
Aber es gibt ja auch aktuelle Entwicklungen, wes-
wegen er tatsächlich sehr gut in diesen Antrag 
passt. Der Schutzstatus des Wolfes ist letzte Woche 
endlich angepasst worden, Stichwort Berner Kon-
vention, und wir haben leider auch wieder Risser-
eignisse im Kreis Segeberg. Deswegen noch ein-
mal: Wir brauchen dringend ein aktives und echtes 
Wolfsbestandsmanagement.

(Beifall FDP, vereinzelt CDU und SSW)
Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie 
an diesem besonderen Tag Vernunft walten, und 
stimmen Sie heute unserem Antrag zu! Es ist 
ganz leicht. Wir haben auch extra auf namentliche 
Abstimmung verzichtet. Wir haben das bei uns 
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durchaus diskutiert: Einige waren dafür, weil sie 
den Einlass zu meiner Verabschiedungsfeier heute 
Abend vom Abstimmungsverhalten abhängig ma-
chen wollten.

(Heiterkeit)

Aber da habe ich dann mein Veto eingelegt, weil 
ich doch gerne auch mit meinen Freunden von den 
Grünen und von der SPD anstoßen möchte.

(Beifall ganzes Haus)

Meine Damen und Herren, wir sind uns hier in 
diesem Hohen Haus – das zeigt sich ja auch jetzt 
wieder – immer respektvoll, freundschaftlich und 
vor allem auch an der Sache orientiert begegnet. 
Mit diesem Fazit scheide ich heute nach 15 Jahren 
Abgeordnetentätigkeit aus.

(Beifall ganzes Haus)

Als ich 2009 hier das erste Mal reden durfte, da hie-
ßen die Fraktionsvorsitzenden unter anderem noch 
Wolfgang Kubicki, Ralf Stegner und Robert Ha-
beck. Holstein Kiel war gerade dabei, von der 3. Li-
ga in die Regionalliga abzusteigen. In Schleswig-
Holstein produzierten Kernkraftwerke noch günsti-
gen und umweltbewussten Strom.

(Heiterkeit FDP)

Windkraftanlagen über 100 Meter waren noch eine 
Besonderheit. Wölfe gab es nur in Tierparks. Der 
echte Norden war noch das Land zwischen den 
Meeren –

(Vereinzelter Beifall CDU)

und ich, meine Damen und Herren, passte noch in 
meinen Konfirmationsanzug.

(Beifall und Heiterkeit ganzes Haus)

– Ich weiß jetzt nicht, warum Sie geklatscht haben. 
Aber Sie sehen an diesen Beispielen, dass sich in 
15 Jahren vieles gewandelt hat.

Das gilt nicht nur politisch, sondern auch privat. 
Ich habe hier in Kiel, nur wenige Meter vom Lan-
deshaus entfernt, meine wunderbare Frau Mareike 
kennengelernt, und wir haben heute 3 Kinder,

(Anhaltender Beifall ganzes Haus)

geboren übrigens 2011, 2012 und 2018, also immer 
dann, wenn Heiner Garg Familienminister war.

(Heiterkeit)

Aber trotz des ganzen Wandels gibt es auch Kon-
stanten, leider traurige Konstanten. Denn das Ein-
zige, was sich tatsächlich in den 15 Jahren nicht 

verändert hat, ist die traurige Tatsache, dass die 
A 20 immer noch hinter Bad Segeberg endet.

(Vereinzelte Heiterkeit BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich durfte hier viele Sternstunden erleben: In der 
17. Wahlperiode war das beispielsweise die Einfüh-
rung der Schuldenbremse, die wir ja damals mit 
allen Stimmen außer der Linken, die damals noch 
hier im Landtag war, beschlossen haben.

In der 18. Wahlperiode waren es die intensive Dis-
kussion und freigegebene Abstimmung zum Got-
tesbezug in der Landesverfassung – das war wirk-
lich sehr bemerkenswert – und die Schaffung eines 
modernen Hundegesetzes: aus der Opposition her-
aus, dann gemeinsam mit SPD, SSW und Grünen 
verabschiedet.

(Beifall FDP, vereinzelt SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und SSW)

Die 19. Wahlperiode war natürlich extrem. Wir 
starteten locker-lässig mit karibischen Vibes, und 
am Ende saßen wir hinter Plastikscheiben. Aber 
wir hatten alle das gleiche Ziel, und zwar, unser 
Bundesland gut durch die Pandemie zu führen. Ich 
denke, das ist uns gelungen.

(Beifall ganzes Haus)

Das Fazit zur aktuellen Wahlperiode ist gestern aus-
führlich besprochen worden. Da will ich gar nicht 
groß ergänzen, nur noch einmal den Nationalpark 
Ostsee erwähnen, der zum Glück nicht gekommen 
ist, denn das ist auch eine gute Überleitung

(Heiterkeit SSW – Vereinzelter Beifall CDU)

zu dem, was ich dann bald machen werde. Ab Fe-
bruar 2025 werde ich Bürgermeister einer National-
parkgemeinde an der Nordsee sein,

(Heiterkeit)

in meinem geliebten Dithmarschen. Ich freue mich 
auf Zuhause, ich freue mich auf Büsum, aber ich 
verspreche Ihnen eines: Ich werde die News von 
den Pressemitteilungen, von den Fraktionen und der 
Landesregierung natürlich nicht löschen, sondern 
beibehalten und heiße Sie jederzeit alle herzlich 
willkommen in Büsum. Sie haben ja auch eine Ver-
antwortung, Stichwort Landeshafen. Insofern sind 
Sie alle herzlich eingeladen und sollen sich auch 
bitte kümmern!

(Beifall)

Schöne Grüße auch an Claus Madsen.
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Meine Damen und Herren, abschließend mein Dank 
an Sie und euch alle, an die Landtagsverwaltung, 
an die Ausschusskolleginnen und -kollegen, auch 
an den aktuellen Ausschussvorsitzenden Heiner Ri-
ckers und den ehemaligen Ausschussvorsitzenden 
Hauke Göttsch, an meine lieben PGF, an meine 
Dithmarscher Kollegen Hein und Nielsen und an 
die SPD-Fraktion, auch wenn ich mich von Ihren 
Zwischenrufen viel zu oft habe ablenken lassen.

(Heiterkeit SPD)
Auch danke an die Grünen für die Zusammenarbeit 
– obwohl ich in der Gesamtbetrachtung feststellen 
muss, dass ich von Ihnen immer am wenigsten 
Applaus bekommen habe, außer von Eka von Kal-
ben –: die Koalition der Willigen, die steht nämlich 
immer noch.

(Beifall FDP, CDU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und SSW – Heiterkeit BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Danke auch an den SSW. Mange tak og hav det 
godt!

(Beifall SSW)
Als Sitznachbarn haben wir auch viel für die Völ-
kerverständigung zwischen Dithmarschern, Friesen 
und Dänen getan. Und dass Sie, lieber Kollege 
Harms, jetzt zeitgleich mit mir aufhören, zeigt auch 
Ihre wirklich unerschütterliche Loyalität mir gegen-
über. Vielen Dank dafür.

(Beifall und Heiterkeit)
Auch danke an die CDU, die ich immer wieder ger-
ne an ihre eigenen Parteitagsbeschlüsse, die auch 
wirklich gut waren, erinnert habe. Ich weiß: Bei 
Ihnen ist für mich immer ein Platz frei gewesen.

(Beifall und Heiterkeit)
Danke auch an die Landesregierung, die wirklich 
immer, egal, ob ich nun Opposition oder regie-
rungstragende Fraktion war, ein offenes Ohr hatte, 
wenn ich mich gemeldet habe. Ich hoffe, das wird 
auch in Zukunft so sein, aber ich gehe einfach da-
von aus.
Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch ent-
schuldigen, und zwar bei denjenigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die meine zahlreichen Klei-
nen Anfragen beantworten mussten.

(Heiterkeit)
Heute reiche ich keine mehr ein.
Meiner FDP-Fraktion danke ich natürlich ganz be-
sonders. Es war über alle Wahlperioden immer 

wunderbar, mit euch zusammenzuarbeiten, mit die-
sem Team. Zu diesem Team zählen natürlich nicht 
nur die Abgeordneten, sondern auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Ich hatte wirklich immer 
das große Glück, mit fabelhaften Menschen zusam-
menzuarbeiten.

(Anhaltender Beifall)
Meine Damen und Herren, es war mir immer eine 
Ehre, und ich bin dann mal weg! Wir haben vie-
les gemeinsam bewegt, vieles gemeinsam erreicht. 
Ich habe auch viel gelernt, und es hat auch viel 
Spaß gemacht – allermeist. Wichtig war mir aber 
immer eines: Bei der ganzen Ernsthaftigkeit und 
den zahlreichen schwierigen Themen, die man als 
Abgeordneter behandelt, soll man auch mal lachen 
dürfen. Vielleicht hat nicht jeder meiner Wortwitze 
gezündet,

(Heiterkeit)
aber auch dabei bin ich mir treu geblieben: Lieber 
ein schlechter Witz als gar kein Witz.

(Beifall und Heiterkeit)
In diesem Sinne: Danke und auf Wiedersehen!

(Lang anhaltender Beifall und stehende Ova-
tionen)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bekomme das 
Zeichen unseres Star-Abgeordneten, dass wir heute 
noch einen festen Zeitplan haben, der eingehalten 
werden will.

(Hauke Göttsch [CDU]: Andere werden ab-
gewählt oder müssen zurücktreten, bei euch 
ist das anders! – Dr. Kai Dolgner [SPD]: War 
das eine Anspielung? – Heiterkeit)

Lassen Sie uns in der Rednerliste fortfahren; alles 
Weitere wird später gesagt. Für die CDU-Fraktion 
hat der Abgeordnete Heiner Rickers das Wort. – 
Bitte.

(Serpil Midyatli [SPD]: Jetzt musst du aber 
nachlegen, Heiner!)

Heiner Rickers [CDU]: 
– Ja, ich werde es mal versuchen. Das ist nicht so 
einfach, das gebe ich zu.
Frau Präsidentin! Meine lieben Kollegen! Lieber 
Oliver Kumbartzky! Wer es schafft, auf diese Weise 
im Vorwege schon verabschiedet zu werden, der 
muss unwahrscheinlich viel richtiggemacht haben. 
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Deshalb mein Dank an dich schon mal vorab! Wir 
haben wenige solcher Verabschiedungen, wie wir 
sie eben erlebt haben, hier im Plenum erlebt. Da 
hast du uns schon ganz viel voraus und auch sehr 
viel richtig gemacht.
Darauf möchte ich ein wenig eingehen. Es beginnt 
vor über 500 Jahren mit der Schlacht bei Hemming-
stedt.

(Heiterkeit)
Das ist tatsächlich so, und ich habe bei Wikipedia, 
ich zitiere mit der Erlaubnis der Präsidentin, Fol-
gendes gefunden: Heute noch prägt die Schlacht 
von Hemmingstedt die sogenannten Dithmarscher, 
insbesondere beim „Zusammengehörigkeitsgefühl“ 
und bei dem „Selbstverständnis“.
Wir haben ja mehrere Dithmarscher hier im Raum.

(Heiterkeit SSW)
Ich glaube, die können das nur bestätigen.

(Andreas Hein [CDU]: So ist es!)
Genau das, Olli, trifft für dich zu. Es ist eigentlich 
nur eine kurze Epoche gewesen; sie haben ihn mal 
15 Jahre aus Dithmarschen rausgelassen, und dafür 
gibt es auch eine Begründung. Dazu komme ich 
noch.
Ihr Urgroßvater hat den Kanal mitgebaut. Es hält 
sich nach wie vor die Legende in der Familie Kum-
bartzky, dass der Kanal in Dithmarschen unter sei-
ner Verantwortung oder Mithilfe – Urgroßvater und 
Großvater – nur da, wo er heute verläuft, gebaut 
worden ist, weil man sich damals schon eine natür-
liche, breite Wasserschneise als Grenze Richtung 
Osten – Kreis Steinburg, mein Wahlkreis – bauen 
wollte.

(Heiterkeit Eka von Kalben [BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN])

Und das war erfolgreich. Die Elbe, die Nordsee, 
die Eider oder der Kanal und Dithmarschen haben 
sich – jetzt sind wir wieder bei Hemmingstedt – 
dermaßen eingeigelt oder vielleicht auch einen Wall 
um sich herumgebaut. Genau dafür steht auch Herr 
Kumbartzky,

(Heiterkeit)
und er hat das Ganze unterstützt und genau so ge-
lebt.
Angefangen hat das Ganze im Jahr 2009 hier am 
Landtag – auch dafür gibt es eine Geschichte oder 
eine Begründung –, Herr Kumbartzky, mit der In-
itiative „WIR FÜR Dithmarschen“. Da gab es ei-

nen jungen Mann, der noch gar nicht so richtig 
parteipolitisch gebunden war, aber mit dem Geist 
der Dithmarscher von Freiheit, Unabhängigkeit 
und eigener Entscheidung unterwegs war: „WIR 
FÜR Dithmarschen!“ Es gab eine Kreisgebietsre-
form, angeschoben vom damaligen Innenminister 
Dr. Stegner, und wer war dagegen? – Natürlich der 
Dithmarscher, heute Abgeordneter und damals jun-
ger Mann, noch gar nicht so richtig in der FDP 
engagiert und umworben von der CDU.
Deshalb auch die Überschrift, die aus unserem 
Agrarpapier vom letzten großen Parteitag im Som-
mer stammt: Die Umwelt- und Agrarpolitik mit den 
Menschen machen.

(Zuruf Tobias Koch [CDU])
Das zeigt die große Verbundenheit zu uns.

(Beifall und Heiterkeit CDU, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, FDP und SSW)

– Eine Stimme fehlt.
Angefangen hast du sehr erfolgreich mit dieser 
Initiative „WIR FÜR Dithmarschen“ Zu dem Zeit-
punkt haben ihn wirklich alle Dithmarscher lieben 
und kennengelernt. Dementsprechend hat natürlich 
auch die Landes-FDP einen Piek auf ihn geworfen, 
ihn angeworben oder vielleicht von der CDU ent-
fernt, abgeworben und letztendlich dafür gesorgt, 
dass er über die Landesliste im Jahr 2009 gemein-
sam mit einigen Kollegen hier in dieser Runde 
in den Landtag gewählt worden ist. Wir haben ge-
meinsam lange versucht, Agrar- und Umweltpolitik 
in bessere Zeiten zu überführen, oder gute Dinge, 
die auch in Dithmarschen ihren Ursprung finden, 
begleitet.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
FDP und SSW)

Versucht hast du dich in Dithmarschen als Kapitän, 
als Kapitän für die Wattolümpiade, am Elbstrand 
oder im Elbwatt. Er will es als Bürgermeister von 
Büsum in das ganze Watt hinein ausweiten; er war 
„Kapitän vom Watt“, oder: „Kapitän vom National-
park Nordsee“. Das wird auf jeden Fall so gesche-
hen.
Sie sind in Ihrem Antrag darauf eingegangen, dass 
wir natürlich – für Dithmarschen wichtig – eine 
Niederungsstrategie für die Wasserwirtschaft tat-
sächlich nur mit den Menschen gestalten können. 
Da gebe ich Ihnen umfänglich recht.
Was ist in Dithmarschen geblieben? Wir haben 
nach wie vor die meistproduzierten Kohlköpfe – 
wichtig –, darauf ist er gar nicht eingegangen. Wir 
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haben die höchste Dichte und in absoluten Zahlen 
auch die größten Bestände an Schafen; wichtig für 
die Deiche und wichtig für das Wolfsmanagement, 
da sind wir uns ja einig.

(Zuruf Dr. Heiner Garg [FDP])

– Ja, keine Wölfe auf den Deichen. – Wir haben 
die längsten Deichlinien, und wir haben die meisten 
Windmühlen. Deswegen ist das wichtig.

Die Windmüller brauchen Platz für ihre Mühlen, 
aber auch Platz, wenn sie wieder anbauen wollen, 
nämlich landwirtschaftliche Flächen. Deswegen ist 
die Frage nach einem Vorkaufsrecht im Landes-
naturschutzrecht immer wieder wichtig. Aber ich 
muss Sie enttäuschen. Heute bekommen Sie da 
nicht unsere Zustimmung.

(Christopher Vogt [FDP]: Was!)

Persönlich möchte ich Ihnen, lieber Oliver Kum-
bartzky, sagen: Wir alle hier in diesem Plenum ha-
ben immer ganz hervorragend zusammengearbeitet, 
und wir haben uns in diesen Bereichen selten heftig 
gestritten. Das zeichnet uns aus. Das ist überschau-
bar; wir arbeiten familiär zusammen.

Uns fehlt eine Stimme von der CDU. Ich habe 
am Anfang der Legislaturperiode ab und an einmal 
überlegt, ob Kumbartzky der Richtige gewesen wä-
re.

(Christian Dirschauer [SSW]: Aha! – Weitere 
Zurufe)

– Ja, aber nur inhaltlich. – Jetzt ist er zum Bür-
germeister in Büsum gewählt. Da geht er wieder 
zurück in seine Heimat, und auch das hat eine Be-
gründung. Es gibt in Büsum die größte Krabbenfi-
scherflotte im norddeutschen Raum, und er hat sich 
zur Aufgabe gesetzt, diese nicht nur zu erhalten, 
sondern auch auszubauen und ihr nach wie vor 
das Krabbenfischen in der Nordsee zu ermöglichen. 
Wenn dir das alles gelingt, dann hast du vieles rich-
tig gemacht.

Höchste Anerkennung von meinen Kollegen aus 
dem Agrar- und Umweltbereich und von unserer 
CDU-Fraktion! Herzlichen Dank für alles und alles 
Gute!

(Lang anhaltender lebhafter Beifall ganzes 
Haus)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 
nun die Abgeordnete Silke Backsen das Wort.

Silke Backsen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich glaube, das werden heute sehr 
unterschiedliche Reden.

(Heiterkeit – Zuruf CDU: Ach was!)

„Der Landtag stellt fest, dass die Agrar- und 
Umweltpolitik nur mit den Menschen und 
nicht gegen sie funktioniert.“

(Beifall Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Das ist der erste Satz Ihres Antrags, lieber Kollege 
Kumbartzky.

Natürlich kann die Agrar- und Umweltpolitik nur 
mit den Menschen funktionieren, denn wir Men-
schen sind es ja auch, die diese Politik machen, die 
Entscheidungen treffen und eben auch die Gesetze 
erlassen.

Aber mir ist trotzdem gerade hier und heute noch 
mal wichtig, unsere Position dazu einmal kurz klar-
zustellen. Das wird nicht ganz so launisg wie bei 
den Vorrednern werden; ich bleibe trotzdem bei 
meiner Rede.

Der Mensch war und ist ein Teil der Natur, und wir 
haben irgendwann angefangen, das Wort „Umwelt“ 
zu benutzen; etwas, von dem wir Menschen uns 
abgetrennt haben, aber das uns umgibt. Ehrlicher-
weise ist die Natur aber ein lebendiges Ganzes, und 
wir Menschen sind immer schon ein Teil davon 
gewesen und werden das auch immer bleiben.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Systeme, die in der Natur vorkommen, sind 
durch eine hohe Diversität gekennzeichnet, und sie 
funktionieren immer in einem Kreislauf. Greifen 
wir Menschen in diese Systeme ein, dann wird aus 
diesem Kreislauf sehr schnell ein Förderband. Das 
ist der Unterschied.

Natürliche Systeme sind auf Dauer angelegt, 
menschliche auf den Moment. Natürliche Systeme 
leben von der Vielfalt und können auch Schocks 
abfedern. Genau das macht sie resilient und in ihrer 
Gesamtheit eben auch effizient.

Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen wie-
der viel mehr erkennen, dass es nur mit der Natur 
geht, und dass dementsprechend eine Agrar- und 
Umweltpolitik nicht nur mit den Menschen, son-
dern auch nur mit der Natur funktioniert und funk-
tionieren kann.
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(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
Sandra Redmann [SPD])

Dann legen Sie weiter dar, dass die Energiewende 
nur mit den Menschen und nicht gegen sie funk-
tionieren kann. Das erstaunt mich wirklich, weil 
wir doch gerade in Schleswig-Holstein Vorreiter im 
Ausbau der erneuerbaren Energien sind. Eigentlich 
haben wir doch in den letzten Jahrzehnten hier be-
wiesen, dass wir die Bürger und Bürgerinnen betei-
ligen und früh einbinden.

(Zuruf Dr. Kai Dolgner [SPD])

Deshalb waren wir aus unserer Sicht auch so er-
folgreich.

Ja, die Niederungsstrategie ist gerade schon er-
wähnt worden, und sie darf natürlich in Ihrem 
letzten Antrag ebenso nicht fehlen wie das im Lan-
desnaturschutzgesetz verankerte Vorkaufsrecht des 
Landes und, ach ja, der Wolf und das wirksame 
Wolfsbestandsmanagement. Was fehlt jetzt eigent-
lich noch?

(Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Gänsebraten!)

– Die Gänse. Dann wäre die Themenliste der Ever-
greens komplett.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich brauche hier nicht noch einmal zu betonen, dass 
die Strategie für die Zukunft der Niederungen 2100 
die Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung 
und Nutzung der Niederungen durch die dort wirt-
schaftenden Menschen beinhaltet. Das steht darin 
und sollte klar sein.

Ich brauche auch nicht noch einmal zu betonen, 
dass es um eine zukunftsfähige Weiterentwicklung 
der Niederungen als Kulturlandschaft mit Wert-
schöpfungspotenzialen geht.

Aber vielleicht sollte ich doch noch einmal erwäh-
nen, dass zu den langfristigen Zielen der Strategie 
auch das Erreichen der Ziele des Klima‑, Gewässer- 
und Biodiversitätsschutzes gehört. Das gehört auch 
dazu.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Und nun: Auf geht's nach Büsum. Büsum ist das 
Tor zum Welterbe Wattenmeer. Ich zitiere mit Er-
laubnis der Präsidentin den Tourismus Marketing 
Service Büsum.

„An kaum einem anderen Ort an der deut-
schen Nordseeküste lässt sich das Weltnatur-
erbe Wattenmeer so schön erleben wie in 

Büsum. Mit dem Wattenmeer direkt vor der 
Tür wird unsere Verantwortung dem Planeten 
gegenüber ganz besonders deutlich.“
(Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Oho!)
„Deshalb strebt das Nordseeheilbad hohe 
Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit an und hat 
sich unter anderem das klimaneutrale Han-
deln zur Aufgabe gemacht.“
(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Nachhaltigkeitsmanagement, Fairtrade-Gemeinde, 
Nationalparkpartner: In Büsum ist Nachhaltigkeit 
mehr als nur ein Trendwort.
Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist es sicher-
lich gut, wenn ich ab und zu einmal vorbeikomme 
und nach dem Rechten schaue.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU – Heiterkeit Eka von Kalben [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Zum Schluss möchte aber auch ich danke sagen, 
und ich habe nicht so eine lange Geschichte. Ich 
möchte zum einen ein großes Dankeschön im Na-
men unserer gesamten Fraktion aussprechen. Zum 
anderen möchte ich ein persönliches Dankeschön 
von mir aussprechen; denn ich kann einfach nur 
danke sagen für eine wirklich kollegiale Zusam-
menarbeit und immer sehr nette persönliche Aus-
tausche und Gespräche. Wenn wir uns getroffen 
haben, war es wirklich immer sehr nett, und ich 
habe oft auch die schlechten Witze verstanden.

(Beifall und Heiterkeit)
Also, danke für die kollegiale Zusammenarbeit – 
und das bei einer weit voneinander entfernten po-
litischen Haltung zu den wichtigsten politischen 
Punkten wie Meeres- und Naturschutz. Vielen, vie-
len Dank! Alles, alles Gute und bis bald in Büsum!

(Lang anhaltender lebhafter Beifall ganzes 
Haus)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Für die SPD-Fraktion hat nun die Abgeordnete San-
dra Redmann das Wort.

(Zuruf – Heiterkeit)

Sandra Redmann [SPD]: 
Was hast du gesagt? Schauen wir mal. – Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die letz-
ten von gefühlten 1.500 Kleinen Anfragen von Oli-
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ver Kumbartzky sind gestellt und beantwortet, und 
nun liegt auch sein letzter Landtagsantrag vor. Die 
Naturschutzszene in Schleswig-Holstein atmet auf,

(Heiterkeit SPD)

und nicht nur die. Bevor ich das genauer ausfüh-
re, lassen Sie mich kurz etwas zum vorliegenden 
Antrag sagen. Das Überraschendste zuerst: Die 
SPD wird ihn nicht ablehnen. Aber das ist kein 
Abschiedsgeschenk, sondern pure Berechnung.

(Zuruf Lasse Petersdotter [BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN])

Wir beantragen, ihn in den Ausschuss zu überwei-
sen.

(Beifall und Heiterkeit SPD und CDU)

Dort können wir ihn nämlich ganz befreit diskutie-
ren, weil Herr Kumbartzky ja nur noch am ParlaRa-
dio zuhören darf.

(Lebhafter Beifall und Heiterkeit)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Frau Abgeordnete Redmann, gestatten Sie eine 
Zwischenfrage/Anmerkung des Herrn Abgeordne-
ten Kumbartzky?

Sandra Redmann [SPD]: 
Selbstverständlich, Frau Präsidentin.

Oliver Kumbartzky [FDP]: Liebe Frau Kol-
legin, wir haben uns gerade einmal kurz in 
der Fraktion beraten, und wir würden einer 
Ausschussüberweisung zustimmen unter ei-
ner Bedingung. Würden Sie mich dann bitte 
als Anzuhörenden benennen?

(Beifall und Heiterkeit)

– Schauen wir einmal. Ich denke, da lässt sich was 
machen. – Die Abschaffung des Vorkaufsrechts fin-
den wir natürlich nach wie vor falsch. Auch die 
Idee der wolfsfreien Zonen werden bei der fünften 
Antragstellung nicht besser. Aber Politik mit den 
Menschen finden natürlich auch wir richtig.

Auch die Moorbeiräte sind nicht verkehrt, wenn sie 
kein Verhinderungsgremium sind und die Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein als Beauftragte für 
die Moorstrategie des Landes zwingend mit am 
Tisch sitzt. Damit ist alles Wesentliche zum Antrag 
gesagt.

(Beifall SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Oliver 
Kumbartzky, ich weiß gar nicht genau, wie viele 
Presseerklärungen, Kleine Anfragen und Anträge 
Sie im Laufe der Jahre wohlmeinend, nehme ich 
an, zu Naturschutz, Wolf, Gänsen, Ottern, Natio-
nalpark, Rangern und Stiftung Naturschutz gestellt 
und geschrieben haben. Man trifft sich aber immer 
zweimal im Leben. Die Nutznießer Ihrer Aktivitä-
ten könnten sich daher aus lauter Dankbarkeit für 
Ihr ganz besonderes Engagement ihnen gegenüber 
kleine Abschiedsgeschenke überlegt haben. Schau-
en wir doch mal, was passieren könnte, sobald Herr 
Olli offiziell Bürgermeister wird.

Erstens. Die Naturschutzverbände haben alle Veröf-
fentlichungen von Kollege Kumbartzky zu einem 
Buch mit dem Titel „Die größten Mythen über den 
Natur- und Artenschutz“ binden lassen.

(Beifall und Heiterkeit)

Zweitens. Das Landwirtschaftsministerium wird 
das Gänseaufzuchtzentrum nicht bei Herrn Ueker-
mann auf Sylt, sondern direkt vor den Toren Bü-
sums errichten.

(Beifall und Heiterkeit)

Zu den Kormoranen darf ich nichts sagen, sonst 
redet Birte Pauls nicht mehr mit mir.

(Beifall und Heiterkeit)

Drittens. Der bundesweite Ranger-Kongress findet 
2025, Sie ahnen es bereits, in Büsum statt.

(Beifall und Heiterkeit)

Es kommen nicht nur circa 500 Gäste, sondern es 
wird auch ein freundliches Grußwort des Bürger-
meisters erwartet.

Viertens. Das Umweltministerium lässt sich unter 
diesen Umständen ebenfalls nicht lumpen und wird 
die geplante integrierte Station Ostsee nach Büsum 
verlegen.

(Beifall und Heiterkeit)

Fünftens. Nun ist natürlich auch das Parlament, also 
wir, gefragt. Es wird im Herbst 2025 eine Reform 
des Wolfsmanagements beschließen. Schwerpunkt: 
Der Wolf soll sich zukünftig auf dem Deich in Bü-
sum heimisch fühlen.

(Beifall und Heiterkeit)

Aus sicherer Quelle der Kollegin Herdejürgen wis-
sen wir allerdings, dass Bürgermeister Kumbartz-
ky solche Maßnahmen schon befürchtet und daher 
seinen Bauhof gebeten hat, einen Vorrat an Wa-
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ckersteinen anzulegen. Die Freunde der Gebrüder 
Grimm wissen jetzt Bescheid.

(Beifall und Heiterkeit)

Sechstens. Das Multimar Wattforum wird Oliver 
Kumbartzky im Rahmen einer großen Feierstunde 
zum Patenonkel der wirklich entzückenden Otter 
machen.

(Beifall und Heiterkeit)

Siebtens. Die Stiftung Naturschutz hat zum Ab-
schluss weder Kosten noch Mühen gescheut, und 
das Team hat ehrenamtlich bis zur Erschöpfung ge-
arbeitet, um pünktlich zu Ihrem ersten Arbeitstag 
Kaufverträge mit einer Gesamtzahl von circa 1.000 
Hektar rundum und in Büsum unter Dach und Fach 
zu bringen.

(Beifall und Heiterkeit)

Natürlich wurden da unterstützt durch das Vor-
kaufsrecht noch die letzten Hektar herausge-
quetscht.

Zum Abschluss etwas Persönliches: Meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Landtags-
fraktion – wir alle – werden dich sehr vermissen, 
auch wenn wir oft gestritten haben und zu 99,9 Pro-
zent nicht einer Meinung sind, wie du auf einer 
Veranstaltung der Gartenfreunde erzählt hast. Die 
Zusammenarbeit mit dir hat fast immer Freude be-
reitet. Du hast das Herz auf dem richtigen Fleck 
und wirst ganz sicher viel Gutes für Büsum errei-
chen. Mindestens einmal im Jahr werde ich dich be-
suchen und dort spätestens 2026 einen Naturschutz-
verein gründen. Du hast mit deiner politischen Ar-
beit im Landtag viel erreicht. Wir wünschen dir von 
Herzen weiterhin alles Gute.

(Anhaltender Beifall ganzes Haus)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ein 
strenges Zeitmanagement. Ich darf als Nächsten 
vom SSW den Abgeordneten Christian Dirschauer 
ans Mikrofon bitten.

Christian Dirschauer [SSW]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Lieber Bürgermeister i. L., in Lauerstellung, Kum-
bartzky, lassen Sie mich eingangs feststellen: Die 
FDP hat Kompetenz. – Jetzt hätte ich ein Klatschen 
erwartet, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall und Heiterkeit)

Pass auf, jetzt kommt es: Ja, das ist ein vergiftetes 
Lob. Ich meine Konflikterzeugungskompetenz.

(Beifall und Heiterkeit)

Ich glaube, wenn man in der Regierung ist, dann 
ist das tatsächlich nicht die beste Kompetenz. Das 
sehen wir gerade in Berlin. Wenn man aber in der 
Opposition ist, hat das durchaus seinen Charme. 
Vor allem dann, wenn der Kollege Kumbartzky mit 
seinen Anträgen so richtig Beef zwischen die regie-
rungstragenden Fraktionen bringt. Das ist immer 
sehr gut gelungen.

(Beifall und Heiterkeit)

Wer sich einmal die politischen Zuständigkeiten des 
geschätzten Kollegen Kumbartzky anguckt, stellt 
schnell fest, dass er ein großes Portfolio beackert. 
Als Abgeordneter einer kleinen Fraktion ist das ja 
nicht ungewöhnlich. Uns als SSW geht das genau-
so. Wir beackern noch ein bisschen mehr und ma-
chen das natürlich auch ein bisschen besser als die 
FDP.

(Beifall SSW – Heiterkeit)

– Immerhin klatschen meine eigenen Leute. – 
Der vorliegende Antrag des Kollegen Kumbartz-
ky ist nur ein kleiner Auszug seines Aufgabenbe-
reichs. Sozusagen ein Parforceritt durch ausgewähl-
te Agrar- und Umweltbereiche. Gleichwohl bin ich 
über die Auswahl der Themen ein bisschen verwun-
dert. Nicht enttäuscht, aber vielleicht ein klitzeklei-
nes bisschen. Verwundert auf jeden Fall: Denn wo 
sind die Gänse? Was ist da los, Herr Kollege Kum-
bartzky?

(Beifall und Heiterkeit)

Gleich im ersten Absatz, da wird auch noch ein-
mal auf die Notwendigkeit verwiesen, Agrar- und 
Umweltpolitik gemeinsam mit den Menschen zu 
machen. Das ist gut so und ganz genau richtig; 
das ist auch SSW-Politik. Der Kollege Kumbartzky 
wünscht sich demnach insbesondere das Gelingen 
der Energiewende, ohne jedoch auf Atomenergie, 
LNG oder CCS hinzuweisen. In der Rede sind die 
Begriffe jetzt zwar gefallen, aber ich frage mich: Ist 
das die neue Energiepolitik der FDP, oder ist der 
Kollege ein bisschen dienstaltersmilde geworden 
hier auf seine letzten Tage?

(Lars Harms [SSW]: Eindeutig!)

Das vom ständigen Austausch diplomatischer No-
ten geprägte Verhältnis von Herrn Kumbartzky zur 
Stiftung Naturschutz kommt deutlich im dritten Ab-
satz des Antrags zum Tragen, wo mal wieder – wir 
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haben es gehört – die Abschaffung des Vorkaufs-
rechts des Landes gefordert wird.

(Beifall)

Wir wissen, dass der Kollege Kumbartzky immer 
wieder und stets erfolglos Anläufe unternommen 
hat, das Vorkaufsrecht zu kippen. Auch heute zeigt 
der Kollege Kumbartzky hier Kontinuität in der 
Identität – und dieses Haus vermutlich im Abstim-
mungsverhalten.

Seit der Rückkehr des Wolfes war dieser auch 
immer wieder ein Thema hier im Parlament. Die 
Rückkehr ist doch erst einmal als Erfolg des Arten-
schutzes zu bewerten. Gleichwohl kommt damit die 
Herausforderung, wie er in unsere Kulturlandschaft 
integriert werden kann. Diese Aufgabe müssen wir 
lösen; das kann der Wolf nicht alleine. Das haben 
wir gemacht. Wir haben nun ein Wolfsmanagement.

Der Kollege Vogt, Fraktionsvorsitzender der FDP, 
hat jüngst gesagt: Das Einzige, was sich in Schles-
wig-Holstein ansiedelt, das ist der Wolf. Nicht ein-
mal das will der Kollege Kumbartzky. Wissen Sie 
was? Ich glaube, ich weiß auch, warum. Das hat 
man gar nicht auf dem Schirm. Der Kollege Kum-
bartzky ist nämlich religionspolitischer Sprecher 
seiner Fraktion. Ich weiß nicht, ob wir ihn jemals 
hier so erlebt haben.

(Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Doch, Olli!)

Als bibelfester Politiker weiß er natürlich, dass der 
Wolf in der Bibel als Symbol für das gefährliche, 
böse Geld gilt – ganz zu schweigen natürlich von 
den Volksmärchen, die wir alle kennen.

Kein Märchen ist, dass der Kollege Kumbartzky 
leistungsbereit ist, so wie die FDP das immer for-
dert. German Mut – so hat er in dieser Legislatur-
periode, wie wir alle im Umweltausschuss, gleich 
zwei Ministerien vor seiner Gänseflinte. Deswegen 
hat es mich wirklich verwundert, dass er in seinem 
Antrag nicht noch einmal auf die Aufspaltung des 
alten MELUND eingegangen ist. Vielleicht liegt 
das daran – hört, hört, die Spatzen pfeifen es von 
den Dächern –, dass sich die FDP-Fraktion das zum 
Vorbild genommen hat und auch in den eigenen 
Reihen die Zuständigkeiten in Zukunft aufteilen 
wird – nämlich einmal in Landwirtschaft und Fi-
scherei und einmal in Tierschutz und Umwelt. Ist 
das vielleicht richtig? Oha, was kommt da noch?

(Lasse Petersdotter [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Aha! Wer hat das denn gesagt? 
– Unruhe)

Ist der Umweltminister bald sein BFF, sein Best 
Friend Forever? Ich bin gespannt, aber irgendwie 
macht mir das auch ein bisschen Angst an der Stel-
le.
Um den Geist des Kollegen Kumbartzky nicht ein-
fach gehen zu lassen, beantragen auch wir heute 
Ausschussüberweisung, damit wir uns noch einmal 
mit diesen Themen befassen können und seine 
Nachfolger sich schon einmal entsprechend einar-
beiten können. Das müssen sie an der Stelle näm-
lich auch.
Lieber Olli, auch noch einmal ganz persönlich herz-
lichen Dank für die kollegiale Zusammenarbeit in 
den vergangenen vier Jahren. Du warst einer der 
zwei besten Umweltausschussvorsitzenden, die ich 
hatte, kann ich dir sagen. Auch wenn wir uns poli-
tisch nicht immer einig waren: herzlichen Dank für 
die vertrauensvolle und humorvolle Zusammenar-
beit gerade in den PGF-Zusammenhängen. Es scho-
ckiert mich: Du machst mich jetzt zum dienstältes-
ten PGF in dieser Runde. Das ist schon wirklich 
verrückt.
Dir und deiner Familie alles Gute und bis bald, 
auch als Nationalparkbürgermeister in Büsum. Du 
weißt ja, wenn du mal einen Tipp brauchst von 
jemandem, der von Verwaltung Ahnung hat, dann 
hast du meine Nummer und darfst mich gerne anru-
fen. Ich mache das ganz ohne Beratervertrag, aber 
ein Fischbrötchen darfst du dann schon springen 
lassen.
Wenn nun Ausschussüberweisung beantragt ist – 
ich habe so ein bisschen im Gefühl: vielleicht wird 
der Antrag auf Überweisung nicht durchgehen –, 
möchte ich dem Kollegen Kumbartzky zumindest 
noch die Chance geben, hier mit einem kleinen 
Erfolg rauszugehen, und beantrage abschnittsweise 
Abstimmung über den Antrag.

(Beifall SSW, SPD, FDP und Patrick Pender 
[CDU] – Heiterkeit)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Die nachfolgenden Veranstaltungen verschieben 
sich dann leider ein bisschen – aber gut.
Für die Landesregierung erteile ich das Wort unse-
rem Umweltminister Tobias Goldschmidt.

Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, 
Klimaschutz, Umwelt und Natur: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordnete! Wenn große Künstler gehen, 
hinterlassen sie häufig ein Medley. Heute haben 
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wir wieder eins gehört, vielen Dank dafür. Ich glau-
be, ich erspare Ihnen jetzt, mit einem Medley zu 
antworten, sondern gehe mal ein bisschen auf die 
These ein, Umweltpolitik muss Politik für die Men-
schen und mit den Menschen und nicht gegen sie 
sein. Genau so ist es.
Umweltpolitik ist per se Politik für die Menschen, 
Politik von Menschen und Politik mit den Men-
schen. Das ist auch in den Politikfeldern, die Sie 
heute angesprochen haben, genau so. Damit Men-
schen gut zusammenleben können, geben sie sich 
Regeln. Ich habe in dem Medley den Begriff des 
Ordnungsrechts jetzt nicht gehört, aber sie geben 
sich Regeln, tun das demokratisch und haben zum 
Beispiel im Bundesnaturschutzgesetz festgehalten, 
warum die Natur und die Umwelt zu schützen sind.
Da gibt es eigentlich vor allen Dingen den Punkt, 
dass es nicht nur um die Freiheit des Einzelnen 
geht, sondern um die Freiheit der vielen. Das ist 
ja auch etwas, was der FDP, glaube ich, sehr nahe-
liegt. Deswegen sind ja auch die ersten wichtigen 
Umweltpolitiker in dieser Republik Liberale gewe-
sen.

(Beifall FDP und vereinzelt BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Lars Harms [SSW]: Dann 
ist das gekippt!)

Im Naturschutzgesetz steht, dass es um den Eigen-
wert der Natur geht. Den kann man ethisch herlei-
ten, man kann ihn religiös herleiten, dann heißt das 
Schöpfung. Es geht vor allen Dingen immer auch 
darum, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen, von uns Menschen für uns Menschen. Das ist 
der Kern von Umweltpolitik.
Deswegen ist es so, dass es, wenn wir die erneuer-
baren Energien ausbauen, in Wirklichkeit nicht dar-
um geht, Windmühlen zu bauen, sondern dass die 
Sommer von der Temperatur her in unseren Regio-
nen erträglich bleiben, dass es möglich bleibt, an 
den Küsten sicher und gut zu leben, dass wir Land-
wirtschaft machen können, die dauerhaft Erträge 
hervorbringt und Nahrungsmittel für die Menschen 
produziert, dass wir in einer Welt leben, in der nicht 
Starkregen die Häuser von Menschen dauerhaft und 
häufig gefährdet, dass Strom und Wärme nicht zum 
Luxusgut werden, sondern für alle Menschen zur 
Verfügung stehen.
Wenn wir die Ostsee mit einem starken Aktions-
plan Ostseeschutz schützen, dann geht es darum, 
für die Menschen eine Ostsee zu haben, in der sie 
gerne baden und schwimmen, in der und an der 
sie sich erholen, wo sie touristische Wertschöpfung 
haben, wo Fischerei stattfinden kann, weil dort Fi-

sche sind, die von den Menschen genutzt werden 
können.

Wenn wir die Natur schützen mit Schutzgebieten, 
dann geht es darum, für die Menschen Nahrungs-
mittelsicherheit herzustellen, indem Bestäuber da 
sind, die dazu beitragen, dass Lebensmittel herge-
stellt werden können. Dann geht es darum, für die 
Menschen CO2 aus der Atmosphäre zu binden, für 
die Menschen sauberes Wasser zur Verfügung zu 
stellen.

Wenn wir über Themen wie Feinstaub oder Stick-
oxide, also technische Umweltschutzthemen, spre-
chen, dann geht es ja nicht darum, Dieselfahrer 
oder Kaminbesitzer zu ärgern, sondern es geht um 
die Tatsache, dass in Europa jedes Jahr etwa ei-
ne Viertelmillion Menschen vorzeitig sterben, weil 
wir diese Umweltprobleme noch nicht in den Griff 
bekommen haben. Es ist also Politik für die Men-
schen.

Wenn wir in den Niederungen jetzt ein anderes 
Wassermanagement machen, dann geht es darum, 
dass die Menschen dauerhaft in den Niederungen 
leben können, dass sie ihre Infrastrukturen aufrecht-
erhalten und auch dauerhaft wirtschaften können. 
Auch das ist also Politik für die Menschen in den 
Niederungen.

Die Menschen in Schleswig-Holstein gehen diesen 
Weg mit, weil sie von ihm profitieren, weil sie gut 
in diesem Land leben können, alt werden, gesund 
leben können, gut wirtschaften können. Das zeigt 
sich dann zum Beispiel daran, dass uns die Land-
wirtschaft die Mittel für den Vertragsnaturschutz 
geradezu aus den Händen reißt. 19 Millionen Euro 
werden in der Landwirtschaft allein über Vertrags-
naturschutzmodelle verdient.

Es zeigt sich daran, dass wir in den Regionen hohe 
Erträge aus erneuerbaren Energien haben – auch 
in Büsum und um Büsum herum – und dass wir 
große Investitionen in unsere Infrastrukturen vor 
uns haben, sei es in die Wärmewende oder in die 
Wasserwirtschaft. All diese Investitionen sind ja In-
vestitionen in unsere Zukunft.

Wenn wir uns dann einmal anschauen, was der 
geliebte Nationalpark Wattenmeer zum Beispiel be-
deutet, dann sehen wir: Es bedeutet Wertschöpfung. 
150 Millionen Euro, so zeigen die Studien, spült 
der Nationalpark Wattenmeer in die Kassen an un-
serer Westküste. Auch das sollte ja einen künftigen 
Bürgermeister von Büsum glücklich machen und 
interessieren.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Deswegen freue ich mich schon sehr auf Besuche 
in Büsum und möchte Sie herzlich einladen, dass 
wir beide mal gemeinsam im Sommer ins Watt ge-
hen und darüber sprechen, wie wir noch mehr für 
die Menschen in diesem Land, mit den Menschen 
in diesem Land bewegen können im Bereich von 
Umwelt- und Naturschutz.

(Serpil Midyatli [SPD]: Ich würde sagen: Wir 
kommen alle mit! Ich bin dabei! – Weitere 
Zurufe)

– Den zeige ich Ihnen dann. Den Priel schauen wir 
uns dann mal gemeinsam an.

Ich möchte mich ebenfalls bedanken, so wie meine 
Vorredner das getan haben, für die gute Zusammen-
arbeit in unterschiedlicher Konstellation. In der Ja-
maikazeit haben wir viel miteinander auf den Weg 
gebracht, mit der Biodiversitätsstrategie beschlos-
sen, dass wir in diesem Land noch etwa 4.500 
Hektar Naturschutzgebiete an Land ausweisen müs-
sen. Auch darüber können wir ja sprechen, wie 
wir das gut auf den Weg bringen. Wir haben ord-
nungsrechtlich festgehalten, 15 Prozent erneuerbare 
Energien ins Gebäude zu bringen. Das zeigt, dass 
liberale Politik in der Regierung auch mutig sein 
kann. Vielen Dank für diese gute Zusammenarbeit. 
Danke auch für die Verbindlichkeit, die wir immer 
hatten, und die Vertraulichkeit, die wir hatten. Wir 
haben uns ja häufig auch bei mir im Büro getroffen 
und über umweltpolitische Themen gesprochen.

(Zurufe: Oh! – Serpil Midyatli [SPD]: Ich 
war noch nie bei ihm im Büro!)

Das hat immer so funktioniert, dass Dinge, die be-
sprochen wurden, auch da geblieben sind, wo sie 
hingehören – mit Ausnahme des Stickers auf mei-
nem Bildschirm. Ich verspreche Ihnen: Ich werde, 
wenn ich im Sommer komme, schauen, dass ich 
Ihnen noch einen mitbringe, denn auch für einen 
Bürgermeister ist es ja ein wichtiges Thema, Ord-
nung in der Gemeinde zu halten.

(Beifall)

Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Wenn ich 
gefragt werde: „Wer ist eigentlich Kumbartzky?“, 
dann sage ich – und das meine ich so –: Der ist ein 
feiner Kerl.

(Lebhafter Beifall ganzes Haus)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Bera-
tung. Es ist beantragt worden, den Antrag, Drucksa-

che 20/2716, dem Umwelt- und Agrarausschuss zu 
überweisen. Wer so beschließen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das ist einstimmig.

(Annabell Krämer [FDP]: Eine Enthaltung!)
– Eine Enthaltung? Wer hat sich denn enthalten?

(Zuruf: Nein! – Heiterkeit)
– Die Kollegin bereitet sich gut vor und freut sich 
auf die Debatte. In diesem Sinne haben wir so be-
schlossen. Herzlichen Dank.

(Vereinzelter Beifall)
So, wir haben einen straffen Zeitplan vor uns!
Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Bestattungsgesetzes

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 20/2090

Bericht und Beschlussempfehlung des Sozialaus-
schusses
Drucksache 20/2628

Ich erteile das Wort der stellvertretenden Berichter-
statterin des Sozialausschusses, der Abgeordneten 
Catharina Nies.

Catharina Johanna Nies [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: 
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Ich verweise auf die 
Vorlage.

Präsidentin Kristina Herbst: 
Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. – Dann eröff-
ne ich die Aussprache und erteile das Wort der 
Ministerin für Justiz und Gesundheit, Professor 
Dr. Kerstin von der Decken.

Dr. Kerstin von der Decken, Ministerin für Justiz 
und Gesundheit: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Es geht jetzt um ein ganz 
anderes Thema: um das Bestattungswesen.
Der stetige Wandel in der Gesellschaft bringt es 
mit sich, dass sich auch die Vorstellungen über den 
Ablauf und die Form der eigenen Bestattung verän-
dern. Die Vergänglichkeit des Lebens beschäftigt 
die Menschen. Aus diesen Gedanken entwickeln 
sich dann ganz individuelle Wünsche, wie nach 
dem Tod mit dem Körper umgegangen werden soll.
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Das Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein ist seit 
fast zehn Jahren unverändert in Kraft. Es trägt da-
her natürlich nicht den immer vielfältigeren Mög-
lichkeiten im Bestattungswesen Rechnung. Der 
vorliegende Gesetzentwurf soll diese rechtlichen 
Rahmenbedingungen modernisieren.
Das Selbstbestimmungsrecht, das jeder Mensch 
über den Tod hinaus innehat, ist dabei der Grund-
stein der geplanten Liberalisierungen. Diese sollen 
den Willen der Verstorbenen stärker als zuvor be-
rücksichtigen. War beispielsweise eine sarglose Be-
stattung bisher nur aus religiösen oder weltanschau-
lichen Gründen möglich, soll diese Einschränkung 
künftig entfallen. Ausschlaggebend sind dann allein 
der zu Lebzeiten geäußerte Wunsch der Person, 
sarglos bestattet zu werden, sowie die Satzung des 
jeweiligen Friedhofs, der für die Bestattung ausge-
wählt wurde.
Auch sollen die Möglichkeiten hinsichtlich des 
Umgangs mit der Asche Verstorbener erweitert 
werden. So dürfen Friedhöfe künftig in ihren Sat-
zungen bestimmen, dass Asche auf einem abge-
trennten Teil des Friedhofsgeländes frei verstreut 
werden darf. Dies erhöht die Angebotsvielfalt wei-
ter, was neben den Wünschen der Verstorbenen 
auch der Attraktivität der Friedhöfe zugutekommt.
Ich plädiere dafür, dass wir einer derart facettenrei-
chen und wachsenden Bestattungskultur den Weg 
ebnen. Die Aufnahme von § 15a in das Bestattungs-
gesetz bereits Ende 2023, der die Erprobung nicht 
gesetzlich geregelter Bestattungsarten umfasst, war 
bereits ein so zukunftsorientierter Schritt. Es ist 
daher nur konsequent, nun auch die Öffnungen hin-
sichtlich der Ausgestaltung der bestehenden, der 
konventionellen Bestattungsarten vorzunehmen.
Es ist mir ein Anliegen, dass Menschen bei der 
Planung ihres letzten Weges alle würdigen und alle 
ethisch vertretbaren Möglichkeiten offenstehen, die 
von einem breit aufgestellten und modernen Bestat-
tungsrecht getragen werden.

(Beifall CDU und vereinzelt BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Gleichzeitig allerdings ist es wichtig, Vorschriften 
an den Stellen zu spezifizieren, die zur Wahrung 
des Rechtsstaates von besonderer Bedeutung sind. 
Aus diesem Grunde sieht der Gesetzesentwurf – 
und hier nenne ich nur ein Beispiel – Verschär-
fungen der Anforderungen bei der Durchführung 
der sogenannten zweiten Leichenschau vor. In der 
neuen Regelung wird der Kreis der ärztlichen 
Personen, die eine solche Leichenschau durchfüh-
ren, konkret aufgelistet. Ärztliche Personen müs-

sen demzufolge regelmäßig an einer durch eine 
Ärztekammer anerkannten Fortbildung zur ärztli-
chen Leichenschau teilnehmen, wenn sie keine ein-
schlägige Gebietsbezeichnung führen oder keinem 
rechtsmedizinischen Institut angehören.
Was ist die zweite Leichenschau? – Das ist die Lei-
chenschau, bevor es zu einer Kremierung kommt. 
Durch eine konsequente Qualitätssicherung im 
Rahmen dieser zweiten Leichenschau soll das her-
ausragende Interesse an der Sicherung von Beweis-
mitteln im Rahmen der Strafverfolgung angemes-
sen gewahrt bleiben.
Neben den geschilderten Öffnungen beziehungs-
weise Präzisierungen reagiert der Gesetzentwurf al-
lerdings auch auf Fehlentwicklungen, die sich in 
der Praxis gezeigt haben. Ich möchte nur zwei Bei-
spiele nennen. So finden sich unter anderem Rege-
lungen zu der Einschaltung Dritter bei dem Betrieb 
von Friedhöfen, eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. 
Darüber hinaus wird eine schon lange diskutierte 
Regelung zum Verbot von Natursteinelementen aus 
Kinderarbeit aufgenommen, um eine würdige Aus-
gestaltung der Friedhöfe zu sichern und gleichzeitig 
zum Schutz der Menschenrechte beizutragen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
vereinzelt CDU)

Meine Damen und Herren, der vorliegende Ent-
wurf erkennt die Weiterentwicklung des Bestat-
tungswesens an, ohne dabei Kompromisse bei der 
Sicherstellung rechtsstaatlicher Anforderungen ein-
zugehen. Ich hoffe daher auf Ihre Zustimmung und 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. – Vielen 
Dank.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Dr. Heiner Garg [FDP] und Christian Dir-
schauer [SSW])

Präsidentin Kristina Herbst: 
Für die CDU-Fraktion hat die Abgeordnete Dagmar 
Hildebrand das Wort.

Dagmar Hildebrand [CDU]: 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
In den letzten zehn Jahren haben sich unsere Ge-
sellschaft und auch die Bestattungskultur stark ver-
ändert. Deswegen ist es richtig, dass wir darauf mit 
einer Änderung des Gesetzes über das Leichen‑, 
Bestattungs- und Friedhofswesen reagieren.
Ich möchte an dieser Stelle drei Punkte herausgrei-
fen, die mir besonders wichtig sind. Da ist zunächst 
einmal das Ausbringen der Asche auf Friedhöfen. 
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Damit kann künftig die Asche eines Verstorbenen 
auf einem Bereich verstreut werden, den der Träger 
zuvor festgelegt hat. Ob und wie der Träger einen 
entsprechenden Bereich bestimmt, entscheidet er 
jeweils selbst. Wichtig für diese Art der Beisetzung 
ist: Es gilt immer und ausschließlich der Wille des 
Verstorbenen und nicht der Wunsch der Hinterblie-
benen.
Ein weiterer relevanter Punkt ist für mich die Ver-
meidung der Strafbarkeit für die Betreiber von Kre-
matorien, sodass diese in Zukunft frei werdende 
Materialien – künstliche Körperteile und weitere 
biologisch nicht abbaubare Materialien – der Asche 
entnehmen können. Dabei geht es genauso um die 
künstliche Hüfte wie um das Kniegelenk oder auch 
den Herzschrittmacher. Hinsichtlich etwa bestehen-
der Aneignungsbefugnisse ändert sich dabei nichts. 
Es geht nur darum, alle biologisch nicht abbaubaren 
Materialien zu entfernen und so auch etwa beim 
Ausbringen der Asche auf Friedhöfen dafür zu sor-
gen, dass der Boden dort nicht belastet wird.
Einen dritten Punkt der Gesetzesänderung möchte 
ich gerne noch hinzufügen, und zwar den geplan-
ten Wegfall der Privilegierung von Bestattungsun-
ternehmen. Nach dem bisher geltenden § 18 ent-
fällt für Bestattungsunternehmen bislang die Pflicht 
zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Bestattung. 
Dies soll künftig nicht mehr der Fall sein. Nach-
dem es Einzelfälle gegeben hat, in denen Urnen in 
die Hände von Privatleuten gelangt sind und somit 
nicht mehr einer ordentlichen Bestattung zugeführt 
werden konnten, gibt es hiermit jetzt eine Beweis-
pflicht, um das zu ändern.
Meine Damen und Herren, auch die übrigen Än-
derungen wie etwa die sarglose Bestattung – die 
Ministerin hat es gerade gesagt – sind auf Wunsch 
des Verstorbenen möglich. Seebestattungen, die in 
Zukunft nur noch durch Bestattungsunternehmen, 
Fischereibetriebe oder ein Wasserfahrzeug des öf-
fentlichen Dienstes gestattet werden sollen, sind 
gute und sinnvolle Regelungen, die es jetzt in der 
Gesetzesänderung umzusetzen gilt. – Vielen Dank.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 
die Abgeordnete Eka von Kalben das Wort.

Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Heute reden wir hier über Bestattung und damit 

auch über das Sterben und über den Tod. Das ist 
ein Thema, das gerne verdrängt wird. Ich muss zu-
geben, dass es natürlich auch gerade nach so einer 
Debatte, die wir hier jetzt eben hatten, irgendwie 
etwas ist, was schwierig zu verkraften ist.
Schon jetzt gibt es eine vielfältige Bestattungskul-
tur in Schleswig-Holstein. Der automatische Weg 
vom Sarg zum kirchlichen Friedhof ist nicht mehr 
vorgegeben. Die Welt hat sich an der Stelle auch 
verändert. Die Kultur ums Sterben hat sich inso-
fern genauso verändert, wie sich natürlich auch die 
Kultur im Leben verändert hat. Menschen lassen 
sich verbrennen, finden ihre letzte Ruhe in Wäldern 
oder in der See – mit und ohne religiöse Worte 
und Rituale, anonym oder mit einer geschmück-
ten Grabstätte. Dann gibt es in Schleswig-Holstein 
auch noch seit Neuestem die Möglichkeit der Re-
erdigung, eine neue Bestattungsform, bei der der 
Leichnam über 40 Tage zur Erde zerfällt oder kom-
postiert wird.
Unser Bestattungsgesetz wird also dieser Vielfalt 
gerecht und öffnet viele Möglichkeiten. Unter ande-
rem stellen wir Bestattungswälder auf eine sichere 
rechtliche Grundlage und ermöglichen auch dort 
die Schaffung von Gedenkstätten in diesen, ohne 
dass deshalb der Charakter des Waldes verändert 
werden darf.
Wir ermöglichen das Verstreuen von Asche in fest-
gelegten Arealen auf Friedhöfen und die Bestattung 
ohne Sarg auch abseits religiöser Gründe. Bisher 
war das nur für Menschen muslimischen Glaubens 
möglich. Ein weiterer für uns Grüne sehr wichtiger 
Punkt – das wurde schon genannt – ist, dass die 
Grabsteine künftig ILO-zertifiziert sein müssen, al-
so sichergestellt wird, dass sie nicht mit Kinderar-
beit hergestellt werden.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, 
FDP und SSW)

Das ist alles gut und richtig sowohl für die Verstor-
benen, die sehr unterschiedliche Vorstellungen dar-
über haben, was nach dem Tod passiert, als auch für 
die Hinterbliebenen, die unterschiedliche Formen 
haben, ihre Trauer zu erleben.
Wie so oft in der Politik müssen hier unterschiedli-
che Interessen zusammengebracht werden, denn es 
gab und gibt immer mehr Menschen, die sich mehr 
Liberalität im Umgang insbesondere mit der Asche 
der Verstorbenen wünschen,

(Beifall Dr. Heiner Garg [FDP])
die sich das Verstreuen auch an Orten wünschen, 
die nicht öffentlich gewidmet sind, zum Beispiel im 
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Garten, oder die sich wünschen, dass sie Teile der 
Asche oder Überreste aufteilen können.

Dem steht die Überzeugung mancher Menschen ge-
rade auch aus dem religiösen Bereich gegenüber, 
dass die Integrität einer Person auch nach dem Tod 
darin besteht, dass sie zusammenbleiben muss, dass 
die Asche eben nicht teilbar ist. Die Überreste eines 
Menschen sollen zusammengehalten und nicht ge-
teilt werden. Das sind einfach sehr unterschiedliche 
Überzeugungen.

Das andere ist die Frage: Wie frei soll der Zugang 
zu einer Grabstätte sein? Brauchen wir einen soge-
nannten Friedhofszwang? – Auch da gibt es Men-
schen, die sagen, sie möchten lieber im privaten 
Bereich eine Grabstätte, eine Trauerstätte haben, 
nicht mit einem öffentlichen Zugang. Aber nur 
durch diesen öffentlichen Zugang wird es eben 
wirklich allen Angehörigen ermöglicht, trauern zu 
gehen. Wir stellen uns vor, eine Angehörige sagt: 
Ich möchte das gerne in meinem Garten haben, 
aber die Ex-Frau oder Kinder oder andere sollen 
bitte nicht auf mein Grundstück kommen und hier 
trauern dürfen. – Insofern – ich habe da lange über-
legt – bin ich mittlerweile der Meinung, dass der 
sogenannte Friedhofszwang doch das Richtige ist, 
also die öffentlich zugänglichen Orte.

Aber wir werden sicherlich – genauso wie wir jetzt 
über diesen Bestattungsgesetzentwurf diskutiert ha-
ben – immer weiter beobachten müssen, was es 
ist, was uns sozusagen zusammenhält, was uns als 
Kultur verbindet – was wir gemeinsam verabschie-
den. Und: An welchen Stellen müssen wir vielleicht 
Schritte weiter gehen, liberaler werden?

Ich finde, das, was jetzt auf dem Tisch liegt – das 
haben auch die Beratungen gezeigt, die wir unter-
einander hatten, und ich danke da auch insbesonde-
re meiner Kollegin Dagmar Hildebrand, die sich 
da sehr engagiert hat, die Dinge zusammenzubrin-
gen –, der vorliegende Entwurf eines Bestattungs-
gesetzes, ist ein sehr wertvoller und guter Entwurf 
für Schleswig-Holstein. Wir haben noch Gespräche 
mit den Waldbesitzern und mit den Bestattungsun-
ternehmen geführt. Ich glaube, das wird den Men-
schen in diesem Land gerecht und bietet viele For-
men der Möglichkeit, mit diesem schwierigen The-
ma des Sterbens und des Trauerns umzugehen. – 
Vielen Dank.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, 
FDP und SSW)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Für die SPD-Fraktion hat die Abgeordnete Birte 
Pauls das Wort.

Birte Pauls [SPD]: 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Das Sterben gehört zum Leben dazu. Beson-
ders in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich 
die Bestattungskultur genauso gewandelt wie die 
Gesellschaft selber. Wir leben in einer Welt der In-
dividualisierung, die Wünsche werden vielfältiger 
und individueller, und ich finde es richtig – wir 
finden es richtig –, auf diesen Wandel angemessen 
zu reagieren.
Während es früher üblich war, in einem geschlos-
senen Sarg auf einem Friedhof mit späterem Grab-
stein beigesetzt zu werden, gibt es heute viele 
Alternativen. Laut der Gütegemeinschaft Feuerbe-
stattungsanlagen waren bereits im Jahr 2023 rund 
80 Prozent aller Bestattungen Urnenbestattungen. 
Die Beisetzungsformen sind jetzt schon vielfältig: 
auf See, in Friedwäldern, anonym und vollkommen 
schmucklos in Rasenflächen auf Friedhöfen, mit 
Gedenkplatten oder eigenem Stein im besonders 
dafür hergerichteten Urnengrab oder im Familien-
grab. Auch für viel zu früh verstorbene sogenann-
te Sternenkinder gibt es schmuckvolle Erinnerungs-
stätten.
Die meisten Friedhöfe beziehungsweise ihre Mitar-
beitenden geben sich trotz finanzieller Belastung 
außerordentliche Mühe, einen würdevollen Um-
gang mit den Bestattungen zu schaffen – dafür 
herzlichen Dank.

(Beifall SPD, CDU, Eka von Kalben 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] und Dr. Hei-
ner Garg [FDP])

Mittlerweile behaupte ich, dass der Wunsch, wie 
man beigesetzt werden möchte, oft auch eine finan-
zielle Frage ist und nicht mehr so sehr die Frage, 
was man sich eigentlich tatsächlich wünscht. War-
um? – Im Durchschnitt kostet laut Statista eine Be-
erdigung mit allem Drum und Dran circa 13.000 
Euro. Allein ein Grabstein schlägt mit circa 5.000 
Euro zu Buche. Da darf man schon erwarten, dass 
dieser nicht auch noch aus ausbeuterischer Kinder-
arbeit stammt.

(Beifall ganzes Haus)
Schon aufgrund dieser hohen Kosten verzichten 
viele mittlerweile auf die klassische Erdbestattung, 
erst recht wenn keine finanzielle Vorsorge im Rah-
men einer Versicherung oder eines Vertrages mit ei-
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nem Bestattungsunternehmen im Vorfeld getroffen 
wurde. Es gilt für viele Familien: je schlichter, des-
to günstiger – nicht weil man sich es nicht wünscht 
oder dem Verstorbenen nicht gönnt, sondern weil 
viele sich das schlichtweg nicht mehr leisten kön-
nen. Hinzu kommt ein mittlerweile ausgeprägter 
Wunsch, die Hinterbliebenen nicht mit der Grab-
pflege zu belasten.
Der Umsatz der Bestattungsbranche ist in Deutsch-
land in den letzten Jahren von knapp 2,0 Milliarden 
Euro auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen. Allerdings 
ist auch die Anzahl der Todesfälle gestiegen. Die 
Bestattungskosten haben sich im letzten Jahr im 
Durchschnitt um 5,5 Prozent erhöht.
Wir haben in der Anhörung zum vorliegenden Be-
stattungsgesetz deutlich erkennen können, dass die 
Bestattung nicht nur eine Frage von Religion, Wün-
schen und Ethik ist, sondern eben auch eine Frage 
des schnöden Geldes und leider auch der Konkur-
renz. So haben sich einige Bestatter und Betreiber 
von Krematorien deutlich gegen die sogenannte 
Reerdigung, die ohne Sarg und Einäscherung aus-
kommt, ausgesprochen. Ich habe mich sehr intensiv 
mit dem Thema beschäftigt und habe mir das auch 
vor Ort auf dem Kieler Parkfriedhof Eichhof ange-
schaut. Ich habe viel Sympathie dafür. Dass wir 
die Experimentierklausel für zwei Jahre verlängern, 
kann wahrscheinlich nur helfen, die Kritiker und 
Zweifler zu überzeugen. Das würde ich mir jeden-
falls sehr wünschen.
Auch die überirdische Aufbewahrung einer Urne 
in einem Kolumbarium, zum Beispiel in der Ei-
che im Lübecker Hafen, ist ein Ausdruck dafür, 
wie sich die individuellen Wünsche tatsächlich ent-
wickelt haben. Wir wissen von dem Wunsch eini-
ger Menschen, eine Beerdigung auf dem eigenen 
Grundstück vorzunehmen; Eka von Kalben hat die 
Gründe eben ausgeführt, die eigentlich moralisch 
ein Stück weit dagegen sprechen. Da sind wir bei 
dir, bei euch; das sehen wir auch weiter skeptisch. 
Einer Entnahme – auch das ist ja in der Anhörung 
diskutiert worden – von wenig Asche zur Erstellung 
eines Schmuckstückes hätten wir allerdings offen 
gegenübergestanden. Da gab es, glaube ich, Diffe-
renzen in der Koalition.

(Beifall Serpil Midyatli [SPD] und Dr. Hei-
ner Garg [FDP])

Aber insgesamt muss ich sagen und begrüße es 
wirklich sehr, dass wir uns bei diesem hochsensi-
blen Thema im Großen und Ganzen fraktionsüber-
greifend einig sind. Wir stimmen dem Gesetzent-
wurf an dieser Stelle zu. – Ich danke Ihnen.

Präsidentin Kristina Herbst: 
Für die FDP-Fraktion hat der Abgeordnete Dr. Hei-
ner Garg das Wort.

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es ist das meiste eigentlich von den Kolleginnen 
vor mir schon gesagt worden. Deswegen lassen Sie 
mich ein paar Anmerkungen zum vorliegenden Ge-
setzentwurf machen, dem auch die FDP-Fraktion 
zustimmen wird.

Die Landesregierung hat diesen Gesetzentwurf vor-
gelegt, um gesellschaftliche Entwicklungen nach-
zuvollziehen und gleichzeitig dem zunehmenden 
Interesse an alternativen Bestattungsformen bei 
gleichzeitigem Schutz der Menschenrechte gerecht 
zu werden. Ich will an der Stelle sagen: Auch das 
ist für uns ein ganz besonders wichtiger Punkt, 
nämlich der Schutz internationaler Kinder- und 
Menschenrechte, insbesondere durch das Verbot 
von Grabmalen, die durch ausbeuterische Kinderar-
beit hergestellt werden.

(Beifall SDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Dr. Bernd Buchholz [FDP])

Frau Ministerin, durch die Anpassung an eine 
modernere Bestattungskultur und Praktiken schaf-
fen Sie einen Rechtsrahmen, mit dem Sie die Wah-
rung der Selbstbestimmung über den eigenen Kör-
per auch über den Tod hinaus umsetzen, zum Bei-
spiel durch die Möglichkeit, die Asche des Verstor-
benen auf bestimmten Friedhofsflächen zu verstreu-
en oder sarglos zu bestatten.

Die Sicherstellung der Qualität und der Rechtsklar-
heit in Bezug auf die zweite Leichenschau wird 
hergestellt. Darüber reden viele Menschen nicht 
gern, aber auch das ist wichtig, im Hinblick auf die 
Rechtssicherheit und die Verantwortung der Fried-
hofsträger bei der Errichtung und im Betrieb von 
Bestattungswäldern, die Förderung der Vielfalt der 
Bestattungsarten und gleichzeitig der Attraktivität 
von Friedhöfen, zum Beispiel durch die Einführung 
von Bestattungswäldern, Kolumbarien und die Er-
laubnis von Ascheverstreuungen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, ich will klar sagen, dass 
ich persönlich mir noch etwas mehr hätte vorstellen 
können. Ich will darauf verweisen, dass in Rhein-
land-Pfalz Minister Hoch das noch gar nicht so lan-
ge her verabschiedete rheinland-pfälzische Pendant 
als das modernste Bestattungsrecht bezeichnet hat. 
Neben einigen Punkten, die auch wir in Schleswig-
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Holstein regeln, sind da in der Tat auch die Aushän-
digung der Urne und die Teilung der Asche zum 
Beispiel für eine Diamantbestattung nach Schwei-
zer Vorbild vorgesehen. Auch das hätte ich mir für 
Schleswig-Holstein durchaus vorstellen können. Ich 
nehme zur Kenntnis, dass das in diesem Anlauf 
zwischen den Koalitionspartnern nicht möglich ge-
wesen ist.
Nichtsdestoweniger bleibt der vorliegende Gesetz-
entwurf ein großer Schritt in Richtung eines li-
beraleren Bestattungsrechts, das gesellschaftliche 
Entwicklungen nachempfindet. Vor diesem Hinter-
grund werden wir dem zustimmen. – Herzlichen 
Dank.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Für die SSW-Fraktion hat nun der Abgeordnete 
Christian Dirschauer das Wort.

Christian Dirschauer [SSW]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Der Grund für die vorliegende Änderung des Be-
stattungsgesetzes ist aus meiner Sicht so einfach 
wie einleuchtend – wir haben es schon gehört –: 
Weite Teile dieses Gesetzes sind seit über zehn 
Jahren unverändert in Kraft. Gleichzeitig kann ich 
aber auch aus meiner persönlichen Erfahrung im 
familiären Umfeld bestätigen, dass in Sachen Be-
stattungskultur einiges in Bewegung ist.
Viele Menschen haben heute ein gesteigertes Inter-
esse an moderneren Ansätzen im Umgang mit Be-
stattung und Trauer. So setzen sich zum Beispiel 
immer mehr Betroffene dafür ein, dass das Ausbrin-
gen von Asche eines Angehörigen auf bestimmten 
Flächen inner- und außerhalb von Friedhöfen er-
möglicht wird. Ähnliches gilt für eine Beisetzung 
des Leichnams ohne Sarg. Denn dieser war bisher 
bis auf religiös bedingte Ausnahmen gesetzlich vor-
gesehen.
Aber auch eine zwingende Beisetzung auf einem 
Friedhof in einem Sarg entspricht längst nicht 
mehr dem Wunsch aller Angehörigen. Auch ein 
vergleichsweise neues Modell wie die Reerdigung 
hat uns im Vorfeld aus guten Gründen beschäftigt. 
Auch hier gibt es Dynamiken und Bedarfe, denen 
man gesetzgeberisch Rechnung tragen sollte. Inso-
fern ist es nur folgerichtig, dass wir die gesetzlichen 
Grundlagen hier und heute an die veränderten ge-
sellschaftlichen Realitäten anpassen.
Wer sich mit diesem Thema beschäftigt, wird 
schnell erkennen, dass wir bei Fragen rund um 

das Bestattungswesen vor spürbaren Veränderungen 
stehen. Wenn Sie mich fragen, dann ist das auch 
kaum verwunderlich. Denn sowohl die Säkularisie-
rung als auch die religiöse Vielfalt nehmen zu. 
Auch die Familienmodelle entwickeln sich weiter, 
und der Wandel der Bestattungskultur zeigt sich 
längst zum Beispiel dadurch, dass über zwei Drittel 
der Bestattungen nicht mehr traditionell als Erdbe-
stattung, sondern auf alternativen Wegen durchge-
führt werden.
Zwar hat auch die Friedhofskultur weiterhin eine 
große traditionelle Bedeutung, offenbar brauchen 
aber immer weniger Menschen einen bestimmten 
Ort, um zu trauern oder der Verstorbenen zu geden-
ken. Gleichzeitig gibt es – wie bereits angedeutet 
– mitunter sehr konkrete Wünsche, die bisher ver-
wehrt bleiben. All das spricht für eine regelmäßige 
Überprüfung und im Zweifel auch für eine gesetzli-
che Anpassung, wie sie uns hier und heute vorliegt.
Ich denke, nur sehr wenige Dinge in Landeszustän-
digkeit sind so persönlich wie die, die im Bestat-
tungsgesetz geregelt sind. Hier sind neben zuläs-
sigen Bestattungsarten und ‑fristen zum Beispiel 
auch Details zum Leichen- und Friedhofswesen – 
wir haben es gehört – oder zum Umgang mit Totge-
borenen festgeschrieben.
Auch wenn wir vom SSW einer Liberalisierung des 
Bestattungsrechts weiterhin offen gegenüberstehen, 
ist mir wichtig, eines zu betonen: Wir bewegen uns 
hier in einem äußerst sensiblen Bereich, in dem 
wir nicht nur dem letzten Willen der Verstorbenen 
Rechnung tragen müssen, es gilt gleichzeitig auch, 
die Wünsche der Angehörigen und religiöser Min-
derheiten mit den Bedürfnissen der Allgemeinheit 
in Einklang zu bringen.
Das alles muss bei Änderungen des Bestattungs-
rechts nicht nur mitbedacht, sondern auch berück-
sichtigt werden. Als Grundsatz gilt für uns weiter-
hin, dass wir die mitunter sehr persönlichen Ent-
scheidungen, die sich im Zusammenhang mit der 
Bestattung von Angehörigen stellen, nicht unnötig 
einschränken oder sogar blockieren dürfen. Aber 
ich denke, hier sind wir auf einem sehr guten Weg. 
Wir vom SSW können dieser Gesetzesänderung 
hier und heute zustimmen. – Herzlichen Dank.

(Beifall ganzes Haus)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Beratung. Ich lasse über 
den Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksa-
che 20/2090, in der vom Ausschuss empfohlenen 
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Fassung abstimmen. Wer dem zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist einstimmig 
so beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 21 auf:

Maßnahmenpaket zur Sicherstellung der pflege-
rischen Versorgung in Schleswig-Holstein

Antrag der Fraktionen von CDU und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/2729

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das 
ist nicht der Fall.

Mit dem Antrag wird ein Bericht in dieser Tagung 
erbeten. Ich lasse zunächst darüber abstimmen, ob 
der Bericht in dieser Tagung gegeben werden soll. 
Wer dem zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist einstimmig; dann verfahren 
wir so.

Ich erteile für die Landesregierung der Ministerin 
für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration 
und Gleichstellung, Aminata Touré, das Wort.

Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung: 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Das Maßnahmenpaket ist das Ergeb-
nis eines intensiven Prozesses im Landespflegeaus-
schuss. Mit großem Engagement aller Beteiligten 
ist es gelungen, ein umfassendes zukunftsweisendes 
Papier zu entwickeln, das die Pflegesituation in 
Schleswig-Holstein nachhaltig verbessern wird.

Wir haben konstruktive Sitzungen im Landespfle-
geausschuss gehabt, die es in der Form noch nie 
gegeben hat. Deshalb möchte ich mich ganz herz-
lich bei allen Beteiligten aus dem Landespflegeaus-
schuss, die auch heute anwesend sind, und meinen 
Mitarbeitenden aus dem Pflegereferat bedanken.

(Beifall)

Insgesamt wurden im November 2024 rund 
30 Maßnahmen in sieben Bereichen beschlossen, 
die in der Kurz‑, Mittel- und Langfrist Wirkung 
entfalten werden, und wir haben außerdem die Rol-
le des Landespflegeausschusses gestärkt. Der Aus-
schuss hat nicht mehr ausschließlich die Funktion 
der Vernetzung und Beratung, sondern hat sich aus 
sich heraus dazu entschlossen, aktive Lösungsvor-
schläge zu entwickeln und in den jeweiligen Ver-
antwortlichkeiten umzusetzen.

Welche Bereiche umfasst unser Maßnahmenpaket? 
– Die Unterstützung pflegender Angehöriger, die 
wirtschaftliche Situation von Pflegeeinrichtungen, 
Arbeitsbedingungen in der Pflege, Entbürokratisie-
rung, Digitalisierung, Ausbildung und Leiharbeit.
Was ist das Besondere an dem Maßnahmenpaket? – 
Alle Akteure und Akteurinnen der Pflege in Schles-
wig-Holstein sind beteiligt und sehen auch ihre 
eigene Verantwortung, von Kreisen und kreisfrei-
en Städten über Pflegekassen, Pflegeeinrichtungen, 
Verbände bis hin zu uns selbst als Ministerium.
Wir haben eine übergeordnete Rolle, und das hat 
sich der Landespflegeausschuss explizit gewünscht, 
und zwar im Controlling der Maßnahmen. Darüber 
hinaus die Beteiligung in 16 der 30 Maßnahmen. 
Ich möchte Ihnen die drei Schwerpunkte nennen, 
die uns als Ministerium im Rahmen des Maßnah-
menpakets besonders wichtig sind.
Erstens. das KI-Projekt Pflege-Prognose+. Wir wer-
den eine digitale Pflegebedarfserhebung auf den 
Weg bringen und damit eine Vorreiterrolle in 
Deutschland einnehmen. Das Frühwarnsystem Pfle-
ge wird durch kontinuierliche Datenaktualisierung 
eine präzisere Planungs- und Steuerungsgrundlage 
bieten. Durch Echtzeitdaten und Was-wäre-wenn-
Szenarien werden veränderte Pflegebedarfe darge-
stellt, die eine Grundlage für gezielte Anpassungen 
sein können. Ein Gewinn für die Landes- und kom-
munale Ebene, aber auch für die Einrichtungen, 
Pflegekassen und Verbände. Dazu sind wir in Ge-
sprächen mit der CAU Kiel und der Universität 
Bayreuth.
Zweitens. Arbeitsmarktintegration in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen mit den Schwerpunkten Kita 
und Pflege, wo wir Menschen von Tag eins an in 
Pflegeberufe einbringen möchten.
Drittens. Unterstützung pflegender Angehöriger. 
Um hier bestmöglich zu unterstützen, fördern wir 
als Land Beratungsangebote wie Pflegestützpunkte, 
digitales Pflegebistro oder Pflege-Nottelefon, was 
vor allem auch für junge Menschen, die ihre An-
gehörigen pflegen, eine Unterstützung sein kann. 
Wir hatten vor wenigen Wochen die Infowoche für 
pflegende Angehörige, die wir finanziell gefördert 
haben. Es gab viele positive Rückmeldungen dazu 
und den Wunsch, das im nächsten Jahr fortzusetzen, 
was wir teilen. Wir prüfen das, um auch im nächs-
ten Jahr eine Förderung sicherzustellen.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die-
ses Maßnahmenpaket ist ein atmendes Papier, und 
ich bin froh, dass wir nicht nur darauf warten, was 
der Bund tun könnte, sondern selbst aktiv werden. 
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Damit möchte ich den Bund natürlich nicht aus 
der Verantwortung nehmen, denn der Bund hat die 
maßgebliche gesetzliche Kompetenz, und ich hoffe, 
dass das Thema Pflege in einer nächsten Bundes-
regierung eine höhere Priorität haben wird, als es 
derzeit der Fall ist.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir 
gestalten die Zukunft der Pflege in Schleswig-Hol-
stein: gemeinsam und entschlossen. – Vielen herzli-
chen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
vereinzelt CDU – Zuruf Birte Pauls [SPD])

Präsidentin Kristina Herbst: 
Für die CDU-Fraktion hat der Abgeordnete Hauke 
Hansen das Wort.

Hauke Hansen [CDU]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich halte die Rede heute in Vertre-
tung für meine Kollegin Andrea Tschacher, die lei-
der erkrankt ist und der ich von dieser Stelle noch 
einmal gute Genesungswünsche sende.

(Beifall)

Ich danke der Ministerin für ihren umfassenden Be-
richt zum Maßnahmenpaket zur Sicherstellung der 
pflegerischen Versorgung in Schleswig-Holstein.

Pflege betrifft uns alle. Sie ist das Herzstück ei-
ner der größten sozialen Herausforderungen unserer 
Zeit. Mit dem Maßnahmenpaket haben wir im Land 
einen wichtigen Schritt gemacht.

(Birte Pauls [SPD]: Wir?)

Es umfasst rund 30 Maßnahmen mit kurz‑, mittel- 
und langfristigen Zielen. Mein Dank gilt dem Lan-
despflegeausschuss, dem Sozialministerium und al-
len, die daran mitgewirkt haben. Mir ist wichtig, 
die Pflege nicht nur aus der politischen Perspektive 
zu verstehen, sondern auch die Praxis aus Sicht 
der Pflegekräfte kennenzulernen. Deshalb habe ich 
Anfang November 2024 in einer Pflegeeinrichtung 
in Lauenburg hospitiert und die Frühschicht ab 
6 Uhr morgens begleitet. Nach der Verabschiedung 
des Maßnahmenpakets habe ich die Mitarbeiter 
der Einrichtung eingeladen und mir ihre Meinung 
zu den einzelnen Maßnahmen angehört. Die prakti-
schen Rückmeldungen waren sehr hilfreich.

Auf Basis dieser Erfahrungen und der Gespräche 
möchte ich nun vier zentrale Punkte aus dem Maß-
nahmenpaket hervorheben, die mir besonders wich-

tig erscheinen, auch wenn es noch viele weitere 
gute Ansätze in diesem Maßnahmenpapier gibt.

Zunächst einmal die Unterstützung pflegender An-
gehöriger. Pflegende Angehörige sind das Rückgrat 
unseres Pflegesystems. Sie leisten jeden Tag einen 
unschätzbaren Beitrag. Hier müssen wir ansetzen 
und gezielt Verbesserungen schaffen. Maßnahmen 
wie familiale Pflege und der Pflege-Guide unter-
stützen bei der Pflegeorganisation zu Hause und 
erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, 
ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Zweitens die Förderung der Digitalisierung in der 
Pflege. Die Digitalisierung ist ein wichtiger Schlüs-
sel, um Pflegekräfte und Angehörige zu entlasten. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist das digitale Pflegebis-
tro. Das zeigt, wie digitale Innovationen die Pflege-
praxis sinnvoll unterstützen können. Die Maßnah-
men zur digitalen Pflegebedarfserhebung mit Früh-
warnsystem finde ich besonders spannend, weil 
sie mithilfe von KI-Technologie frühzeitig Versor-
gungsdefizite und weiße Flecken in der Pflegever-
sorgung aufdecken kann.

Drittens der Abbau bürokratischer Hürden. Die 
Bürokratie im Pflegesektor bindet wertvolle Zeit; 
Zeit, die für die direkte Pflege genutzt werden 
könnte. Während meiner Hospitation schilderten 
Pflegekräfte das eindrücklich. Bürokratieabbau ist 
eine zentrale Maßnahme, um die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern und mehr Zeit für die Pflege 
zu schaffen. Auch pflegende Angehörige kämpfen 
mit aufwendiger Bürokratie. Komplizierte Anträge 
und zeitintensive Kommunikation, das muss der 
Vergangenheit angehören; hier brauchen sie mehr 
Entlastung.

Ich komme zum vierten Punkt, die Einbindung von 
Geflüchteten in den Pflegesektor. Die Einbindung 
von Geflüchteten in den Pflegesektor ist eine Maß-
nahme, die ich ausdrücklich begrüße. Die Maßnah-
me hat das Potenzial, eine Win-win-Situation zu 
schaffen. Die Einwanderung von Geflüchteten kann 
das Fachkräfteproblem, den Fachkräftemangel min-
dern und eröffnet gleichzeitig Perspektiven in ei-
nem zukunftssicheren Berufsfeld. Das Pilotprojekt 
des Sozialministeriums zur Arbeitsmarktintegration 
von Geflüchteten in die Pflege zeigt eindrucksvoll, 
wie dieses Potenzial gehoben werden kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Pflege ist ein 
Thema, das uns alle betrifft. Unser Ziel muss es 
sein, eine Pflege zu gewährleisten, die gerecht, 
zugänglich und finanzierbar bleibt – jetzt und in 
der Zukunft. Das schaffen wir nur gemeinsam. Das 
Maßnahmenpaket ist ein wichtiger Schritt, doch es 
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braucht auch bundesweit Reformen, um das Pflege-
system zukunftsfähig zu machen.
Ich danke für die heutige Aufmerksamkeit und 
freue mich auf die Zusammenarbeit bei der Umset-
zung dieser Punkte.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsidentin Kristina Herbst: 
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 
die Abgeordnete Eka von Kalben das Wort.

Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
vertrete hier heute meinen Kollegen Jasper Balke, 
dem auch ich natürlich gute Besserung von hier aus 
wünsche.

(Beifall)
Pflege geht uns alle an. Jeder und jede hat im Lau-
fe ihres Lebens mit Pflege zu tun, sei es als An-
gehörige, vielleicht auch als selbst Pflegende oder 
als Pflegekraft oder auch irgendwann als Patient_in 
oder Pflegebedürftige oder Pflegebedürftiger.
In Schleswig-Holstein werden zwei Drittel aller 
Pflegebedürftigen zu Hause versorgt; die meisten 
davon ohne professionellen Pflegedienst. Das be-
deutet, der größte Pflegedienst im Land sind die 
pflegenden Angehörigen. Einen Platz in der statio-
nären Pflege zu bekommen, ist schwer. Nur circa 
ein Fünftel der Pflegebedürftigen wurden 2021 in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen versorgt. Über 
die Kurzzeitpflege haben wir auch schon gespro-
chen; da ist es noch schwieriger. Fast 50.000 Men-
schen arbeiteten in Schleswig-Holstein in 544 am-
bulanten Pflegeeinrichtungen und 710 stationären 
Pflegeeinrichtungen. Ihnen allen und den Privat-
pflegenden gilt unser besonderer Dank.

(Beifall ganzes Haus)
Das ist das Ist, aber wie steht es mit dem Soll? Wie 
steht es mit der Zukunft? Durch die demografische 
Entwicklung wird der Pflegebedarf immer höher, 
weil wir im Durchschnitt älter werden. Aus den 
gleichen Gründen wird der bestehende Fachkräfte-
mangel in der Pflege immer größer. Das heißt, das 
Gap wird größer. Deshalb müssen wir auf allen po-
litischen Ebenen handeln: im Bund, in den Ländern 
und in den Kommunen.
Auf Bundesebene – Sie haben es schon angespro-
chen, Frau Ministerin – brauchen wir eine umfas-
sende Pflegereform. Da stirbt die Hoffnung zuletzt. 

Ich bin mir sicher, dass alle Parteien dieses Thema 
in ihre Wahlprogramme aufnehmen werden. Aber 
seien wir ehrlich: Es ist keine einfache Aufgabe, 
dieses Problem zu lösen.

Ich möchte mich ausdrücklich bei Sozialministerin 
Aminata Touré bedanken, die Initiativen zur Be-
grenzung der Eigenanteile in der Pflege und zur Er-
höhung der Pflegeleistung in die Sozialminister_in-
nenkonferenz eingebracht hat. Sie haben dort fach-
liche Unterstützung und eine Mehrheit gefunden.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Gleichermaßen möchte ich mich bei Ihnen und Ih-
rem Staatssekretär herzlich dafür bedanken, dass 
Sie sich auch in Schleswig-Holstein auf den Weg 
gemacht haben – gemeinsam mit den Akteur_innen 
des Landespflegeausschusses. Es ist ganz wichtig, 
dass es eine gemeinsame Arbeit ist und nicht eine 
Arbeit des Sozialministeriums, diese Pflegestrategie 
für unser Land zu entwickeln – beziehungsweise 
die Pflegemaßnahmen, wie sie ja jetzt genannt wer-
den.

Im November 2023 wurden im Landespflegeaus-
schuss der Startschuss gesetzt und im Rahmen von 
diversen Sondersitzungen unter fachlicher Beteili-
gung des Ministeriums eine Vielzahl von Projekten 
und Handlungsmöglichkeiten entwickelt. Diese ins-
gesamt 30 Maßnahmen in sieben Handlungsfeldern 
adressieren ganz unterschiedliche Akteurinnen und 
Akteure, nicht nur das Ministerium, aber eben auch.

Zu den Maßnahmen, die Aufgabe der Landesregie-
rung sind, gehört die Gewinnung von Pflegefach-
kräften aus dem Potenzial der geflüchteten Men-
schen, die sich schon in Schleswig-Holstein befin-
den.

Ich möchte dazu sagen: Auch das ist keine Ad-hoc-
Lösung. Das wird nicht dazu führen, dass wir auf 
einmal morgen mehr Pflegekräfte im System haben, 
weil diese Menschen natürlich Deutsch lernen und 
eine Ausbildung machen müssen, und das ist in 
der Regel – ich weiß, wovon ich spreche – ein 
langer Weg. Aber es ist trotzdem richtig, es bei der 
Ankunft zuallererst anzugehen.

Dazu gehören auch die digitale Pflegebedarfspla-
nung auf kommunaler Ebene und ein digitales 
Frühwarnsystem zur Identifizierung von Pflegelü-
cken. Das finde ich sehr gut, aber ich möchte 
trotzdem darauf hinweisen: Das Problem ist uns 
schon gut bekannt. Also, wir haben wenig Überver-
sorgungs‑, sondern in der Regel Unterversorgungs-
regionen. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn man 
zielgerichtet handeln kann.
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Dazu gehört die „Woche der pflegenden Angehö-
rigen“, die bereits mit einer beeindruckenden Viel-
zahl von Angeboten und Veranstaltungen stattge-
funden hat. Ich bin sehr froh, dass der Verein „wir 
pflegen!“ dabei so aktiv war und auf dieses wichti-
ge Thema hingewiesen hat.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
SSW)

Ich muss leider ein bisschen abkürzen. Dass es 
das Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Pflege-
situation in Schleswig-Holstein gibt und dass sie 
diese Gemeinsamkeit geschaffen haben, das ist ein 
großer Erfolg, das ist ein wichtiger Schritt. Es löst 
nicht alle Probleme. Es ist keine visionäre Strategie, 
die sozusagen die Probleme bis zum Jahr 2040 oder 
2050 löst, aber es sind konkrete Schritte. Das finde 
ich an diesen Maßnahmen so gut. Sie beschreiben 
nicht einfach nur ein Problem, sondern es sind ganz 
konkrete Maßnahmen, die controllt und umgesetzt 
werden. Vielen Dank dafür, Frau Ministerin, und 
vielen Dank an den Pflegerat.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Für die SPD-Fraktion erteile ich nun der Abgeord-
neten Birte Pauls das Wort.

Birte Pauls [SPD]: 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich muss jetzt mal diese vorweihnachtliche 
Harmonie ein bisschen unterbrechen, denn wir 
kommen von der vielfach angekündigten Strategie 
zu diesem Maßnahmenpaket. Eine Strategie ist ein 
genauer Plan für ein Verhalten, der dazu dient, ein 
Ziel zu erreichen, indem man alle Faktoren von 
vornherein einzukalkulieren versucht. Das hat auch 
nach mehreren Anläufen jetzt nicht geklappt.
Der Landespflegeausschuss lehnte es zu Recht ab, 
dieses Maßnahmenpaket als Strategie zu bezeich-
nen, und lässt sich selbstverständlich nicht vor den 
politischen Karren der Ministerin spannen. Also 
wurde es nach zahlreichen Runden und Sondersit-
zungen ein Maßnahmenpaket. Bei diesen Runden 
– muss ich gestehen – hätte ich gerne Mäuschen ge-
spielt, denn bis zu den knallenden Türen war wohl 
einiges an Aufregung dabei.
Ich bin den Akteuren des Landespflegeausschusses 
sehr dankbar, dass sie dieses Papier erarbeitet ha-
ben, denn es ist mitnichten das Papier der Ministe-
rin. Ich bin den Mitgliedern des Landespflegeaus-

schusses ebenfalls sehr dankbar, dass sie die aktive 
Rolle der Umsetzung übernehmen. Sehe ich mir 
die Maßnahmen im Einzelnen an, fällt nämlich auf, 
dass sich Träger und Verbände immer auf direkte 
Umsetzung konzentrieren, während sich bei den 
Aufgaben für das Ministerium wieder häufig das 
Wort „prüfen“ findet oder die Karte mal wieder 
Richtung Bund geschoben wird.
So viel zum Handwerklichen. Jetzt komme ich zu 
einigen Maßnahmen. Die Rolle des Landespflege-
ausschusses soll gestärkt werden, und das finde 
ich richtig gut, denn da sitzt die geballte Fachkom-
petenz. Ich würde mir sehr wünschen, dass die 
Ministerin, die ansonsten oft sehr beratungsresistent 
unterwegs ist, wirklich mehr auf den Landespflege-
ausschuss hört.
Die Stärkung der pflegenden Angehörigen und de-
ren Vernetzungsmöglichkeiten sind total wichtig, 
tragen sie doch mit 80 Prozent der häuslichen Pfle-
ge den größten Teil der Versorgung. Das digitale 
Pflegebistro wird im Haushaltsentwurf gekürzt, be-
kommt aber mehr Geld über die Pflegekassen. Ge-
freut habe ich mich natürlich über die Etablierung 
eines Modellversuches für den präventiven Hausbe-
such; da musste ich schon beinahe schmunzeln.

(Zuruf Dr. Heiner Garg [FDP])
Mit der Idee ist die SPD schon länger unterwegs. 
Leider wurden unsere Anträge trotz zustimmender 
Anhörung von der Koalition immer abgelehnt. Jetzt 
wird die Initiative doch aufgegriffen. Der präventi-
ve Hausbesuch ist schon sehr erprobt, ein Modell-
versuch ist überflüssig.

(Zuruf Thomas Hölck [SPD])
Man könnte direkt in die Umsetzung gehen. Die Ef-
fektivität der Verhandlungsstruktur zu steigern und 
Verfahren zu kürzen, ist besonders für die kleineren 
Einrichtungen enorm wichtig.
Gespannt sein dürfen wir auf die Refinanzierung 
von Investitionskosten, kommt diese Landesregie-
rung doch schon seinen Investitionsverpflichtungen 
im Krankenhausbereich nicht nach. Rahmenverträ-
ge sind Pflichtaufträge. Dass das Ministerium in ei-
nem Maßnahmenpaket des Landespflegeausschus-
ses darauf aufmerksam gemacht werden muss, ist 
eigentlich peinlich.
Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen sich 
verändern; das haben wir auch schon gehört, das 
hören wir auch viele Jahre schon. Best-Practice-
Beispiele gibt es. Was ist eigentlich mit den Ergeb-
nissen aus der letzten Legislaturperiode von Hei-
ner Garg zum „Branchencheck Pflegekräfte“? Die 
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Schwachstelle ist doch, dass die Umsetzung den 
Arbeitgebern immer freigestellt wird. Und ja, dabei 
bleibt es dann auch oft.

Beim Bürokratieabbau wünsche ich sehr, sehr viel 
Erfolg. Warum Sie allerdings nur die Neuregelung 
daraufhin überprüfen wollen und sich nicht alte 
Verordnungen anschauen, verstehe ich nicht.

Den Pakt für Pflege- und Gesundheitsberufe wol-
len Sie bis Ende des Jahres 2025 weiterarbeiten las-
sen. Konkrete Vorschläge liegen hier bislang immer 
noch nicht vor. Das hat vielleicht auch wieder etwas 
mit der Trennung dieser beiden Ministerien zu tun.

Sie wollen die Pflegeausbildung stärken, das finde 
ich gut. Warum in aller Welt reduzieren Sie dann 
die Mietkostenzuschüsse für die Pflegeschulen?

(Beifall FDP und Christian Dirschauer 
[SSW])

Hinzu kommt, dass das SHIBB den Pflegeschulen 
keine Flexibilität lässt. Vielleicht hängt es damit zu-
sammen, dass die größte Ausbildungsgruppe, näm-
lich die Pflege, im Kuratorium des SHIBB gar nicht 
vertreten ist. Das alles wird direkte Auswirkungen 
auf die Anzahl der Ausbildungsplätze haben. Das 
ist keine Stärkung, sondern eine Schwächung der 
Schulen, und wir sollten alle, die wollen und kön-
nen, ausbilden, denn wir brauchen sie alle.

Menschen mit Bleibeperspektive schon früh auf die 
Pflege anzusprechen, finde ich eine gute Idee. Wie 
dort die Erfolge sind, fragen wir gerade in einer 
Kleinen Anfrage nach.

Die Auszubildenden brauchen oft Unterstützung, 
sie bräuchten Schulsozialarbeit. Auch das findet 
sich in dem Haushalt nicht wieder; da geht es nur 
um Ehrenamt.

Leiharbeit ist und bleibt ein vor allen Dingen für 
Stammpersonal belastendes Übel. Ich finde es gut, 
dass Sie es angehen wollen; allerdings kommen Sie 
über Prüfungsformulierungen auch an dieser Stelle 
nicht hinaus.

Das alles kann nur der Anfang sein. Ich sichere 
Ihnen zu, wir sichern Ihnen zu, dass wir konstruktiv 
begleiten, aber auch die Ergebnisse, die in Teilen 
mit konkreten Zeitplänen hinterlegt sind, genau be-
trachten werden. Wir wünschen allen Akteuren bei 
der Umsetzung viel Erfolg. Die Pflege muss auf 
allen Ebenen gestärkt werden. – Vielen Dank.

(Beifall SPD, FDP und SSW)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Das Wort für die FDP-Fraktion hat nun der Abge-
ordnete Dr. Heiner Garg.

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kolle-
gen! Liebe Kollegin Pauls, lassen Sie mich unmit-
telbar an Ihre Rede anschließen. Zunächst einmal 
danke auch ich dem Landespflegeausschuss sehr 
herzlich dafür, dass es doch noch gelungen ist – das 
hat ja ein bisschen gedauert –, zu etwas Gemeinsa-
mem zu kommen. Ich will auch sagen: Niemand 
von uns wird behaupten, dass von den 30 Maßnah-
men, die in dem Papier beschrieben sind, irgendei-
ne überflüssig ist.

Was mich bei näherem Betrachten ein bisschen 
stutzig macht, ist erstens die Priorisierung durch die 
Landesregierung. Ich komme einfach nicht drum 
herum zu sagen: Das riecht danach, dass die Priori-
sierung, wie sie heute auch die Ministerin vortrug, 
vor allem etwas mit der Haushaltslage zu tun hat 
und nicht etwas mit der Dringlichkeit und Notwen-
digkeit von Maßnahmen.

(Beifall FDP, SSW und vereinzelt SPD)

Ich will das begründen. Ich habe viel Sympathie, 
und die digitale Pflegebedarfserhebung mit Früh-
warnsystemen ist wichtig, aber ich will sehr deut-
lich sagen, meine Damen und Herren: Die Proble-
me von pflegenden Angehörigen, die Probleme von 
Pflegefachkräften, die Probleme von Pflegebedürf-
tigen sind weitaus größer. Wir reden darüber, dass 
Menschen keinen ambulanten Pflegedienst finden. 
Wir reden darüber, dass Menschen in ihrer unmit-
telbaren Umgebung keinen Platz in einem Pflege-
heim finden. Wir reden darüber, dass Menschen 
bis zu 2.700 Euro im Durchschnitt Eigenanteile in 
einer stationären Einrichtung nach dem SGB XI 
bezahlen müssen. Deshalb sage ich Ihnen bei allem 
guten Willen: Das reicht einfach nicht, was Sie hier 
als Priorisierung der Pflegepolitik für die Landesre-
gierung beschrieben haben.

(Beifall FDP, SPD und SSW – Zuruf Eka von 
Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Die Kollegin Pauls hat zu Recht darauf hingewie-
sen; wir haben uns mal den Spaß gemacht, uns 
in der Bewertung durch die Landesregierung mal 
anzuschauen, wie häufig das Wort „prüfen“ vor-
kommt:

(Wortmeldung Eka von Kalben [BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN])
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28-mal wird geprüft oder eine Prüfung vorgeschla-
gen, siebenmal wird gegebenenfalls eine Projektin-
itiierung in Bezug auf die Digitalisierung geprüft, 
und dreimal haben wir es mit Appellen zu tun.

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Abgeordneter Dr. Garg, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage/Anmerkung?

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Ja, selbstverständlich.

Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Lieber Herr Garg, ich teile, dass 
man für pflegende Angehörige mehr machen 
muss, und was die Übernahme der Kosten 
in der Pflege angeht. Aber: Sind Sie der Mei-
nung, dass das Land da sozusagen künftig 
stärker zuständig sein sollte? Sollten wir das 
als Landesaufgabe übernehmen, was ja im 
Wesentlichen eine Bundesaufgabe ist und im 
Bund in den letzten Jahren leider nicht ver-
wirklicht werden konnte? Woran das wohl 
lag?

– Liebe Eka von Kalben, das Problem ist, dass das 
Land hier bei den Investitionskosten

(Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Hm!)

– nein, nicht „hm“ – eine ganz klare Aufgabentei-
lung hat, die im SGB XI festgelegt wurde. Ich kann 
mich an eine der ersten pflegepolitischen Initiativen 
meiner Fraktion in dieser Legislaturperiode noch 
sehr gut erinnern, mit der wir das Land aufgefordert 
haben, dieser Verpflichtung nachzukommen.

Mir ist die Haushaltslage wohl bewusst. Vor die-
sem Hintergrund haben wir bei einer zweiten Run-
de der Landesregierung sozusagen den Vorschlag 
gemacht: „Dann gebt doch zumindest ein Gutach-
ten in Auftrag“, und wollten dafür Geld bereitstel-
len, wie man schrittweise über ein Finanzierungs-
modell dahin kommt, bei den Investitionskosten 
nachzulegen und das zu verbessern, zum Beispiel 
indem man das Pflegewohngeld zunächst einmal 
in eine andere Investitionskostenfinanzierung über-
führt. Warum? Weil das am Ende die Eigenanteile 
der Menschen, von denen ich gerade gesprochen 
habe, um 500 Euro pro Monat entlasten würde. Das 
ist eine Landesaufgabe. Deswegen spreche ich sie 
hier auch an.

(Beifall Christian Dirschauer [SSW])

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Moment. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage 
oder Anmerkung der Kollegin von Kalben?

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Ja, natürlich.

Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, ich stimme Ihnen bezüglich des 
eigenen Teils zu. Sie haben aber auch von 
den pflegenden Angehörigen gesprochen, die 
eine bessere finanzielle Unterstützung erhal-
ten müssten. Sehen Sie das als eine Landes-
aufgabe an?
Ich bin mit Ihnen vollkommen einer Mei-
nung, dass die Investitionsanteile in Schles-
wig-Holstein höher sein könnten. Da bin ich 
gespannt auf den entsprechenden Haushalts-
antrag. Ich weiß trotzdem nicht – Sie haben 
das sehr generell angefangen – und frage 
mich schon, ob Sie nicht auch der Meinung 
sind, dass der Bund an der Stelle eine höhere 
Verpflichtung übernehmen müsste, als er es 
bisher getan hat.

– Da passt noch nicht einmal ein Blatt Papier zwi-
schen uns.

(Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das freut mich!)

Es ist nicht die Aufgabe des Landes, beispielswei-
se eine Art Lohnersatzleistung für pflegende Ange-
hörige zu zahlen. Ich glaube, das habe ich aber 
auch nicht gesagt, weil ich mich mit dem Thema 
Pflege schon seit meinen Ausbildungszeiten – also 
noch bevor mich hier irgendjemand kennengelernt 
hat – beschäftige. Ich hoffe nicht, dass ich das ge-
sagt oder gefordert habe – das müssten wir sonst 
noch einmal nachgucken –, und ich würde das auch 
nicht.
Was mich nachdenklich gestimmt hat, war die Prio-
risierung von 30 Maßnahmen seitens der Landesre-
gierung, weil ich fand, dass sie vor allem haushalts-
politisch getrieben waren. Deswegen habe ich die 
Notwendigkeiten und die Probleme, die es akut in 
der Pflege gibt, noch einmal aufgezählt.

(Beifall FDP und SSW)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Übrigen gab 
es Initiativen zur Begrenzung der Eigenanteile in 
der Pflege neben den Verpflichtungen, die das Land 
hat, auch schon in der letzten Legislaturperiode. Ich 
habe gemeinsam mit der Kollegin Leonhard eine 
Bundesratsinitiative eingebracht, diesen Deckel bei 

5734 Schleswig-Holsteinischer Landtag (20. WP) – 76. Sitzung – Donnerstag, 12. Dezember 2024

(Dr. Heiner Garg)

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3287&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2908&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2908&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3287&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2908&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2908&format=WEBVOLLLANG


1.000 Euro einzuziehen. Aus der Bundesratsinitiati-
ve ist leider keine aktuelle Politik in der Umsetzung 
geworden. Ich halte das aber nach wie vor für erfor-
derlich und für richtig.

Jetzt muss der Kollege Buchholz ganz tapfer sein. 
Ich bin der Auffassung, dass wir inzwischen im 
Bereich Pflege und übrigens inzwischen leider auch 
im Bereich Kita ein echtes Problem mit dem An-
stieg der Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer haben.

(Beifall FDP und SSW – Zuruf)

– Nein, sprechen Sie mit Stammbelegschaften. Seit 
2000, seit ich Mitglied dieses Landtags bin, besu-
che ich eigentlich ständig und immer wieder Alten-
pflegeheime, und zwar nicht nur, um mir zeigen zu 
lassen, was alles toll ist, sondern auch, um mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen. Der 
Grundgedanke ist ein richtiger, nämlich Belastungs-
spitzen auszugleichen.

Inzwischen werden halbe Stammbelegschaften 
durch Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter ersetzt, 
oder die Leute haben gar keine Lust mehr.

(Wortmeldung Dr. Bernd Buchholz [FDP] – 
Heiterkeit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
SSW)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Herr Kollege Dr. Garg, jetzt haben Sie die Gewalt 
auf die Straße gebracht. Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage oder Anmerkung des Herrn Kollegen 
Dr. Buchholz?

(Zurufe CDU und SPD)

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Das wäre jetzt ziemlich komisch, wenn ich sage, 
dass ich gerne meine Rede zu Ende bringen möch-
te. Ja, Frau Präsidentin, selbstverständlich.

Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Herr Kollege 
Garg, sind Sie bereit einzuräumen, dass die 
Ausweitung der Vermittlung der Arbeitneh-
merüberlassung gerade in der Pflege auch 
etwas damit zu tun hat, dass die meisten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Be-
dingungen in der Arbeitsüberlassung besser 
finden als in der Festanstellung?

(Zuruf Jette Waldinger-Thiering [SSW])

– Ja, das ist richtig. Das heißt für mich aber nicht, 
dass man die Leiharbeitnehmerschaft ausweiten 

muss, sondern dass die Arbeitsbedingungen in der 
Pflege grundsätzlich verbessert werden müssen.

(Beifall SPD und SSW – Zuruf Dr. Bernd 
Buchholz [FDP])

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Herr Dr. Garg, gestatten Sie auch eine Zwischenfra-
ge oder Anmerkung des Kollegen Kalinka?

Werner Kalinka [CDU]: Herr Kollege Dr. 
Garg, würden Sie mir zustimmen, dass Leih-
arbeit im gesamten Gesundheitsbereich deut-
lich teurer ist als die Stammbelegschaften, 
sei es in Kliniken, sei es in der Pflege? 
Insofern wäre es doch nur vernünftig, aus 
allen Interessen heraus die Leiharbeit zurück-
zuführen.

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Herr Kollege Kalinka, wie könnte ich Ihnen an 
dieser Stelle widersprechen? Das erleben wir jedes 
Jahr, wenn Herr Pansegrau vom UKSH genau über 
dieses Problem spricht, weil sie nämlich immer das 
Problem haben, dass es nicht nur teurer ist. Im 
akutstationären Bereich wird es noch nicht einmal 
vom Pflegebudget erfasst, sondern es schlägt sich 
bei den Sachposten nieder. Natürlich ist das ein 
Ansatz, an dem alle Beteiligten – die Bundesländer, 
aber selbstverständlich auch eine nächste Bundesre-
gierung – arbeiten müssen.

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Herr Abgeordneter Dr. Garg, gestatten Sie eine 
weitere Zwischenfrage oder Anmerkung des Herrn 
Kollegen Kalinka?

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Ja.

Werner Kalinka [CDU]: Herr Kollege Dr. 
Garg, stimmen Sie mir auch zu, dass Leihar-
beit und dass sich dort häufig dann Dienste 
ausgesucht werden und so weiter zu Unzu-
friedenheit in der Stammbelegschaft und so-
gar zum Gefühl von Ungerechtigkeit führt?

– Genau aus diesem Grund habe ich dieses Thema 
angesprochen, wissend, dass der Kollege Buchholz 
und ich darüber immer sehr intensive und sehr kon-
struktive Gespräche führen.

(Zurufe Dr. Kai Dolgner [SPD] und 
Dr. Bernd Buchholz [FDP])
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– Ja, auch einvernehmliche. Wenn es nämlich um 
die Zufriedenheit von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern geht, habe ich ihn immer wirklich im-
mer, an meiner Seite. – Darauf müssen wir abzie-
len, und selbstverständlich führt das zu Unzufrie-
denheit.
Zum Beispiel funktioniert ein Pflegeheim nur mit 
Früh‑, Tages- und Nachtschichten. Wenn man sich 
aber immer nur eine Schicht, die einem am liebsten 
ist, heraussuchen kann und die Stammbelegschaften 
die Wochenenddienste übernehmen und die Diens-
te jetzt wieder an Feiertagen absolvieren müssen, 
dann bringt das selbstverständlich Unruhe in ein 
Team. – Sie können sich setzen. Ich hoffe, ich habe 
Ihre Frage beantwortet; da müssen Sie nicht stehen 
bleiben.

(Werner Kalinka [CDU] begibt sich an sei-
nen Platz – Christopher Vogt [FDP]: Nicht 
zufriedenstellend!)

Im Übrigen ist ein weiterer Punkt, wenn wir 
über Pflegebedürftige in Einrichtungen nach dem 
SGB XI sprechen, dass das fast immer hochbetagte 
Menschen sind, die sich auch so etwas wie Kon-
tinuität in der Bezugs- und Ansprechperson wün-
schen.

(Beifall Werner Kalinka [CDU])
Wenn jeden zweiten Tag jemand Neuer kommt, 
dann macht das etwas mit diesen Menschen.
Vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wünsche ich mir wirklich – ich weiß 
nicht, wie ich das nennen will, und ich will jetzt 
auch nicht irgendwelche Superlative zum Schluss 
kreieren – für das kommende Jahr mehr Dampf 
dieser Landesregierung bei der Pflegepolitik, damit 
die Probleme, die alle kennen, wirklich angegangen 
und zumindest teilweise gelöst werden. Denn in der 
Pflege haben wir kein Erkenntnisproblem, sondern 
wir haben ein Umsetzungsproblem. – Herzlichen 
Dank.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Für die Fraktion des SSW hat nun der Abgeordnete 
Christian Dirschauer das Wort.

Christian Dirschauer [SSW]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Vielen Dank erst einmal für den Antrag, der uns 
die Gelegenheit eröffnet, die Pflege hier als eines 
meiner Ansicht nach wichtigsten Zukunftsthemen 

überhaupt zu besprechen. Die Grundlage der Debat-
te ist das Papier der Landesregierung, in dem das 
sogenannte erste Maßnahmenpaket zur Sicherstel-
lung der Pflege vorgestellt wird.
Reichlich spät – zur Mitte der Legislaturperiode – 
hat sie es vorgelegt. Ich habe es gelesen und will es 
an der Stelle nicht spannend machen: Mir hat das 
Papier nur bedingt gefallen, weil es weitestgehend 
nur eine Momentaufnahme ist. Da ist ohne Frage 
total viel Richtiges drin. Wir haben gerade von den 
Prüfaufträgen gehört. Es kommt mir so vor, als ob 
die Sozialministerin über eine Baustelle läuft – bei 
schiefen Balken, fehlender Baustellensicherung und 
kaputten Rohren – und da keine Abhilfe schafft, 
sondern lediglich Prüfaufträge verteilt und kein Ge-
rüst hat.
Die Pflege hat viele Probleme – zu wenig Informa-
tionen, das wissen wir, gehören nicht dazu. Wir 
wissen sehr genau Bescheid über die Situation der 
Pflege, wie es den Pflegenden geht, wie die Ange-
bote aussehen, wo es mit der Finanzierung hapert, 
und nicht zuletzt auch darüber, wie es um die pfle-
genden Angehörigen steht. Das haben wir auch 
heute wieder gehört. Da müssen in der Tat keine 
Prüfaufträge verteilt werden. Da sind umgehend 
handfeste Programme nötig, und zwar vor allem 
solche, die finanziell gut ausgestattet und dauerhaft 
angelegt sind.
Beides fehlt in dem sogenannten Maßnahmenpa-
ket. Stattdessen wird viel geredet. Das scheint mir 
manchmal auch der einzige Beitrag der Landesre-
gierung zu sein – eine schöne Festrede zum Bei-
spiel anlässlich einer Infowoche. Der Gesamtein-
druck ist tatsächlich, dass die Landesregierung in 
dem Papier nicht wie ein Akteur auftritt, sondern 
wie eine Moderatorin. Das ist mir einfach zu wenig, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall SSW und SPD)
Das ist beileibe nicht die einzige Kritik an dem 
Papier. Viele wichtige Themen werden überhaupt 
nicht angesprochen. Ich will da mal ein paar Bei-
spiele geben: Erstens geht es um die Situation der 
Young Carer, die parallel ihre Karriere oder die 
Schule, ihre eigene Familie und dann noch die 
Pflege eines Angehörigen unter einen Hut bringen 
möchten. Diese Helfergruppe fehlt in dem Paket 
komplett.
Zweitens fehlen konkrete Maßnahmen, wie die Ar-
mut im Alter als Folge von jahrelanger unbezahl-
ter Pflege vermieden wird. Immer noch büßen vor 
allem Frauen in Deutschland für die Pflege, weil 
ihnen Beitragsjahre für die Altersrente fehlen. Eine 
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Lösung ist hier leider nicht in Sicht. Gespräche mit 
Arbeitgebern sind an der Stelle eben nur ein Bau-
stein eines richtigen Maßnahmenpaketes. Wer seine 
Eltern pflegt und deswegen nicht Vollzeit erwerbs-
tätig sein kann, muss meines Erachtens eine Aner-
kennung seitens der Gesellschaft erwarten können, 
wenn die eigene Rente ansteht.

Dass das bislang kaum der Fall ist, ist für alle 
ein schlimmer Missstand. So wird vor allem die 
Benachteiligung von Frauen lebenslang zementiert. 
Das muss man an der Stelle einmal sagen.

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf mit freien Ta-
gen für Behördengänge – eine Pflegebedürftigkeit 
erfordert nämlich unheimlich viel Papierkram – 
müsste selbstverständlich sein. Beratung zu Hause, 
Bezahlung von Vertretungen, wenn es auf Dienst-
reise geht, und, und, und müsste möglich sein und 
fordern die Angehörigen schon seit Langem. Im 
Maßnahmenpaket sucht man solche Maßnahmen al-
lerdings vergeblich.

Drittens möchte ich ein ganz konkretes Beispiel 
zur Prävention anführen. Viele Menschen werden 
pflegebedürftig, weil sie keine Sturzprophylaxe ge-
macht haben. Ihr Arzt hat die Gangunsicherheit 
zwar bemerkt, aber entsprechende Kurse fehlen 
vor allem auf dem Land. Wenn ein hochbetag-
ter Mensch hinfällt, ist oftmals der Oberschenkel-
hals gebrochen, und die Bewegung ist stark einge-
schränkt. Häufig mündet ein Sturz auf diese Weise 
in die Pflegebedürftigkeit. Das ist aber kein Schick-
sal, mit dem man sich abfinden muss. Man kann 
dem vorbeugen.

(Beifall SSW)

Genau diese Prävention muss nachhaltig finanziert 
und flächendeckend bei uns angeboten werden. Das 
wäre eine wichtige Maßnahme, die aus meiner 
Sicht unbedingt in das erste Maßnahmenpaket der 
Landesregierung hineingehört hätte.

Viertens geht es um die Finanzierung. Das Maßnah-
menpaket ist eben nur ein Prüfauftragspaket ohne 
finanzielle Unterfütterung, vor allem bei den Auf-
gaben der Landesregierung. Alles das, was kein 
oder wenig Geld kostet, wurde an der Stelle ge-
schrieben. Das andere, also wie die Armutsbekämp-
fung auch hier bei uns sozusagen in dem Bereich 
vorangebracht werden kann, der Aufbau eines Un-
terstützungssystems für pflegende Angehörige oder 
eine belastbare Rekrutierungsstrategie, die Schulen 
einbindet und Umsteigerprogramme ermöglicht, 
kostet halt einfach Geld.

Low budget lassen sich diese Riesenprobleme al-
so in der Pflege nicht lösen. Die Landesregierung 
muss hier aus meiner Sicht nachlegen – und das 
schleunigst und nicht mit einer Momentaufnahme, 
sondern mit einer echten Strategie, die die Proble-
me angeht. – Herzlichen Dank.

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Zu einem Kurzbeitrag erteile ich das Wort der 
Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, 
Integration und Gleichstellung, Aminata Touré.

Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Ich habe mich noch ein-
mal gemeldet, weil ich es mindestens irritierend 
finde, wie auf dieses Maßnahmenpaket geblickt 
wird. Wir hatten im Landespflegeausschuss wirk-
lich einen Moment, zu dem wir als Beteiligte al-
le zusammensaßen und es als historisch empfun-
den haben, gemeinsam so viele Maßnahmen in 
der Verantwortung der unterschiedlichen Akteure 
beschlossen zu haben. Das ist etwas Großartiges, 
dass wir das in Schleswig-Holstein hinbekommen 
haben. Deswegen kann ich überhaupt nicht nach-
vollziehen, dass man da so draufblickt.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

Sie haben seitens der Opposition die Behauptung 
aufgestellt, dass wir angeblich ein Maßnahmenpa-
ket auf den Weg gebracht haben, bei dem wir als 
Land uns ausschließlich mit Prüfaufträgen zufrie-
dengeben. Dem widerspreche ich sehr deutlich, und 
das wird eigentlich auch jedem klar, der sich einmal 
die Maßnahmen ganz genau anguckt.

Ich habe dargestellt, dass wir 30 Maßnahmen ha-
ben. Wir als Land sind an 16 beteiligt. Wir haben 
eine sehr ausgewogene Debatte im Landespflege-
ausschuss gehabt, denn allen Beteiligten ist im Ge-
gensatz zu Ihnen klar, dass wir nicht in allen Be-
reichen der Pflege die Hauptverantwortung tragen. 
Deswegen haben wir uns die Frage gestellt: Welche 
Aufgabe können wir haben?

Der Wunsch aus dem Landespflegeausschuss war 
dezidiert, dass wir übergeordnet die Aufgabe des 
Controllings übernehmen. Wir haben gesagt: Das 
machen wir. Wir werden sehr genau prüfen, dass 
all das stattfindet, was man sich in der Eigenverant-
wortung der Pflegekassen, der Träger, der Verbände 
vorgenommen hat.

Schleswig-Holsteinischer Landtag (20. WP) – 76. Sitzung – Donnerstag, 12. Dezember 2024 5737

(Christian Dirschauer)

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3287&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3321&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3321&format=WEBVOLLLANG


Ich habe im Rahmen dessen, weil ich es als unsere 
Verantwortung sehe zu schauen, wo wir eigentlich 
eine Federführung haben können, drei Schwerpunk-
te benannt. Da behaupten Sie, wir hätten das nicht 
finanziell hinterlegt. Ich möchte dem sehr deutlich 
widersprechen. Wir haben als Erstes den Punkt 
der Arbeitsmarktintegration benannt. Das haben wir 
tatsächlich in der Pilotierung im Landesamt für Zu-
wanderung und Flüchtlinge aus eigenen Mitteln ge-
stemmt.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

Diesen Montag haben der Ministerpräsident, die 
Innenministerin, der Wirtschaftsminister und ich 
im Bereich der Arbeitsmarktintegration ein 5‑Mil-
lionen-Euro-Paket vorgestellt. Da ist unter anderem 
1 Million Euro für die Verstetigung der Arbeits-
marktintegration mit dem Schwerpunkt Kita und 
Pflege drin. Deswegen lasse ich auf gar keinen Fall 
stehen, dass das haushalterisch nicht hinterlegt sei.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

Der zweite Punkt ist, dass wir beispielsweise auch 
die KI-gestützte Pflegebedarfsanalyse in Schles-
wig-Holstein auf den Weg bringen werden. Das 
ist auch keine kostenlose Veranstaltung. Das wird 
uns höchstwahrscheinlich zwischen 400.000 und 
800.000 Euro kosten. Daran arbeiten wir sehr kon-
kret, haben Mittel dafür bereitgestellt und werden 
im Rahmen der Haushaltsberatung weiter Mittel 
dafür bereitstellen. Also stimmt die Aussage auch 
nicht.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

Der dritte sehr konkrete Punkt ist, dass wir die Wo-
che der pflegenden Angehörigen nicht nur ideell, 
sondern finanziell unterstützt haben. Es ist großar-
tig, dass wir pflegen e.V. das auf den Weg gebracht 
hat, sodass wir diverse Veranstaltungen im Land 
hatten, mit denen wir das finanziell hinterlegt ha-
ben. Ich freue mich, dass wir dort eine sehr kon-
struktive, kooperative Zusammenarbeit haben.

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
der Frau Kollegin Pauls?

Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung: 
Ja.

Birte Pauls [SPD]: Frau Ministerin, vielen 
Dank. – Zuerst möchte ich noch einmal 
betonen, dass ich jedenfalls in meiner Re-
de sehr ausdrücklich den Mitgliedern des 
Landespflegeausschusses für dieses Maßnah-
menpaket gedankt habe und dass ich es gut 
finde, dass Sie das jetzt gemeinsam auf den 
Weg gebracht haben. Das habe ich sehr deut-
lich gemacht.

Ich möchte Sie fragen, wer denn das, was Sie 
jetzt eben quasi alles aufgelistet oder aufge-
zählt haben, mit den Haushaltsmitteln infrage 
gestellt hat? Ich habe das nicht gemacht. Ich 
glaube, meine beiden Kollegen auch nicht. 
Deswegen frage ich mich, auf wen Sie hier 
reagieren.

– Also ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, 
was für eine Debatte wir eben gerade geführt ha-
ben, und die Presseinformationen, die parallel raus-
gegangen sind. Es hieß, alle Maßnahmen in dem 
Maßnahmenpaket seien nur Prüfaufträge, und das 
sei finanziell nicht hinterlegt. Deswegen widerspre-
che ich dem mit aller Deutlichkeit.

(Zuruf: Nee!)

– Doch.

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage oder An-
merkung der Kollegin Pauls?

Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung: 
Sehr gerne.

Birte Pauls [SPD]: Dann möchte ich jetzt 
an dieser Stelle noch mal ganz klar machen, 
dass wir nur gesagt haben, dass das Ministe-
rium Prüfaufträge verteilt hat. Ich habe mit 
keinem Wort gesagt, dass diese Prüfaufträge 
nicht mit Haushaltsmitteln hinterlegt sind. 
Das stimmt so nicht, und dem möchte ich 
widersprechen.

– Wenn Sie sagen, dass es Prüfaufträge sind, impli-
ziert das, dass es haushalterisch nicht hinterlegt ist 
und dass man es nicht auf den Weg bringen möchte.

(Unruhe SPD)

Ich antworte gerade der Abgeordneten Pauls und 
deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt, der nicht 
stimmt zu sagen, dass es nur Prüfaufträge sind. Wir 
haben sie finanziell hinterlegt.
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Ich möchte noch einen weiteren Punkt sagen. Wir 
haben ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, 
das nicht nur für das Jahr 2025 oder für das Jahr 
2024 angelegt ist. Wenn Sie sich die Maßnahmen 
einmal angucken, dann werden Sie feststellen, dass 
wir schon vor der Verabschiedung dieses Maßnah-
menpakets viele Sachen auf den Weg gebracht ha-
ben, weil wir es eben nicht nur als Prüfauftragsin-
strument verstehen, sondern als etwas, was wir kon-
tinuierlich bearbeiten und weiter fortführen werden.
Der nächste Punkt ist, dass, wenn wir ein Maßnah-
menpaket, eine Strategie für das Land auf den Weg 
bringen, wir das natürlich nicht alles finanziell hin-
terlegen können, weil wir natürlich in Zusammenar-
beit mit dem Parlament, dem Haushaltsgesetzgeber 
Verhandlungen darüber führen müssen, in welcher 
Höhe das stattfindet. Ich finde es völlig normal, 
dass man als Landesregierung dort in Gänze keine 
Vorfestlegung des Haushalts 2025, 2026 und 2027 
vollzieht.

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage oder An-
merkung der Kollegin Pauls?

Birte Pauls [SPD]: Also, noch einmal: Ich 
würde gern einmal hören, wer das – –
(Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Christian Dirschauer, das sagt er doch 
die ganze Zeit!)
– Das habe ich nicht gehört. Aber dann ant-
worten Sie doch bitte ganz direkt auf meine 
Frage, und dann ist gut. Ich habe mich durch 
Ihre Rede angesprochen gefühlt. Wenn Sie – 
beziehungsweise Christian – das so aufklären 
können, ist ja gut.
(Martin Habersaat [SPD]: Christian ist 
schuld!)

Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung: 
Sehr geehrte Damen und Herren, der letzte Punkt, 
der mir im Rahmen dieser Debatte wichtig ist, ist, 
dass wir in der vorvergangenen Woche als Arbeits- 
und Sozialminister_innen mit Bundesminister Karl 
Lauterbach zusammengesessen und über die Pfle-
gesituation in Schleswig-Holstein gesprochen. Wir 
haben auch darüber gesprochen haben, dass natür-
lich jedes einzelne Bundesland vor derselben Her-
ausforderung steht, ganz egal, in welcher Farbkon-
stellation man unterwegs ist, dass alle Länder vor 
der gleichen Herausforderung stehen.

Wir haben uns eben auch auf den Weg gemacht 
zu sagen: Lasst uns die unterschiedlichen Maßnah-
menpakete, die wir haben, nebeneinanderstellen, 
voneinander lernen und mit Blick auf die nächste 
Legislatur schauen, wie es eine umfassende soziale 
Pflegeversicherungsreform geben kann. Kurz bevor 
die Ampelregierung auseinandergeflogen ist, gab es 
ja die ganz konkrete Debatte darüber, dass das auf 
den Weg gebracht werden muss.
Wenn ich dem glauben soll, was auch in dieser 
Arbeits- und Sozialminister_innenkonferenz formu-
liert worden ist, dann lag es an der FDP, dass es 
in der Vergangenheit nicht die ausreichenden Res-
sourcen dafür gab, das auf den Weg zu bringen. 
Ich hoffe, dass eine nächste Bundesregierung das 
ohne Beteiligung dieser FDP hinbekommen wird. – 
Herzlichen Dank.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Das Wort zur Nutzung der Restredezeit von dreiein-
halb Minuten – oder lieber einen Kurzbeitrag? – hat 
nun der Abgeordnete Dr. Heiner Garg.

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kolle-
gen! Frau Ministerin! Ich finde es zum einen gut, 
dass Sie noch einmal reingegangen sind, um Ihre 
Position klarzumachen, um Ihre Pflegestrategie zu 
verteidigen. Ich stelle jedenfalls für mich und mei-
ne Fraktion fest, dass ich Sie – nämlich die Lan-
desregierung – kritisiert habe und nicht den Landes-
pflegeausschuss.
Es ist im Übrigen ein legitimes Stilmittel, auch das 
kennt man, etwas zu skandalisieren und sich fürch-
terlich darüber zu empören, was Vorrednerinnen 
oder Vorredner gesagt hätten, was die aber gar nicht 
gesagt haben. Das ist auch in Ordnung.
Ich will Ihnen sagen, warum ich mich noch ein-
mal gemeldet habe. Ich finde es nämlich nicht in 
Ordnung, dass Sie hier Kolleginnen und Kollegen 
und mir die Kompetenz absprechen. Das, finde ich, 
steht Ihnen auch als Ministerin nicht zu.

(Vereinzelter Beifall SPD, Beifall Dr. Bernd 
Buchholz [FDP] und Christian Dirschauer 
[SSW])

Sie haben gesagt: Anders als der Landespflegeaus-
schuss, der weiß, wer für was zuständig ist, hätten 
wir – so sinngemäß – irgendetwas aus dem Blauen 
heraus erzählt. Frau Ministerin Touré, bei allem Re-
spekt: Ich kenne den Kollegen Dirschauer und die 
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Kollegin Pauls jetzt schon eine ganze Weile, und 
auch ich bilde mir ein, dass ich rudimentär Ahnung 
vom Thema habe. Ich finde, das steht Ihnen einfach 
nicht zu, so über uns zu urteilen.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Das Wort zur Nutzung der Restredezeit des SSW 
hat nun der Abgeordnete Christian Dirschauer.

(Martin Habersaat [SPD]: Der Bösewicht!)

Christian Dirschauer [SSW]: 
Noch einmal zur Klarstellung, die Debatte ist gera-
de ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. 
Ich habe gesagt: Das Maßnahmenpaket ist eben 
nur ein Prüfauftragspaket ohne finanzielle Unterfüt-
terung. – Das mag vielleicht in dieser Absolutheit 
nicht der Fall sein, aber Sie haben es ja eben gerade 
gesagt. Die Mittel für 2025 und 2026 sind noch 
gar nicht bewilligt. Die können Sie da gar nicht 
reinschreiben. Das geht noch gar nicht. Das Parla-
ment muss darüber beraten. Daraus schließe ich: 
Für alles, was dort drinsteht, werden die regierungs-
tragenden Fraktionen dann auch eine auskömmliche 
Finanzierung bereitstellen.

(Lasse Petersdotter [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Man baut es sich so, wie es gera-
de passt!)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Nein, nein, nein, nein, nein! Herr Abgeordneter 
Petersdotter, wenn Sie eine Zwischenfrage stellen 
wollen – –

Christian Dirschauer [SSW]: 
Die Erwartungshaltung ist jetzt, dass jede einzel-
ne Maßnahme dort adäquat finanziert wird. Das 
scheint der Fall zu sein, wenn die regierungstragen-
den Fraktionen das im Rahmen der Haushaltsbe-
ratung so beschließen. Dann werden wir das zur 
Kenntnis nehmen, dann ist dieser Satz hinfällig. 
Bisher, nehme ich aber auch zur Kenntnis, ist er das 
nicht.

(Beifall SSW, SPD und FDP)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Beratung. Ich stelle fest, dass der 
Berichtsantrag, Drucksache 20/2729, durch die Be-

richterstattung der Landesregierung seine Erledi-
gung gefunden hat.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 24 auf:

Bericht zu den Auswirkungen des Krankenhaus-
versorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) 
auf die akutstationäre Versorgung in Schleswig-
Holstein

Antrag der Fraktion der FDP
Drucksache 20/2735

Wie ich sehe, wird das Wort zur Begründung nicht 
gewünscht. Mit dem Antrag wird ein Bericht in die-
ser Tagung erbeten. Somit lasse ich, wie gewohnt, 
zunächst darüber abstimmen, ob der Bericht in 
dieser Tagung gegeben werden soll. Wer dem so 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? Das ist somit 
einstimmig so beschlossen.
Ich erteile somit das Wort für die Landesregierung 
der Ministerin für Justiz und Gesundheit, Professor 
Dr. von der Decken.

Dr. Kerstin von der Decken, Ministerin für Justiz 
und Gesundheit: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Das Krankenhausversor-
gungsverbesserungsgesetz, das KHVVG, tritt am 1. 
Januar 2025 in Kraft. – Das war bislang der Stand.
Überraschend ist das Gesetz allerdings gestern im 
Bundesgesetzblatt 2024 I Nummer 400, Seite 1, 
veröffentlicht worden. Gemäß Artikel 7 tritt es am 
Tag nach seiner Verkündung in Kraft – also heute.

(Zurufe und Unruhe – Tobias Koch [CDU]: 
Gilt unverzüglich! – Heiterkeit)

Die Auswirkungen des Gesetzes können derzeit al-
lerdings noch nicht in vollem Ausmaß benannt wer-
den. Wir müssen warten, bis der Bund die konkre-
tisierenden Rechtsverordnungen erlassen und den 
erforderlichen Grouper für die Zuordnung von Fäl-
len an die Leistungsgruppen zur Verfügung gestellt 
hat.
Aus diesem Grund können wir die Folgen des 
KHVVG bisher nur aus dem reinen Gesetzeswort-
laut ableiten. Eine Norm, die uns Sorgen bereitet, 
ist die starre Standortdefinition. Sie bedroht geplan-
te Fusionen und Zusammenlegungen von Stand-
orten in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus ver-
sperrt sie Kooperationen und Verbünden weitestge-
hend den Weg. Sie schneidet damit ins Mark der 
verfassungsrechtlich zuerkannten Krankenhauspla-
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nungskompetenz der Länder. Das Regelungskorsett 
des Bundes schränkt den Gestaltungsspielraum des 
Landes massiv ein.

Ich möchte zu diesem Zeitpunkt heute auf kein 
Krankenhaus im Besonderen eingehen, denn – wie 
bereits erwähnt – es fehlen uns schlicht noch die 
ausschlaggebenden Konkretisierungen des Bundes, 
um valide und verlässliche Aussagen zu künftigen 
Versorgungsaufträgen treffen zu können. Es ist 
jedoch bereits jetzt absehbar, dass es durch die 
beschlossene Leistungsgruppensystematik zu Ver-
änderungen in bestehenden Versorgungsaufträgen 
kommen wird.

Entsprechend den Vorgaben des Bundes sowie un-
ter Berücksichtigung des jeweiligen Versorgungs-
bedarfs in einer Region wird die Krankenhauspla-
nungsbehörde Auswahlentscheidungen treffen müs-
sen. Die individuellen Rahmenbedingungen unseres 
Landes können dabei unter Umständen nicht mehr 
im vollen Umfang berücksichtigt werden.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Gefährdung 
des herausragenden Versorgungsbeitrages der Fach-
kliniken. Entgegen ihrem fachlichen Zweck sollen 
sie in Zukunft auch artverwandte Leistungsgruppen 
erbringen.

(Dr. Heiner Garg [FDP]: Völlig unsinnig!)

Welche dies sind, richtet sich nach der Ausrichtung 
der Fachklinik und wird durch eine angekündigte 
Rechtsverordnung erst im März 2025 bekannt gege-
ben.

Es besteht die Option, dass diese Leistungsgruppen 
durch Fachkliniken auch in Kooperation erbracht 
werden dürfen. Zulässig ist dies jedoch nur, wenn 
der jeweilige Kooperationspartner die infrage kom-
mende Leistungsgruppe durchgängig an einem an-
deren Standort sicherstellen kann, was Kooperatio-
nen in der praktischen Umsetzung erschweren dürf-
te.

Erhebliche Sorgen bereitet auch weiterhin die fi-
nanzielle Stabilität der Krankenhäuser. Zur drin-
gend notwendigen Stabilisierung ihrer wirtschaftli-
chen Lage hätte es eine Reform gebraucht, die mit 
einer auskömmlichen Übergangsfinanzierung hin-
terlegt ist. Die im KHVVG vorgesehenen Maßnah-
men zur Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
sind allerdings nicht ausreichend, um die Schere 
zwischen den abrechenbaren Erlösen und anfallen-
den Betriebskosten zu schließen.

Was unternehmen wir als Land, um die Auswirkun-
gen der bundesseitig verordneten Zwangsplanun-

gen für die Krankenhauslandschaft abzufedern? Ich 
möchte auf drei Aspekte eingehen.
Wir werden alle an der stationären Versorgung 
beteiligten Akteure umfassend einbinden, um die 
Leistungsfähigkeit der Häuser zu erhalten und Ver-
sorgungsregionen zu stärken. Diese Einbindung 
soll auch bei der Erstellung des neuen Kranken-
hausplans zum Tragen kommen. Die faktenbasierte 
wissenschaftliche Grundlage für seine Erstellung 
werden unsere beiden Versorgungsbedarfsanalysen 
sein, die demnächst fertiggestellt werden.
Das Land wird sich darüber hinaus verstärkt für 
eine Weiterentwicklung der ihm obliegenden In-
vestitionsfinanzierung engagieren, um den Bau zu-
kunftsfähiger, flexibler und bedarfsgerechter Kran-
kenhausinfrastrukturen noch besser zu unterstützen. 
Bereits in diesem Jahr hat die Bautätigkeit im Kran-
kenhausbereich erfreulich zugenommen.
Und schließlich werde ich mich als Landesgesund-
heitsministerin dafür einsetzen, dass eine neue Bun-
desregierung erforderliche Anpassungen und Kon-
kretisierungen der Regelungen so schnell wie mög-
lich vornimmt, damit die stationäre Versorgung in 
jedem Land bedarfsgerecht aufrechterhalten werden 
kann. – Vielen Dank.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort für die FDP-
Fraktion hat der Abgeordnete Dr. Heiner Garg.

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kolle-
gen! Mitte 2019 gab es einen einstimmigen Be-
schluss – einen einstimmigen Beschluss inklusive 
Bayern! – der Gesundheitsministerinnen- und Ge-
sundheitsministerkonferenz, dass sich die Finanzie-
rung der Krankenhausleistungen grundlegend än-
dern muss – nach über 20 Jahren DRG-System. Das 
ging auf eine Idee aus Schleswig-Holstein zurück, 
weil wir gesagt haben, dass es notwendig ist – gera-
de für kleinere Krankenhäuser in der Fläche, wenn 
sie versorgungsrelevant sind –, dass sogenannte 
Vorhaltekosten übernommen werden müssen, um 
dauerhaft die akutstationäre Versorgung einer älter 
werdenden Gesellschaft sicherstellen zu können.
Im Oktober 2021 haben der Kollege Manne Lucha, 
die Kollegin Daniela Behrens und ich genau die-
ses Modell, das in der Gesundheitsministerinnen- 
und Gesundheitsministerkonferenz einstimmig be-
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schlossen wurde, in den Koalitionsvertrag der nicht 
mehr existierenden Ampel hineinverhandelt und ha-
ben uns an dem Abend dafür auch kräftig gefeiert.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spare mir 
jetzt mal die persönliche Analyse, wie Herr Lau-
terbach die Reform umgesetzt hat. Ich glaube, da 
war viel Luft nach oben in der Kommunikation 
mit den Ländern, aber sei es drum. Worum es mir 
heute geht, Frau Ministerin, das ist eigentlich un-
gewöhnlich von der Opposition: wirklich Lob und 
Anerkennung zu verteilen. Ich will das an dieser 
Stelle ausdrücklich machen, weil Sie sich als Vor-
sitzende der GMK mit einigen anderen Kollegin-
nen und Kollegen vehement dafür eingesetzt haben, 
dass dieses Gesetz am Ende händelbar und in den 
Ländern umsetzbar wird. Sie haben dafür wirklich 
gekämpft und dafür meine Anerkennung, auch die 
meiner Fraktion,

(Beifall FDP, CDU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Christian Dirschauer [SSW])

und zwar sehr deutlich. Ich will das zitieren, 17. 
Oktober 2024 in der zweiten und dritten Lesung des 
KHVVG im Deutschen Bundestag.

„Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, handelt 
verantwortungslos gegenüber Patientinnen 
und Patienten und den Beschäftigten der 
Kliniken. Die einseitige Abkehr des Bundes-
ministers von der gemeinsamen Erarbeitung 
dieser Reform hat dazu geführt, dass sie ihre 
Ziele nicht erreichen wird.“

Im Ärzteblatt vom November 2024 stellen Sie zu 
Recht fest:

„Ich stelle fest, dass die wesentlichen, fach-
lich begründeten“

– fachlich begründeten! –

„Forderungen der Länder nicht berücksich-
tigt sind. Dazu gehören eine auskömmli-
che Übergangsfinanzierung, bis die Reform 
greift, Bürokratieabbau anstatt Bürokratie-
aufbau, die Wahrung der Planungshoheit 
der Länder, eine Finanzierung, die auch die 
Grund- und Notfallversorgung in der Flä-
che verlässlich sichert, sowie eine rechtzeitig 
vorgelegte Auswirkungsanalyse, die der Bun-
desminister mehrfach zugesagt, aber nicht 
geliefert hat.“

Dann, Frau Ministerin, halten Sie zu Recht im 
Bundesrat ein wirklich deutliches Plädoyer für die 
Anrufung des Vermittlungsausschusses. Sie sagen 
unter anderem:

„Der Vermittlungsausschuss bietet eine 
Chance – höchstwahrscheinlich die letzte –, 
um diese groben Fehler zu korrigieren. Ich 
habe immer eindringlich für seine Anrufung 
geworben. Sollte die Anrufung aus politi-
schen – und nicht aus fachlichen – Gründen 
scheitern, wäre dies kein gutes Signal für die 
Krankenhausversorgung in Deutschland.“

Und, meine Damen und Herren, das Ende die-
ser Bundesratssitzung bestand darin, dass sich 
trotz dieser genau richtigen Einschätzung Schles-
wig-Holstein enthalten hat. Da sage ich: Das war 
eine katastrophale Entscheidung; es war eine fal-
sche Entscheidung, zu der diese Ministerin gezwun-
gen wurde,

(Beifall FDP und Sybilla Nitsch [SSW])
bei allem Verständnis – und ich saß ja nun auch ein-
mal in zwei Koalitionen – für Bundesratsklauseln, 
in einer so existenziell wichtigen Frage, in einer so 
für die Versorgung der Menschen in diesem Land 
existenziellen Frage!
Im Übrigen auch, um mal die stellvertretende 
Ministerpräsidentin anzusprechen, nach dem völlig 
würdelosen Rauswurf Ihrer Parteikollegin, nämlich 
Ursula Nonnemacher, durch Herrn Woidke: Ich 
verstehe überhaupt nicht, warum es bei einer so 
fachlich begründeten Rede und bei so viel Exper-
tise des Ermessenstimmführers wie hier dann am 
Ende zur Enthaltung kommen kann. Die kommt ja 
nicht überraschend, die Anrufung des VA, anders 
als die Antwort auf meine Kleine Anfrage weisma-
chen will. Nein, es war ganz klar, dass Länder den 
VA anrufen wollen. Und ich finde, und das sage 
ich auch in Richtung der Kolleginnen und Kollegen 
der CDU-Fraktion, hier hat sowohl der Ministerprä-
sident als auch der Bevollmächtigte des Bundes 
diese Ministerin im Regen stehen lassen. Das finde 
ich fachlich falsch und in der Sache schädlich für 
Schleswig-Holstein. – Vielen Dank.

(Beifall FDP und SSW – Martin Habersaat 
[SPD]: Die Ministerin war ja schon nass von 
der Justizreform!)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Das Wort für die CDU-Fraktion hat nun der Abge-
ordnete Hauke Hansen.

Hauke Hansen [CDU]: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Der Dank unserer Fraktion, der CDU-
Fraktion, geht heute an Ministerin Kerstin von der 
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Decken und ganz ausdrücklich auch an ihr Team 
aus dem Ministerium.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wie der Bericht zeigt, hat sich Kerstin von der 
Decken als GMK-Vorsitzende und als unsere Lan-
desgesundheitsministerin in diesem extrem heraus-
fordernden Gesetzgebungsprozess an die Spitze der 
Länder gestellt und insbesondere gemeinsam mit 
Nordrhein-Westfalen und Bayern Verantwortung 
übernommen. Sie hat immer und immer wieder das 
Gespräch gesucht und nichts unversucht gelassen, 
um mit dem Bund eine Einigung zu erzielen – lei-
der nur mit sehr eingeschränktem Erfolg.
Es ist in der Geschichte des Bundesgesundheits-
ministeriums wirklich einmalig, dass ein Minister 
so krass und stur gegen die Interessen von 16 Bun-
desländern agiert hat.

(Vereinzelter Beifall CDU)
Auf halbem Weg hat er den Gesetzentwurf so ge-
ändert, dass er im Bundesrat nicht mehr zustim-
mungspflichtig war.
Auch hat der Minister Dinge miteinander ver-
knüpft, die rein fachlich nicht gemeinsam betrachtet 
werden sollten. Ich denke hier zum Beispiel an 
die Drohung der Verlängerung der Zahlungsfrist 
für Krankenhausleistungen. Wäre diese Verlänge-
rung eingetreten, würden alle Kliniken bundesweit 
ab dem 1. Januar 2025 etliche Millionen Euro 
an Cashflow weniger haben, und die Vorwarnzeit 
für diese Maßnahme wäre nur wenige Wochen ge-
wesen. Das hätte wiederum erheblichen Einfluss 
auf die Handlungsfähigkeit der Krankenhäuser ge-
habt, zum Beispiel beim Einkauf von Medikamen-
ten oder Geräten. Auf so einem Verhalten des 
Bundesgesundheitsministeriums und des Bundesge-
sundheitsministers liegt wahrlich kein Segen.
Unsere Krankenhäuser brauchen finanzielle Pla-
nungssicherheit. Man merkt dem Gesetz an, dass 
weder die Länder noch die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft, auch nicht die Kammern, die Berufs- 
und Fachverbände mit ihrer fachlichen Expertise so 
eingebunden waren, wie es für eine Reform dieser 
Tragweite erforderlich gewesen wäre.
Mit dem KHVVG werden Universitätskliniken ge-
stärkt. Auf unsere ländlich geprägten Landesteile 
und auch unsere Schwerpunktkrankenhäuser sowie 
die Fachkliniken kommen neue Herausforderungen 
zu. Durch die starren Vorgaben des KHVVG hat 
das Land hier nur wenig beziehungsweise kaum 
Gestaltungsspielraum.

Jetzt ist ein Gesetz in Kraft, das vorne und hin-
ten grobe Mängel hat. Wie geht es jetzt weiter? 
– Blicken wir nach vorne: Das Bundesgesundheits-
ministerium ist noch eine Reihe an Verordnungen 
und Detailplanungen schuldig, wie eben schon an-
gesprochen. Vor allem fehlt uns der Grouper, um 
die tatsächlichen Auswirkungen der Reform auf das 
Land Schleswig-Holstein zu sehen und die Kran-
kenhausplanung hierauf ausrichten zu können.

(Zuruf Birte Pauls [SPD])
Noch bevor wir einen neuen Landeskrankenhaus-
plan haben, muss es die erste Aufgabe des neuen 
Bundesgesundheitsministers oder der neuen Bun-
desgesundheitsministerin sein, die gröbsten Fehler 
aus diesem Gesetz zu heilen.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
FDP und SSW)

Wir brauchen ein Verbesserungsgesetz für das Ver-
besserungsgesetz, welches all die Punkte beinhaltet, 
die richtigerweise in der Protokollerklärung vom 
22. November 2024 im Bundesrat hinterlegt wor-
den sind.
Bundesweit sind viel zu viele Krankenhäuser er-
heblich unter Druck, auch hier in Schleswig-Hol-
stein. Eine stationäre Versorgung in unserem Land 
ist nur dann möglich, wenn diese Kliniken wirklich 
wieder auf finanziell und wirtschaftlich stabilen Fü-
ßen stehen. Diesen Prozess müssen wir aus Schles-
wig-Holstein intensiv begleiten.
Die Menschen, die in unseren Krankenhäusern ar-
beiten, leisten eine anspruchsvolle und wertvolle 
Arbeit. Sie erbringen jeden Tag bei der Versorgung 
von Patientinnen und Patienten Höchstleistung. Es 
ist nicht fair, dass viele von ihnen durch diese Re-
form ein Damoklesschwert über sich spüren. Das 
haben sie nicht verdient, meine Damen und Herren. 
– Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Lars Harms [SSW] und Christian Dirschauer 
[SSW])

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN er-
teile ich nun das Wort der Abgeordneten Eka von 
Kalben.

Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und 
Kollegen! Liebe Frau Ministerin und lieber Herr 
Staatssekretär! Vom ersten Tag an, als wir von die-
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ser Reform die ersten Eckpunkte erfahren haben, 
haben Sie uns als Parlament in dem ganzen Prozess 
des Kampfes für Verbesserung extrem mitgenom-
men.

(Dr. Heiner Garg [FDP]: Und ihr habt uns im 
Regen stehen lassen!)

– Darf ich den Satz zu Ende sagen, bitte? – Auch 
ich möchte Ihnen an dieser Stelle sehr, sehr danken, 
weil ich wirklich gemerkt habe, wie intensiv Sie 
sich in Rücksprache mit Expertinnen und Experten 
in den Prozess eingebracht haben. Sie haben auch 
immer wieder berichtet, wie schwierig es war, sich 
einzubringen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
CDU)

Auch wir als Grüne sind der Meinung, dass wir ein 
Verbesserungsgesetz brauchen.

(Wortmeldung Dr. Heiner Garg [FDP])

– Falls Sie mich jetzt fragen wollen, warum wir 
anders entschieden haben, brächte ich gerne den 
Satz kurz zu Ende, denn dazu komme ich jetzt.

Dass wir dann – was völlig üblich ist in der Koali-
tion – im Bundesrat gesagt haben: „Wir wollen ei-
ne Enthaltung zum Vermittlungsausschuss“– by the 
way war das nicht die entscheidende Stimme, aber 
egal; wir stehen zu der Verantwortung –, basierte 
einfach auf der Abwägung zur Frage: Kriegen wir 
mit einem Vermittlungsausschuss noch ein Gesetz 
in dieser Legislatur oder nicht? – Unsere Abwä-
gung war, dass wir in dieser Legislatur eindeutig 
keine Reform bekommen hätten und damit dann 
auch keine bessere.

Die Frage war einfach: Machen wir nichts und 
warten, bis vielleicht im Herbst oder wann auch 
immer – im Sommer – Koalitionsgespräche geführt 
werden, eine neue Regierung da ist, sich ein neu-
er Minister eventuell Gedanken über eine Reform 
macht?

(Zuruf SPD: Eine Ministerin!)

Haben wir ein weiteres Jahr Zeit für eine Reform 
oder nicht? – Und da ist unsere Position, dass wir 
diese Zeit nicht haben, sondern dass wir diese Re-
form jetzt brauchen,

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
SPD)

auch wenn wir – da sind wir wirklich voll Ihrer 
Meinung – am Ende ein Verbesserungsgesetz brau-
chen werden.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie können mir glauben: Mir persönlich tut es wirk-
lich sehr leid, dass wir in dieser schwierigen Situa-
tion so auseinandergelaufen sind. Trotzdem ist mein 
Dank für das, was Sie für dieses Land getan haben, 
absolut aufrichtig. – Danke schön.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Warum brauchen wir so ein Gesetz? – Weil wir 
doch im Moment schon in einer Situation sind, 
in der wir das Problem mit den Krankenhäusern 
haben! Es ist doch nicht so, dass nur die Reform 
– mit den Fehlern, die nachgebessert werden – ein 
Problem brächte, sondern wir haben doch jetzt eine 
schwierige Situation. Wir hören doch ständig von 
den Geburtskliniken oder Geburtsabteilungen, die 
schließen, von Krankenhäusern, die schließen müs-
sen. Also, wir brauchen jetzt die Mittel vom Bund, 
um dort voranzukommen.

Natürlich ist so eine Reform immer auch mit 
großen Problemen behaftet, wenn es um Zentra-
lisierung, Zusammenlegung oder Ähnliches geht. 
Wenn wir da einmal einen Blick auf unseren Lieb-
lingsnachbarn Dänemark werfen, zeigt sich ein er-
staunliches Bild. In Schleswig-Holstein leben circa 
2,9 Millionen Menschen und in Dänemark rund 
5,9 Millionen. Unser nördlicher Nachbar hat 1999 
mit einer Reform seine 100 Krankenhäuser auf 
32 reduziert und damit eine Versorgungsquote von 
300.000 Einwohnern pro Krankenhaus. In Deutsch-
land kommen wir auf 42.500 pro Krankenhaus. 
Trotzdem ist die Zufriedenheit der Patientinnen 
und Patienten in Dänemark nicht niedriger als in 
Deutschland – im Gegenteil.

So sehr es nachvollziehbar ist, dass natürlich jeder 
und jede sozusagen ein Krankenhaus um die Ecke 
möchte – das kann ich auch verstehen, weil man 
natürlich die Fürsorge der Angehörigen braucht –, 
so wichtig ist es doch auch, dass wir auf Qualität 
setzen und dass wir Spezialisierung zentraler durch-
führen.

Nicht jeder Eingriff ist ein Notfall. Bei der überwie-
genden Zahl der Fälle handelt es sich eben um steu-
erbare, sogenannte elektive Eingriffe. Deshalb müs-
sen wir bei der Krankenhausplanung stark zwischen 
Notfallmedizin, Grundversorgung und spezialisier-
ter Versorgung unterscheiden. Genau das tut diese 
Reform.

Eine bessere Bezahlung der Grundversorgung ist, 
was wir immer gefordert haben; Herr Garg hat es 
in seiner Rede angesprochen. Das ist ja das, wo 
wir hin wollten. Dass das Ergebnis jetzt nicht so 
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ist, wie es gewünscht ist – da kann man tatsäch-
lich unterschiedlicher Meinung sein, ob man dann 
lieber nichts hat –, das kann ich verstehen. Aber 
wie gesagt: Wir brauchen mehr Mittel für unsere 
Krankenhäuser. Ich glaube, zumindest an der Stelle 
sind wir uns einig.
Meine Damen und Herren, ich wünsche mir wirk-
lich sehr, dass wir in der kommenden Legislatur 
im Bund an die Diskussion, die wir hier haben, 
anknüpfen, dass wir dann sozusagen mit der starken 
Stimme aus Schleswig-Holstein an den Punkten, 
die wir kritisiert haben –, die wir gemeinsam kriti-
siert haben – zu Verbesserungen, zu Veränderungen 
kommen. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Das Wort für die SPD-Fraktion hat nun die Abge-
ordnete Birte Pauls.

Birte Pauls [SPD]: 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Es war schon eine sehr bemerkenswerte Bun-
desratssitzung am 22. November 2024 in Berlin. 
Ich war krank zu Hause und habe es mir angeschaut 
und war ein bisschen fassungslos.
Gesundheitsministerin von der Decken, während 
des gesamten Prozesses, auch als Vorsitzende der 
Gesundheitsministerkonferenz, sind Sie sehr, sehr 
geradlinig gewesen, aber bislang eben hauptsäch-
lich durch ihr grundlegend ablehnendes Verhalten 
gegenüber dem Krankenhausversorgungsverbesse-
rungsgesetz aufgefallen.
Noch in dieser Debatte formulierte die Ministerin 
deutlich ihre Kritik. Und dann hauchte die grüne Fi-
nanzministerin Schneider ein kaum zu verstehendes 
„Enthaltung“ für Schleswig-Holstein in der Abstim-
mung. Aus der Ferne kommentierte der gesund-
heitspolitische Sprecher der Grünen, Jasper Balke, 
den Vorfall so – ich zitiere mit Erlaubnis der Präsi-
dentin –:

„Aussagen von CDU-Chef Merz und zu-
letzt auch CSU-Landesgruppenchef Alexan-
der Dobrindt, nach denen er die Kranken-
hausreform im Vermittlungsausschuss schei-
tern und blockieren lassen wolle, zerschlagen 
die Hoffnungen auf eine konstruktive Rolle 
der Bundes-CDU in den Verhandlungen.“

Sprich: null Vertrauen in den Koalitionspartner 
CDU und anscheinend auch nicht in die Gesund-

heitsministerin. – Ich finde ja, Jasper Balke hatte an 
dieser Stelle recht.

Im gesamten Prozess haben sich auch die CDU-Ab-
geordneten des Landtages sehr ablehnend verhalten 
und so, dass es ihnen deutlich nicht um die Sache 
ging, sondern ausschließlich darum,

(Unruhe CDU – Hauke Hansen [CDU]: Das 
ist unglaublich! Das ist unglaublich!)

dass das einfach scheitern sollte, und zwar quasi 
mit Ansage von oben, und da haben sie mitge-
macht. – So kam das die ganze Zeit bei uns an.

(Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Jasper hat sich konstruktiv einge-
bracht!)

Fakt ist: Alle sehen die Notwendigkeit einer Re-
form. Viele unserer Krankenhäuser stehen finanziell 
mit einem Defizit da, einige Insolvenzen mussten 
wir bereits erleben und erleben wir auch aktuell.

(Tobias Koch [CDU]: Wo denn? Wer ist denn 
dafür verantwortlich?)

– Sie wissen schon, wie lange Sie auf Bundesebe-
ne mit einem CDU-Gesundheitsminister in Regie-
rungsverantwortung waren!

(Peter Lehnert [CDU]: Die letzten drei Jahre 
nicht! – Weitere Zurufe CDU)

– Ich wäre an dieser Stelle sehr vorsichtig.

(Beifall SPD)

Das kalte und unkontrollierte Krankenhaussterben 
muss ein Ende haben. Das Aufhalten des Kranken-
haussterbens geht nur mit einer Reform, die den 
ökonomischen Druck aus den Häusern nimmt, und 
mit einer bedarfsgerechten Krankenhausplanung. 
Für Letzteres ist das Land zuständig. Wahrschein-
lich würde sich die Situation der Krankenhäuser an-
ders darstellen, wenn das Land seinen Investitions-
verpflichtungen umfänglich nachkommen würde – 
das betrifft alle Länder.

Aber anstatt schon einmal mit Regionalkonferenzen 
vorzuarbeiten, wie Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen es gemacht haben, wird hier abgewartet, 
und es wird eine Ausschreibung juristisch vergeigt. 
Die Begleitung der Krankenhausplanung ist sehr 
wichtig. Jetzt schon einmal die Bedarfe für die Ge-
sundheitsversorgung zu kennen und diese in einem 
ersten Entwurf festzuhalten, wäre wichtig.

Die Krankenhäuser können sich nicht später ein-
fach die Leistungsgruppen nur aussuchen, da 
braucht es jetzt viel Kommunikation. Der zertifi-
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zierte Grouper kommt im Januar 2025, aber der 
vorläufige ist den Ländern im Oktober 2024 zur 
Verfügung gestellt worden.
In den Regionen müsste jetzt diskutiert werden, 
was in der Gesundheitsversorgung sektorenüber-
greifend gebraucht wird, was die Krankenhäuser 
leisten sollen und wie das gelingen kann. Aber da-
für gibt es noch nicht einmal Termine.
Was dabei herauskommt, wenn man in einem öko-
nomisch geprägten Gesundheitssystem quasi alles 
dem Prinzip Zufall, Hoffnung und Rendite über-
lässt, haben wir in der Entwicklung der Geburtshil-
fe deutlich sehen können.
Auch wenn es Kritik an der Reform und am Um-
gang gibt – das kann ich in Teilen unterstreichen, 
die Kommunikation ist nicht immer gut gelaufen, 
darüber haben wir uns auch ausgetauscht –, wenn 
es noch sehr viele Fragezeichen gibt und Instru-
mente zur Planung fehlen, finden die meisten in der 
Fachwelt es besser, den Spatz in der Hand zu haben 
als die Taube auf dem Dach. Das bestätigen alle 
unsere Gespräche, das wurde letztens auch von den 
Kassen unterstrichen.

(Zurufe CDU)
Das Bundesministerium für Gesundheit arbeitet mit 
Hochdruck an den notwendigen Rechtsverordnun-
gen. Die Länder haben immer noch die Möglich-
keit, sich zum Wohle unserer Krankenhäuser und 
Fachkliniken konstruktiv einzubringen, denn auch 
die Rechtsverordnungen brauchen die notwendige 
Zustimmung der Länder. Das erwarte ich auch von 
unserer Landesregierung. Es ist eine Haltungsfrage, 
wie man mit dieser Reform umgehen will.

(Beifall SPD)
Der Bund hat die Krankenhausreform beschlossen. 
Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf 
eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. 
Eine Spezialisierung von komplexen Behandlungen 
garantiert Sicherheit und Qualität für die Patienten. 
Die Grund- und Regelversorgung muss, genauso 
wie die Geburtshilfe, flächendeckend gewährleitet 
sein. – Jetzt läuft meine Zeit ab.
Ich will ganz deutlich sagen: Wenn die Ministerin 
beziehungsweise die ganze Günther-Regierung mit 
den Krankenhäusern genauso umgeht wie vor eini-
gen Wochen mit der Justiz, dann wird mir tatsäch-
lich angst und bange um unsere Krankenhäuser.

(Beifall SPD)
Gute Kommunikation geht auch hier im Land, Ge-
spräche mit den Krankenhäusern und allen Akteu-

ren sind auch an dieser Stelle sehr sinnvoll. – Vie-
len Dank.

(Beifall SPD – Unruhe CDU)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Für die Fraktion des SSW hat der Abgeordnete 
Christian Dirschauer das Wort.

Christian Dirschauer [SSW]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Menschen in diesem Land warten schon lange 
auf ein klares Signal in Sachen Krankenhaus. Sie 
werden nämlich älter, und damit steigt das Risiko, 
Patient in einem Krankenhaus zu werden. Doch 
nach der Insolvenz unter anderem der Flensburger 
DIAKO ist die Angst vor einer sich verschlechtern-
den Versorgung, einer Ausdünnung der Angebote 
und der Schließung von Stationen regelrecht mit 
den Händen zu greifen.
Der Bund hat jetzt nach langen, zähen Verhandlun-
gen ein Paket auf den Weg gebracht. Ich bedauere, 
dass wichtige und nötige Verbesserungen vonseiten 
der Länder nicht berücksichtigt wurden. Das lan-
ge erwartete Signal ist damit schlichtweg ausgeblie-
ben.
In Schleswig-Holstein ging in den letzten Jahren ei-
ne enorme Modernisierung in den Krankenhäusern 
vor sich, die auch durch Debatten hier im Landtag 
und durch fachlich fundierte Beratungen im Aus-
schuss nach vorne gebracht werden konnte. Aber 
es bleiben weiterhin Versorgungslücken für seltene 
Erkrankungen, und auch für Frühchen und Mehr-
fach-Erkrankte droht eine Unterversorgung.
Als absolut vordringlich sehe ich die besondere 
geografische Situation Schleswig-Holsteins an. Un-
ser Bundesland kann man wegen seiner Inseln und 
Halligen sowie der dünn besiedelten Geest-Gebie-
ten und der dänischen Grenze nicht mit den Stadt-
staaten oder anderen Bundesländern vergleichen.
Ich möchte ein Beispiel anführen: Für Amrum 
ist die Notfallversorgung per Hubschrauber gesi-
chert, aber wenn die Flensburger Perinatalstation 
geschlossen werden sollte, müssten Mutter und 
Kind bis nach Kiel oder Lübeck geflogen werden. 
Das Gleiche steht wohl auch für Schlaganfallpati-
entinnen und ‑patienten an. Das können wir als 
SSW nicht akzeptieren.

(Beifall SSW und Dr. Heiner Garg [FDP])
Ich bin mir sicher: Wenn es nach dem neuen Gesetz 
geht, wird es zu einer Unterversorgung im Norden 
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und Westen des Landes kommen, weil die Berliner 
Vorgaben es so wollen. Das ist aber nicht im Sinne 
des Landes Schleswig-Holstein und vor allem nicht 
unserer Bürgerinnen und Bürger.
Die Berliner Gesundheitspolitik muss vor Ort so 
umgesetzt werden, dass sich die Versorgung nicht 
verschlechtert. Das muss unser gemeinsames Ziel 
sein, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall SSW und Catharina Johanna Nies 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich hätte mir gewünscht, dass wir an der Stelle 
eine echte Vorhaltefinanzierung bekommen. Denn 
– wir wissen es alle – die DRGs haben sich nicht 
bewährt. Wir brauchen bei der Finanzierung ein 
echtes Lösen von bestehenden Systemen, und das 
heißt: kein Festhalten an Fallpauschalen oder Fall-
zahlen, sondern eine echte Vorhaltefinanzierung.
Das bedeutet auch, dass wir eine adäquate Über-
gangsfinanzierung ermöglichen müssen. Wir müs-
sen den Kliniken schon jetzt unter die Arme grei-
fen, um keine weiteren in die Insolvenz zu verlie-
ren.
Ich mache mir als Flensburger Abgeordneter große 
Sorgen um das, was in Flensburg geplant ist. Die 
DIAKO hat große Anstrengungen unternommen, 
um schwarze Zahlen schreiben zu können. Unter 
anderem wurden die Leiharbeitsverträge fast voll-
ständig beendet. Das hat zu einer erheblichen Ver-
dichtung auf den Stationen geführt und auch zu 
steigenden Zahlen bei den Krankheitstagen. Das ist 
ja ganz klar, wenn sich die Arbeit verdichtet.
Aber auch so kann die DIAKO die Systemproble-
me nicht mit eigenen Mitteln lösen. Was passiert, 
wenn die DIAKO wieder nicht zahlen kann? Wird 
es dann kein neues Haus geben? Oder muss die 
DIAKO verkaufen, einen Investor ins Boot holen 
oder die hälftige Trägerschaft reduzieren? Das sind 
allesamt keine guten Aussichten. Ich wünsche mir 
vom Gesundheitsministerium darum klare Signale 
dazu, wie der Übergang sicher gewährleistet wer-
den kann.
Das gilt übrigens nicht nur für Flensburg, auch 
andere Standorte haben sich von der Reform viel 
versprochen und wurden kalt erwischt. Konkrete 
Folgen werden sich sicherlich bald zeigen.
Die geplanten Regionalgespräche könnten ein Mit-
tel sein, um die Kommunikation zu verbessern. 
Manchmal glaube ich, dass man in Kiel nicht so 
ganz genau orientiert ist, was in den Kliniken vor 
Ort vor sich geht. Deswegen müssen die Gespräche 
alle Akteurinnen und Akteure einbinden, damit alle 

Perspektiven in die Reform und Planung einfließen 
können. Dazu gehören auch die Kassen und der 
Rettungsdienst, also alle, die mit den Kliniken zu 
tun haben und die die Auswirkungen der Reform 
unmittelbar zu spüren bekommen.
Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Reform des 
KHVVG in Schleswig-Holstein bekommen müssen 
beziehungsweise eine regionale Anpassung. Um ei-
ne lückenlose flächendeckende Versorgung zu er-
reichen, muss das KHVVG landestauglich gemacht 
werden. – Herzlichen Dank.

(Beifall SSW und Dr. Heiner Garg [FDP])

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Das Wort für einen Kurzbeitrag hat nun der Abge-
ordnete Dr. Heiner Garg.

Dr. Heiner Garg [FDP]: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Sandra Gerken, ich habe vorhin natürlich 
nicht Sie als Bevollmächtigte des Landes beim 
Bund gemeint, sondern ich wollte neben dem 
Ministerpräsidenten den Chef der Staatskanzlei, 
Minister Dirk Schrödter, in die Verantwortung neh-
men, der an der Bundesratssitzung teilgenommen 
hat. Entschuldigung dafür.

(Beifall Dr. Bernd Buchholz [FDP] und Pa-
trick Pender [CDU])

Ich habe mich nach der Rede von Eka von Kal-
ben noch einmal zu Wort gemeldet. Ich habe die 
Presseinformation von Jasper Balke gelesen, den 
ich nicht nur als Kollegen extrem schätze, sondern 
dessen Fachexpertise mich unglaublich beeindruckt 
und mir gefällt. Er hat gegen seine Fachexpertise 
eine politische Pressemitteilung machen müssen. 
Das kann ich zwar verstehen, aber Sie haben die 
These aufgegriffen, im Vermittlungsausschuss wäre 
das Ding vermutlich wegen der vorgezogenen Bun-
destagswahl einfach blockiert worden. Das ist pure 
Spekulation, die ich im Übrigen so nicht teile. Denn 
mindestens 15 Bundesländer – bei Bayern bin ich 
mir nicht so sicher –,

(Zurufe)
aber es gibt mindestens 15 Bundesländer, darunter 
auch B-Länder, haben ein Rieseninteresse daran, 
dass noch etwas vor Ende der Legislaturperiode 
herauskommt.

(Zurufe Birte Pauls [SPD], Tobias Koch 
[CDU] und Lasse Petersdotter [BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN])
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– Kollege Petersdotter, also auch ich hatte schon 
diverse Male zwischen 2009 und 2012 das Vergnü-
gen oder auch Nichtvergnügen, an Vermittlungsaus-
schussverfahren teilzunehmen. Ja, es mag einiges 
dafürsprechen, dass es zu keinem Ergebnis gekom-
men wäre, aber das wissen wir nicht.

(Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein, wissen wir nicht!)

– Eben, und deswegen, bei den fachlichen Beden-
ken, die alle zutreffend sind – die im Übrigen nicht 
nur Frau von der Decken, sondern eigentlich 16 
Landesministerinnen und Landesminister teilen –, 
wäre das aus meiner Sicht der bessere Weg gewe-
sen.

Zweitens. Ich habe ja dankenswerterweise auf mei-
ne Kleine Anfrage zum Abstimmungsverhalten in 
der Drucksache 20/2751 auf meine Frage „Wann ist 
denn eigentlich das Ermessen für den Stimmführer 
aufgelöst worden?“, die Antwort bekommen:

„Das Abstimmungsverhalten des Landes 
Schleswig-Holstein zum VA-Antrag wurde 
erst unmittelbar vor Beginn der Abstim-
mung durch Länderaufrufe abschließend fest-
gelegt.“

Da sage ich Ihnen ganz ehrlich: Wenn sich eine 
Ministerin zu Recht fachlich so gut und vehement 
für ein Projekt einsetzt, dass man sie dann in so 
eine Rede schickt, um hinterher zu sagen, „So, und 
nun enthalte dich mal kräftig!“, das finde ich bei 
diesem Projekt nicht in Ordnung.

(Anhaltender Beifall FDP, SSW und verein-
zelt CDU)

Vizepräsidentin Annabell Krämer: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Beratung.

Der Tagesordnungspunkt, Berichtsantrag Drucksa-
che 20/2735, hat durch die Berichterstattung der 
Landesregierung seine Erledigung gefunden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich unterbreche 
die Tagung und schließe die heutige Sitzung; mor-
gen früh um 10 Uhr geht es weiter.

Schluss: 17:42 Uhr
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